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rechtlichen Gehör, nicht zwingend  ist. Im Gegensatz dazu gewichtet das Merkblatt der Volksschule des 
Kantons Luzern den Elterneinbezug anders:  

„Keine Konfrontation mit Verdächtigen, auch oder gerade wenn es die Eltern sind. Die Eltern werden 
nicht über den Verdacht informiert, es sei denn, diese können als mögliche Täter von Anfang an ausge‐
schlossen werden. Die Erfahrung zeigt, dass Verdächtige bei Einwirkung durch Dritte verstärkten Druck 
auf betroffene Kinder oder Jugendliche ausüben und dadurch die Geheimhaltung verstärken.“ (Kanton 
Luzern. 2012, Dienststelle Volksschulbildung. Merkblatt Kindesmisshandlung erkennen und reagieren).  
 

Die Klärung, bei welcher Art von Gefährdung von einem Elterneinbezug abgesehen werden soll  ist  für 
die Schulsozialarbeit, die Schule und Sozialdienste von grosser Bedeutung. Solange der sofortige Eltern‐
einbezug die vorrangige Denkfigur  in der Gefährdungserfassung bleibt, werden Kinder durch misshan‐
delnde Eltern zum Schweigen gebracht werden. Da akute Notsituationen die absolute Ausnahme dar‐
stellen und eher einfach zu beurteilen sind, fragt es sich, warum zum anspruchsvollen Prozess der Risi‐
koerfassung bis heute kaum Literatur existiert39. Die dargestellte mangelhafte Definition von „erhebli‐
cher Gefährdung“ und die fehlende Differenzierung zwischen „Gefährdungsformen, die einen sofortigen 
Elterneinbezug verbieten und anderen“ sind Relikte aus der Zeit, wo Körperstrafen und psychische De‐
mütigungen zum normalen Alltag von Kindern gehörten (Bange, 2005, S. 17ff). 
 

4.4 Risikofaktoren 

Um einen Einblick in die Schwierigkeiten der Risikoerfassung bei Kindesmisshandlung zu geben, wird im 
Folgenden dargestellt, welche Elemente als Risikofaktoren für Kindesmisshandlung gelten. Dabei  ist zu 
beachten, dass eine sichere Einschätzung des Misshandlungsrisikos nie allein auf auslösende Faktoren 
zurückzuführen  ist, sondern ein dynamisches Zusammenspiel mit sogenannten Schutzfaktoren darstellt 
(Fegert, 2008, S. 199). Diese fördern ein flexibles und kompetentes Bewältigungsverhalten.  

 

Abb. 5. Zusammenspiel zwischen Schutz‐ und Risikofaktoren 
 

 

39 Hilfreiche Ausnahmen stellen die Bücher von Deegener & Körner (2005 und 2011) und Ziegenhain & Fegert (2008) dar, 
siehe Literaturverzeichnis. 



Master in Sozialer Arbeit: Bern / Luzern / St. Gallen / Zürich ‐ Simone Gaberell 

32 

Als Schutzfaktoren gelten Schulbildung, soziale Unterstützung und stabile und sichere Bindungen (Dee‐
gener & Körner, 2008, S. 30). Sie werden  in der Grafik als Ressourcen des Kindes und Ressourcen  im 
System (stabile Bindungen, Unterstützung und Anregung im schulischen und ausserschulischen Umfeld, 
kindgerechter  Lebensraum)  zusammengefasst. Misshandlungen wirken  sich  umso  folgeschwerer  aus, 
wenn sie an jüngeren Kindern begangen werden, wenn sie  lange dauern und sich  im Sinne eines Erzie‐
hungsmusters wiederholen und wenn sie sehr gewalttätig oder sehr Angst einflössend sind (ebd., S. 94). 
 
Es  ist als bedeutender Fortschritt zu werten, wenn heute bezüglich Kindesmisshandlung Risikogruppen 
identifiziert und die Prävention entsprechend ausgerichtet werden kann (Bender & Lösel, 2005, S. 317‐
337; Kindler, 2005, S. 385‐400). Werden Risikofaktoren bei der Abklärung von Kindesgefährdungen sys‐
tematisch einbezogen, kann die Wiederholungsgefahr von Misshandlung und Vernachlässigung  treffsi‐
cherer eingeschätzt werden (Deegener & Körner, 2011, S. 201 ‐246).  
 

Tab. 2. Risikofaktoren für Vernachlässigung und Misshandlung (Fegert, 2008, Tab. 1, S. 198)  

Risikofaktoren 

Psychosoziale Belastungen  Armut, fehlende soziale Unterstützung, Partnerschaftsgewalt 
 

Biografische Belastungen der El‐
tern 
 

Misshandlungserfahrungen, Fremdunterbringung, ausgeprägte 
Mangelerfahrung 
 

Persönlichkeitsmerkmale der El‐
tern 
 

Geringe Impulskontrolle, beständige Gefühle von Hoffnungslo‐
sigkeit, mangelnde Problemlöse‐ / Stressbewältigungskompe‐
tenz, Intelligenzminderung 
 

Psychische od. gesundheitliche 
Belastungen, Intelligenz der Eltern 

Psychische Erkrankungen (z.B. depressive Störung, Persönlich‐
keitsstörung), Suchterkrankung 
 

Merkmale des Kindes 
 

Schwieriges Temperament, Behinderung, gesundheitliche oder 
psychische Belastungen 
 

Vorhergehende/aktuelle Vernach‐
lässigung, Misshandlung 
 

Fehlende Einsicht, unzureichende Bereitschaft zur Verände‐
rung 

 
Die kindbezogenen Risikofaktoren  lösen  in belasteten Familien oftmals einen Teufelskreis aus: Die Ge‐
fährdung kann Resultat der Wechselwirkung zwischen der sich verschlechternden Eltern‐Kind‐Beziehung 
und zunehmenden Misshandlungen und / oder Vernachlässigungen sein (Ostler & Ziegenhain, 2008, S. 
68): 

1. Kinder mit gesundheitlichen Schwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten sind schwieriger 
zu erziehen und werden häufiger Opfer von Misshandlungen 

2. Misshandlungen lösen Verhaltensauffälligkeiten aus und belasten die Eltern‐Kind‐Beziehung  

Die meisten Misshandlungen werden zudem an Kindern unter 5 Jahren begangen (ebd.), was die Risiko‐
erfassung  erschwert,  da  Kleinkinder  einfacher  von  ausserfamiliären  Kontakten  abgeschirmt  werden 
können und die Misshandlung so verdeckt bleibt. Trotz guter Einschätzungshilfen bezüglich der Risiko‐
faktoren warnt Kindler  (2011, S. 174‐196) davor, ermittelte Risiken als Tatsachen zu werten. Sie sagen 
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lediglich Wahrscheinlichkeiten vorher. So werde beispielsweise die Armut hinsichtlich des Vernachlässi‐
gungsrisikos  überschätzt,  hingegen  die  Partnerschaftsgewalt  hinsichtlich  dem Misshandlungsrisiko  für 
Kinder unterschätzt  (ebd.,  S. 184). Weiter  führt er  aus, dass  Fachkräfte häufig  von der Erfassung der 
wichtigsten Bedürfnisse und Probleme der Familien direkt zu der Hilfeauswahl springen würden. Sinnvoll 
wäre es, hier folgende drei Zwischenschritte einzubauen:  

„Hierzu zählt etwa der Vorschlag, subjektive Prozesse der Wahrnehmung, Sinngebung und Zielformulie‐
rung durch die Beteiligten wesentlich  intensiver einzubeziehen  (.). Ein  zweiter Vorschlag  zielt auf die 
systematische Erfassung von Risiken, die für die Prognose, also den vorhersehbaren weiteren Fallver‐
lauf, von belegbarer Bedeutung sind. (.) Schliesslich gibt es auch die Idee, relativ ähnlich zum medizini‐
schen Modell, Hypothesen über die Ursachen der  in der Familie aufgetretenen Gefährdungsanzeichen 
zu formulieren und hieraus Vorschläge für geeignete Hilfen zu entwickeln.“ (Kindler, 2011, S. 190).  
 

Schulsozialarbeit kann zu allen drei Schritten Erkenntnisse beisteuern, sofern sie von der abklärenden 
Instanz dazu aufgefordert wird. Sie kennt die subjektiven Einschätzungen der betroffenen Kinder bezüg‐
lich der Familienprobleme, sie kann zu einer systematischen Risikoerfassung eigene Beobachtungen und 
Aussagen des Kindes beisteuern und so den Blick öffnen helfen für weitere potentielle Risiken und sie ist 
in der Lage, Hypothesen über die Ursachen der Gefährdung zu entwickeln und diese als Zweiteinschät‐
zung zur Fallbeurteilung beizusteuern und so einer einseitigen Fallerfassung entgegen zu wirken.  
 

4.5 Die Gefährdungsmeldung 

In der Schweiz ist jedermann berechtigt eine sogenannte „Gefährdungsmeldungen“ formlos an die dafür 
zuständige Vormundschaftsbehörde zu machen,  falls ein ernsthafter Verdacht auf die Gefährdung des 
Kindeswohls  besteht.  Es  genügt  eine mündliche Meldung mit Angaben  zu den  als  gefährdend  einge‐
schätzten Sachverhalten (Melderecht, Art. 4431 rev. ZGB; Art. 364 StGB). Vielerorts bestehen an Schulen 
Formulare, die bereits bei der Meldung bestimmte  Inhalte erheben. Die Vormundschaftsbehörde be‐
schliesst über die Eröffnung eines Abklärungsverfahren und ordnet wenn nötig Massnahmen zum Schutz 
der Kinder an. Für die Abklärung wird Fachpersonal von Sozialdiensten oder  Jugendämtern eingesetzt. 
Bisher wurden  in der Schweiz Schulsozialarbeitende nicht mit der Abklärung von Kindesgefährdungen 
beauftragt. Nebst der Vormundschaftsbehörde können Gefährdungen des Kindeswohls, die  im Zusam‐
menhang mit  einer möglichen  Suchterkrankung  stehen,  auch  an  Suchtberatungsstellen  erfolgen. Das 
Jugendgericht hat, wie  in Kapitel 3.2.3 gezeigt, ebenfalls den Auftrag das Kindeswohl zu schützen und 
klärt deshalb bei delinquenten Jugendlichen eine Kindesgefährdung ab.  
 
Mit der Abklärung einer Kindesgefährdung können demnach folgende Stellen betraut werden: 
 
 

 

Abbildung 6. Abklärende Instanzen des Kindesschutz in der Schweiz 

Jugendgericht

Suchtbera‐
tungsstelle

Vormundschaftsbe‐
hörde

(ab 1.1.2013 KESB)
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Wie im Diagramm gezeigt, können sich die Abklärungsaufträge von der Problematik her überschneiden. 
Die Kooperation zwischen der Jugendanwaltschaft und der Vormundschaftsbehörde ist im Jugendstraf‐
gesetz Artikel 20, genauer geregelt. Über getroffene Entscheide besteht eine gegenseitige Informations‐
pflicht40. Mit der Einführung des neuen Kindes‐ und Erwachsenenschutzgesetz (KESG) ab 1.1.2013 unter‐
stehen sämtliche Personen, die von ihrem Amt her in Kenntnis einer Kindesgefährdung gelangen, einer 
Meldepflicht  (Art.  443  Abs.  2  rev.  ZGB)41,  dazu  gehören  namentlich  Lehrpersonen,  Sozialpädagogen, 
Jugendarbeitende und natürlich auch Schulsozialarbeitende.  
 
Informationen  über  Kindesgefährdungen  gelangen  auf  unterschiedliche Weise  zur  Schulsozialarbeit: 
Lehrpersonen erfahren direkt von Kindern, dass sie zuhause misshandelt werden. Oftmals raten sie dem 
betreffenden Kind einen Termin mit der Schulsozialarbeit zu vereinbaren oder sie ordnen zwingend ei‐
nen solchen an. Daneben melden sich  in Schulen, wo Schulsozialarbeit aufgrund hoher Präsenz gut be‐
kannt  ist, Kinder freiwillig um von  ihren Sorgen zu erzählen. Familiäre Problem sind dabei gemäss dem 
Evaluationsbericht der Stadt Bern (Hochschule für Soziale Arbeit, Evaluation der Schulsozialarbeit in der 
Stadt Bern, 2008) mit ca. 10 Prozent der drittgrösste Themenbereich, Berichte über innerfamiliärer Ge‐
walt machten 3,5%  aller Beratungsfälle  aus  (ebd.).  Leider wurde bisher bei der  Evaluation  von Bera‐
tungsthemen nicht erhoben, welchen Anteil die  Früherkennung von Kindesgefährdung von den Bera‐
tungen ausmacht. An der Schule tätige Personen werden im Alltag immer wieder mit Krisen und auffälli‐
gem Verhalten von SchülerInnen und  ihren Familien konfrontiert. Einige davon können – müssen aber 
nicht ‐ Indikatoren für eine Kindesgefährdung sein. Folgende Grafik führt eine Reihe kritischer Situatio‐
nen auf, die bei Lehrpersonen, der Schulleitung, der Schulsozialarbeit und auch der Schulkommission auf 
eine Gefährdung des Kindeswohls hindeuten können. Sie erfordern eine erhöhte Wachsamkeit gegen‐
über der festgestellten Auffälligkeit, eine sensible Gesprächsführung oder die Vernetzung mit Fachper‐
sonen und eine sauber geführte Dokumentation (vgl. Mösch und Rosch, 2011, S. 64). 

Mögliche Hinweise auf eine Kindesgefährdung im Schulbereich 
 

 

Abbildung 7. Mögliche Hinweise auf eine Kindesgefährdung im Schulbereich 

 

40 Artikel 204, JStG: Die Behörde des Zivilrechts und die Jugendstrafbehörde teilen einander ihre Entscheide mit. 
41 Art. 4432 rev. ZGB: Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen Person (schutzbedürftig, a.d.A.) erfährt, ist meldepflich‐
tig. Die Kantone können weitere Meldepflichten vorsehen. 

bei der Schulsozialarbeit: 

Ausgrenzung, Mobbing, Selbstverletzung, 
sexuelle Übergriffe, familiäre Probleme, 
Suchtverhalten, Leistungsverweigerung, 
Gewalt, depressive Verstimmungen, 
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durch die Eltern

bei der Schulleitung:

gravierende, wiederkehrende Regelverstösse, 
Diebstahl, Vandalismus, Erpressung, 
Schulabsentismus, Verweigerung von 

Kooperation durch Eltern, religiös begründete 
Dispensationsgesuche
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Leistungsabfall, unkooperative Eltern, Stress 
der SchülerIn wegen Noten, Ausgrenzung in 

der Klasse, abweichendes Verhalten, 
Mobbing, sich häufende Krankheitsabsenzen 
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Schulabsentismus, Delinquenz, 
Schulausschluss, schwere Konflikte zwischen 
Eltern und Schule, vorzeitige Entlassung aus 

der Schulpflicht 

Anzeichen für eine 
Kindesgefährdung
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4.6 Ausmass von Misshandlung und Vernachlässigung Minderjähriger 

Um die Ernsthaftigkeit der Thematik aufzuzeigen, erscheint es unumgänglich Kindesmisshandlung hier 
kurz  darzustellen.  Sozialarbeiterische  Literatur  hinkt  dabei  den  umfangreichen  Erkenntnissen  aus  der 
Psychologie hinterher. Der aktuelle wissenschaftliche Diskurs  findet mittlerweile  in  fünfzehn Fachzeit‐
schriften statt, worunter die amerikanische Child Abuse & Neglect als die Erste und Führende zu nennen 
ist. Zum Umfang und der gesellschaftlichen Entwicklung bezüglich misshandelnden Verhaltens können 
hier zusammenfassend einige relevante Erkenntnisse wiedergegeben werden. Deegener (2005, S. 37‐55) 
stellt fest, dass Strafverhalten von Eltern sich  in Richtung „körperstrafenfreie Erziehung“ hin entwickle 
und Anzahl und Schwere von Kindesmisshandlungen rückläufig seien. Dagegen verzeichnen Kriminalsta‐
tistiken Zunahmen von Kindesmisshandlungen (besonders bei sexueller Ausbeutung), was mit erhöhter 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, von Professionellen und der Wissenschaft erklärt wird. Trotzdem ist 
Kindesmisshandlung, gerade auch  sehr  jungen Kindern,  „in  ihrem absoluten Ausmass  immer noch er‐
schreckend hoch“ (ebd., S. 44). Deegener fasst zwei deutsche Studien aus den Jahren 1996 und 1997 wie 
folgt zusammen: 
 

Mit 95% Wahrscheinlichkeit ist für die körperliche Misshandlung, der schwersten physischen Misshand‐
lungsform, in der Altersgruppe der 16 – 29 jährigen eine Rate zwischen 8,3% und 11,9% Betroffener an‐
zunehmen (ebd., S. 43). 

 
Die schweizerischen Verhältnisse dokumentiert eine Studie von Schöbi und Perrez  (2004), die das Be‐
strafungsverhalten von Eltern untersuchte. Dort wurde auf die erschreckende Anzahl von jährlich 1700 
Kleinkindern unter 2,5  Jahren verwiesen, die manchmal bis  sehr häufig mit Gegenständen geschlagen 
wurden (Schöbi, D., Perrez, M. 2004, S. 41). Auch die Anzahl der aktiven Kindesschutzmassnahmen sa‐
gen etwas zur Verbreitung von Kindesmisshandlung aus. In der Schweiz wurden 2009 für 15'385 Kinder 
neu Kindesschutzmassnahmen errichtet  (Konferenz der Kantone  für Kindes – und Erwachsenenschutz, 
2009). Die aktuellste Statistik des  Jahres 2011 der Kinderschutzgruppe / Opferberatungsstelle des Kin‐
derspitals Zürich zeigt die Häufigkeit der gemeldeten Misshandlungsformen im Jahr 2011: 

 
Kinderschutzgruppe / Opferberatungsstelle des Kinderspitals Zürich. (2011). Jahresstatistik. Medienmitteilung vom 
Freitag, 27.1.2012.42 

 

42 http://www.kispi.uzh.ch/Kinderspital/Medizin/Kinderschutzgruppe/Medienmitteilungen/MeMedienmitt2l 
ung%202012%20Kinderschutzgruppe%20und%20Opferberatungs‐stelle%20Kinderspital%22Zuerich.pdf 
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Ohne die hier widergegebenen Zahlen zu kommentieren, ist doch die Anzahl von gesamthaft 484 Kinder, 
die bezüglich einer Misshandlung  in nur einem  (!) Spital der Schweiz abgeklärt werden mussten, sehr 
hoch. Im Vergleich dazu weist das statistische Amt für die ganze Schweiz im Jahr 313 Verkehrstote und 
74 Tötungsdelikte aus43. Es wäre  interessant die  Folgekosten  für  schweizerische Verhältnisse hochzu‐
rechnen. Damit könnte die politische Diskussion im Kindesschutz gewinnbringend beeinflusst werden. In 
den USA sprechen Wang & Holton (2007) in einer Zusammenstellung der direkten Kosten (ärztliche Be‐
handlung, Pflege der verletzten Opfer, Untersuchungen, Therapien für die Opfer und ihre Familien, Un‐
terbringung in Pflegefamilien) von 33 Milliarden Dollar im Jahr. Werden indirekten Kosten (Spezialerzie‐
hung,  Jugenddelinquenz,  gesundheitliche  Folgekosten,  Kriminalität  im  Erwachsenenalter, Minderpro‐
duktivität  im  Erwachsenenalter44)  vorsichtig  einbezogen,  erhöht  sich  die  Summe  auf  103 Milliarden 
(ebd.). 
 

4.7 Misshandlungsformen 

In der Literatur werden üblicherweise vier Formen von Misshandlung unterschieden (Deegener, 2005, S. 
37ff), die im Folgenden kurz beschrieben werden. Daneben existieren Varianten von zusätzlichen Miss‐
handlungsformen, wie dem Münchhausen‐ by ‐proxi‐ Syndrom (Nowara, 2005, S. 128ff), des Erwachse‐
nenkonflikts ums Kind  (Jud, 2010, 2.1) oder der häuslichen Gewalt  (Kindler & Werner, 2005, S. 104ff). 
Verschiedentlich findet in Konzepten und Leitfäden eine Vermischung von Risikogruppen und Misshand‐
lungsformen statt, was zu Unklarheiten führt (Fachverband Sucht, 2008, S. 17). 

4.7.1 Physische Misshandlung 

Darunter werden absichtlich schmerzzufügende und / physisch verletzende Handlung verstanden, wie 
die  Treppe  runter  stossen,  gegen  die Wand  schleudern,  schütteln  (bei  Kleinkindern), Ohrfeigen,  den 
Hintern versohlen, Haare ziehen, Schlagen mit der Hand und mit Gegenständen,  in kaltes Badewasser 
setzen / untertauchen, verbrennen, mit Nadeln pieksen,  in Autotüren einklemmen, Kot essen, würgen, 
Vergiftungen und die Sonderform des Münchhausen‐by‐proxi‐Syndroms. Körperliche Misshandlung  ist 
in unteren Bevölkerungsschichten übervertreten, ebenso in Migrantenfamilien (Pfeiffer, 1999; Urwyler, 
Nett & Rondi, 2011). Körperliche Misshandlungen von Kindern gehen häufig mit Partnergewalt einher 
und sind gleichzeitig immer eine psychische Misshandlung. 

4.7.2 Vernachlässigung 

Gemäss Kindler  (2008, S. 94) handelt die Mehrheit aller Kindesschutzfällen von Vernachlässigung und 
tritt Misshandlung meist  erst  als  deren  Folge  auf.  Zu Vernachlässigung  zählen  unzureichende  Pflege, 
mangelnde Ernährung und gesundheitliche Fürsorge, zu geringe Beaufsichtigung und Zuwendung, nach‐
lässiger Schutz vor Gefahren sowie unzureichende geistige, soziale und emotionale Anregung und Förde‐
rung. Vernachlässigung ist eine passive Art der Misshandlung und wurde im Vergleich mit dem geschätz‐
ten Ausmass bis heute sehr wenig erforscht. Auch würden, gemäss Deegener und Körner (2008, S. 86), 
ihre oft ausgeprägten Folgeprobleme von Fachleuten häufig unterschätzt. Gefährdungsmeldungen auf‐
grund  von  Vernachlässigung  sind  im  Vergleich  zu  physischer Misshandlung  untervertreten. Hingegen 
zeigt sich, dass Vernachlässigungsfälle  in hohem Mass zu aufwändigen und sich verschärfenden Mass‐
nahmen durch die Vormundschaftsbehörden führen (Voll & Jud, 2008, 32). Vernachlässigung steht oft in 
Zusammenhang mit  Suchterkrankungen,  psychischen  Erkrankungen  und Armut  der  Eltern  (Deegener, 
2005, S. 37). 

 

43 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen.html 
44 Es wurden jeweils nur die auf Misshandlung in der Kindheit zurückführbaren Anteile der Gesamtkosten einberechnet. 
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4.7.3 Psychische Misshandlung 

Seelische oder psychische Misshandlungen  führen kaum zu Gefährdungsmeldungen, wenn sie nicht  in 
Kombination mit anderen Misshandlungsarten auftreten.  Ihre Eingrenzung  ist besonders schwierig, da 
unten beschriebenes negatives Verhalten  in spezifischen Situationen  in vielen Familien vorkommt: Ab‐
lehnung; Beschimpfung und Beleidigung, Liebesentzug und Sündenbockrolle. Verängstigung; Terrorisie‐
rung, massive Bedrohungen inklusiver Todesdrohungen. Isolierung; von der Familie und von Gleichaltri‐
gen, Ignorieren, Einsperren. Bei der psychischen Misshandlung ist das Ausmass, die Regelmässigkeit und 
der Schweregrad besonders ausschlaggebend um sie als Misshandlung einstufen zu können. Als psychi‐
sche  Misshandlungen  kann  umgekehrt  auch  ein  besonders  einengendes  und  überängstliches  Erzie‐
hungsverhalten gelten, das dem Kind jegliche eigenständigen Erfahrungen verunmöglicht.  

4.7.4 Sexueller Missbrauch 

Bis vor 30 Jahren wurde sexueller Missbrauch von Kindern in der Fachwelt und Öffentlichkeit tabuisiert. 
Die grosse, übereinstimmende Ächtung bringt für die Opfer bis heute einen ungleich höheren Geheim‐
haltungsdruck mit sich, als bei anderen Misshandlungsformen (Deegener & Körner, 2008, S. 133f). Sexu‐
eller Missbrauch ist eine Gewaltform, die sämtliche sexuellen Handlungen mit / vor einem Kind umfas‐
sen, die unter Ausnutzung von Autoritäts‐ und Machtpositionen entweder gegen den Willen des Kindes 
vorgenommen werden  oder  denen  das  Kind  „auf Grund  seiner  körperlichen,  emotionalen,  geistigen 
oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann, bzw. bei denen es deswegen auch 
nicht  in der Lage  ist, sich hinreichend zu wehren und verweigern zu können“  (Deegener, 2005, S. 38). 
Sexueller Missbrauch hat umso gravierendere Folgen für die emotionale und körperliche Gesundheit des 
Kindes, je früher, gewalttätiger, andauernder er stattfindet und wenn der Täter eine enge Bezugsperson 
ist. Sexueller Missbrauch tritt selten als  isolierte Misshandlungsform auf, sondern überlappt sich meist 
mit körperlicher Misshandlung und ist immer eine gravierende psychische Misshandlung (ebd. 53).  
 
Als weitere Misshandlungsform führen Deegener & Körner (2008, S. 138 ff) Partnergewalt auf. Dies auf‐
grund der erwiesenermassen schweren Folgen für die beteiligten Kinder und der Häufigkeit (Kindler & 
Werner, 2005, S. 104ff). Zudem ist Partnergewalt ein hoher Risikofaktor für alle anderen Misshandlungs‐
formen, einschliesslich sexuellen Missbrauchs. Oft wird auch das Münchhausen by Proxy Syndrom (No‐
wara, 2005, S. 128ff) als Misshandlungsform genannt, das eine seltene und spezielle Misshandlungsform 
auf physischer und psychischer Ebene darstellt. Hier wird das Kind durch die Mutter absichtlich krank 
gemacht oder  es werden  ihm Verletzungen  zugeführt, die  eine  ärztliche Abklärung oder Behandlung 
nötig machen. Häufig werden auch hoch konflikthafte Trennungssituationen mit Streit um die Kindeszu‐
teilung, Suchterkrankung oder psychische Erkrankung eines Elternteils als Misshandlungsform angege‐
ben, was unzutreffend ist (Maywald, 2009, S. 40; Fachverband Sucht, 2008, S. 17; Mösch & Rosch, 2012, 
S.  48).  Risikogruppen  sind  per  Definition  keine Misshandlungsform,  auch  Risikosituationen wie  kon‐
flikthafte Trennungen nicht, sondern sie können zu Misshandlungen führen. Kindesmisshandlung korre‐
liert mit bestimmten Risikofaktoren wie  Sucht, Trennungen und  anderem, muss  aber nicht  zwingend 
gemeinsam auftreten (Kindler, 2011, S. 184). 
 

4.8 Folgen von Misshandlung und Vernachlässigung 

Die  Folgen  von Misshandlung,  Vernachlässigung  und  sexuellem Missbrauch  sind  unterschiedlich  gut 
erforscht.  Fest  steht,  dass  es  kein  „für  Kindesmisshandlung  typisches  Misshandlungssyndrom“  gibt 
(Moggi, 2005,  S. 95). Bezüglich  sexuellen Missbrauchs  ist die  Forschungstätigkeit  immer noch  anstei‐
gend, während  sie  für die physische Misshandlung abnimmt und  sich  für Vernachlässigung auf einem 
sehr niedrigen Niveau  fortsetzt  (ebd.). Kurzzeitfolgen, meist körperlicher Art  sollen hier nicht bespro‐
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chen werden, für die Soziale Arbeit von grossem Interesse sind jedoch die Auswirkungen auf die psychi‐
sche, kognitive und soziale Entwicklung betroffener Kinder. Die Störungen sind umfassend und können 
jeden Bereich des Erlebens betreffen.  

Kognitive und emotionale Störungen zeigen sich anhand 
‐ schulischer Schwierigkeiten, Sprachstörungen, niedrigem Selbstwert, Depressionen, Schuld‐ und 

Schamgefühlen,  Suizidgedanken,  selbstschädigendem  Verhalten,  Aufmerksamkeitsstörungen, 
posttraumatischer Belastungsstörungen, Schlafstörungen, Persönlichkeitsstörungen, dissoziative 
Störungen,  substanzgebundenes  und  nicht  substanzgebundenes  Suchtverhalten,  Essstörungen, 
sexuelle Störungen, sowie allgemeinen Störungen der Gefühlsregulation (Moggi, 2005, Tabelle 3, 
S. 99). 

Störungen des Sozialverhaltens beinhalten 
‐ Tendenz Opfer zu werden  (bei Mädchen), Tendenz Täter zu werden  (bei Jungen), Probleme der 

sozialen Anpassung, transgenerationale Weitergabe von Gewalt, gewaltförmiges Verhalten ge‐
genüber LebenspartnerInnen, Unzufriedenheit  in  intimen Beziehungen, Weglaufen von daheim, 
Schule  schwänzen, übermässiges Zutrauen  zu Fremden, delinquentes Verhalten, Sachbeschädi‐
gung, sowie physische Angriffe (ebd.).  

Vernachlässigung verursacht je nach Schweregrad 
‐ andauernde Bindungsstörungen sowie auffallende Entwicklungsrückstände (ebd.). 

Langzeitfolgen von Kindesmisshandlungen  sind  relativ  schwierig  zu erfassen, da Forschungen mit Ver‐
gleichsgruppen ethisch illegitim sind. Klinisch auffällige Untersuchungspersonen zeigen aber nach Moggi 
(2005, S. 99f) einen deutlichen Zusammenhang zwischen Misshandlungen in der Kindheit und der Beein‐
trächtigung der psychischen Gesundheit,  insbesondere, wenn die Misshandelnden nahe Bezugsperso‐
nen waren. Für die Deutschschweiz gibt es erste Erkenntnisse aus der noch laufenden Studie von Jud & 
Gartenhauser  (2010)  zu Gefährdungsmeldungen  durch  Schulen  und  schulnahe Dienste.  Hier  zeigt  es 
sich, dass antisoziales Verhalten von Kindern der Faktor  ist, der am häufigsten  zu einer Gefährdungs‐
meldung durch Schulen und  schulnahe Dienste  führte45. Auch Maywald  (2009, S., 45)  spricht von der 
erhöhten Aggressionsbereitschaft gefährdeter Kinder und der Tendenz zur Re‐Inszenierung von erlebten 
Misshandlungen.  Besonders  fällt  Erziehenden  die  „Beeinträchtigung  der Affektwahrnehmung  und Af‐
fektdifferenzierung“  (ebd.) auf, die  zu  „Jähzorn, überschiessendem Verhalten, allgemeiner Reizbarkeit 
sowie Selbstentfremdung und Dissoziation“  (ebd.)  führen kann. Lösel  (in Deegener & Körner, 2011, S. 
212) zeigt, dass bei mehr als vier Erziehungsrisiken die  Intensität von kindlichen Verhaltensproblemen 
um durchschnittlich 60% erhöht ist gegenüber Kindern, die keinem Erziehungsrisiko ausgesetzt sind.  
 

4.9 Fazit 

Die  in diesem Kapitel  zusammengestellten  Informationen  geben  einen Überblick über  grundlegendes 
Wissen, das  für  eine  sachgemässe Risikoerfassung bei Kindesgefährdungen unentbehrlich  ist.  Es wird 
diskutiert, was unter Früherkennung zu verstehen  ist und kritisiert, dass die durch das BAG  lancierten 
Kampagnen  zu  Früherkennung und  Frühintervention  sich auf  Suchtmittelmissbrauch und externalisie‐
rendes Verhalten konzentrieren und Gefährdungen im Kleinkindalter sowie internalisierendes Verhalten 

 

45 „In sämtlichen erfassten Fällen wurde auffälliges Verhalten erwähnt. Am häufigsten störte das betroffene Kind wieder‐
holt den Unterricht, fiel durch mehrfache unentschuldigte Absenzen oder durch Aggressionen gegenüber Mitschülern und 
Lehrpersonen auf“ (Hochschule Luzern, Gefährdungsmeldungen durch Schulen und schulnahe Dienste – erste Resultate 
(Stand Juni 2011).  
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weitgehend ausblenden (vgl. Kap. 4.1). Es wird ferner vorgeschlagen, Kindeswohl anhand der kindlichen 
Bedürfnisse zu definieren, damit die Definition greifbar und der Zusammenhang von Bedürfnissen und 
Misshandlung  auch  in  der  Praxis  erklärbar wird  (vgl.  Kap.  4.2).  Die  nächsten Unterkapitel  vermittelt 
Grundkenntnisse  in der Risikoeinschätzung (vgl. Kap. 4.3 und 4.4) und zeigen auf, welche Faktoren bei 
der Einschätzung einer vermuteten Kindesgefährdung berücksichtigt werden sollen.  Jede Einschätzung 
in der Risikoerfassung beinhaltet ein prognostisches Element. Mit Kindler (vgl. Kap. 4.4) wird darauf hin‐
gewiesen, dass eine Prognose bestimmten Schwierigkeiten unterliegt und dass die Berücksichtigung der 
subjektiven Einschätzung der Beteiligten, eine systematische Risikoerfassung mittels empirisch geprüf‐
ten  Instrumenten,  sowie eine Hypothesenbildung bezüglich der Ursache der Gefährdung den oftmals 
allzu  schnellen Schritten  in die Hilfeplanung vorgelagert werden  sollten. Wichtig erschien  zudem, das 
Ausmass von Kindesmisshandlung aufzuzeigen (vgl. Kap. 4.8), die vier klassischen Misshandlungsformen 
(vgl. Kap. 4.7) und empirisch gesichertes Wissen zu Langzeitfolgen von Kindesmisshandlung vorzustellen 
(vgl. Kap. 4.8). Die Zusammenstellung weist Schulsozialarbeitende auf die Vielschichtigkeit der Risikoer‐
fassung hin. Es soll sie ermutigen, sich notwendiges Wissen anzueignen und sich für eine Form der Risi‐
koerfassung einzusetzen, die der Komplexität der Thematik gerecht wird. 

 

5. Die Risikoerfassung als Risiko für Schulsozialarbeitende  

Die Schulsozialarbeit  ist  in der Früherkennung von Kindeswohlgefährdung mit rechtlichen Unsicherhei‐
ten konfrontiert. Sie betreffen insbesondere den Datenschutz, die Meldepflicht, die Befragungsform des 
Kindes und den Elterneinbezug.  
 

5.1 Zwischen Schweigepflicht und Meldepflicht 

Schulsozialarbeit erhält im Rahmen ihrer freiwilligen Beratungstätigkeit direkt vom Kind Informationen, 
die auf eine Gefährdung des Kindeswohls hindeuten. Das Kind gibt diese persönlichen Daten oft genau 
deshalb  an die  Schulsozialarbeiterin weiter, weil  es  von deren  Schweigepflicht Kenntnis hat. Die  Ein‐
schätzung, ob in diesem individuellen Fall die Grenze von einer „schlechten“ Erziehung zu einer das Kin‐
deswohl  gefährdenden  Erziehung  überschritten wurde,  ist  auch  für  Fachpersonen mit  viel  Erfahrung 
nicht einfach zu  treffen. Sie  ist rechtlich  jedoch relevant, da das Vorliegen einer Kindswohlgefährdung 
Schulsozialarbeitende  von  der  Schweigepflicht  entbindet,  unter  der  Sozialarbeitende  generell  stehen 
(ZGB, Artikel 28, Schutz der Persönlichkeit; StGB, Artikel 320, Verletzung des Amtsgeheimnisses). 

Art. 3641 StGB 
Ist an einem Unmündigen eine  strafbare Handlung begangen worden,  so  sind die  zur Wahrung des 
Amts‐ und Berufsgeheimnisses (Art. 320 und 321) verpflichteten Personen berechtigt, dies in seinem In‐
teresse den vormundschaftlichen Behörden zu melden. 

 
Sie erlaubt der Schulsozialarbeit Informationen an die zuständige Behörde, an ihren Vorgesetzten oder, 
je nach Ablaufschema, an die Schulleitung weiter zu geben. Mit der Einführung des neuen Kindes‐ und 
Erwachsenenschutzgesetzes  (1.1.2013) wird  auch  Schulsozialarbeitende  unter  einer Meldepflicht  ste‐
hen, was bis anhin kantonal verschieden geregelt war (Affolter, 2000, 2.3.3). Das entlastet Schulsozialar‐
beit  jedoch  nicht  von  der  schwerwiegenden  Entscheidung,  ab  wann  Erziehungsrisiken  und  Verhal‐
tensauffälligkeiten  als  Kindesgefährdungen  zu werten  sind.  Schulsozialarbeit  steht  unter  dem  Druck, 
dass eigentlich jede ihrer Gefährdungsmeldungen gerechtfertigt sein muss, das heisst, dass die Gefähr‐
dung möglichst gesichert ist. Ansonsten wiegt sie die Schweigepflichtverletzung gegenüber den Kindern 
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und ihren Familien nicht auf (vgl. Kapitel 6.3, Vertrauensbruch in der Beratung). SchülerInnen reagieren 
sehr sensibel auf den Ruf der Schulsozialarbeit  (Spreadeffekt, vgl. Baier & Heeg, 2011, S. 110) und die 
Schweigepflicht ist eines der Hauptkriterien ihrer Vertrauenswürdigkeit.  

Schulsozialarbeitende benötigen deshalb für die Einschätzung der Gefährdungslage Informationen vom 
Kind, die es ihr erlauben, die Situation möglichst genau einzuordnen und zu analysieren. Erst mit einem 
relativ gesicherten Wissen um die Gefährdungssituation fühlen sich Schulsozialarbeitende dazu berech‐
tigt, die Schweigepflicht im Sinne des Kindeswohls zu durchbrechen. Dieses Bedürfnis stellt auch Kalich‐
mann (1993) in seiner Studie zum Verhalten Professioneller bei einer Risikoerfassung fest: viele Profes‐
sionelle fühlten sich verpflichtet, „vor einer Gefährdungsmeldung stützende  Informationen zu suchen“ 
(Jud,  2010,  ohne  Seitenangabe).  Dem  gegenüber  unterstehen  Schulsozialarbeitende  einer  Fürsorge‐
pflicht für die ihnen anvertrauten Kinder und können bei groben Unterlassungen strafrechtlich zur Ver‐
antwortung  gezogen  werden  (Art.  2191,  StGB,  Verletzung  der  Fürsorgepflicht)46.  Hier  stellt  sich  aus 
rechtlicher Sicht ein zweites Problem:  ist eine solche  Informationsgewinnung, die der ersten Risikoein‐
schätzung dient, bereits als Befragung des Kindes im Sinne des Opferhilfegesetzes47 zu bewerten? Damit 
würden der Schulsozialarbeit enge Grenzen gesetzt, da die Anzahl der Befragungen von Kindern auf zwei 
beschränkt  ist.  Im Leitfaden des Kantons Zürich werden  solche Gespräche explizit als  Informationsbe‐
schaffung und nicht als formelle Befragung  im Sinne des Opferhilfegesetzes bewertet (Kommission für 
Kindesschutz Kanton Zürich, 2009, Absatz 2.12, S. 19). Eine weitere strittige Frage  ist, wann ein Eltern‐
einbezug besser vermieden  ‐ und wann er  rechtlich, aufgrund der Auskunftspflicht  (3041 ZGB) unum‐
gänglich  ist. Mösch  (2012, S. 24) sagt, dass das Auskunftsrecht gegenüber den Erziehungsberechtigten 
nicht unbeschränkt gelte, sondern bei überwiegendem Interesse im Wohl des Kindes oder aufgrund der 
Berücksichtigung  seines  Selbstbestimmungsrechts  begrenzt  sei.  Dies würde  der  aktuellen  Rechtsent‐
wicklung  hinsichtlich  einer  zunehmenden  Gewichtung  des  Kindesinteresses  entsprechen  (vgl.  Kap. 
3.1.1). Affolter enthält sich dazu der Meinung wenn er sagt: 

„Die Meinungen gehen auseinander, ob Eltern auch dann einzubeziehen sind, wenn von ihnen selber in 
strafbarer Weise eine Gefährdung des Kindes ausgeht, wie das beispielsweise bei Kindesmisshandlung 
der Fall ist“ (2011, S. 6).  
 

Hingegen wird auf der Homepage des Kantonalen Jugendamtes Bern den Lehrpersonen geraten, Eltern 
sofort auf Auffälligkeiten anzusprechen:  
 

„Achten Sie  insbesondere auf wiederholte Verletzungen oder wiederholtes ungewöhnliches Verhalten. 
Sprechen Sie die Eltern auf Ihre Feststellungen (nicht Ihren Verdacht!) an“48.  

 
Der  Leitfaden des Kantons Zürich  (2004,  S. 13) und das Praxismanual des  Schulsozialdienst Baselland 
(2010/11) raten dagegen in solchen Situation von einem sofortigen Elternbeizug ab. Methodisch spricht 
vieles gegen einen  frühen Elterneinbezug. Das Kind  schildert  zu diesem Zeitpunkt aus einem Leidens‐
druck  heraus  relativ  unzensuriert  seine  Situation. Das  ist  vom Moment  des  Elterneinbezugs  an  nicht 

 

46 Vgl. hierzu das Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 1999, BGE 125 IV 64; indem eine Schule der Verletzung der Fürsor‐
ge‐ oder Erziehungspflicht gemäss Art. 219 StGB schuldig gesprochen wurde, weil sie wissentlich nichts dagegen unter‐
nahm, eine durch Mitschüler missbrauchte Schülerin vor voraussehbaren erneuten Übergriffen zu schützen. 
http://relevancy.bger.ch/cgi‐bin/JumpCGI?id=BGE‐125‐IV‐64 & lang=de & zoom=OUT & system=clir 
47 Teilrevidiertes Opferhilfegesetz von 2002: Besondere Bestimmungen zum Schutz der Persönlichkeit von Kindern als 
Opfer im Strafverfahren. Die Einvernahme des Kindes hat durch eine zu diesem Zwecke ausgebildete Ermittlungsbeamtin 
oder einen Ermittlungsbeamten im Beisein einer Spezialistin oder eines Spezialisten zu erfolgen und soll in der Regel 
nicht mehr als zwei Mal erfolgen. http://www.ccfw.ch/index/studienbereich‐forensik/f‐ohg.htm 
48 http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/kinder_jugendliche/kinder_jugendliche/kindesschutz/wegweisew_ 
kindessckind/privater_bereichberuflichetaetigkeit/kindergarten.html 
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mehr möglich,  da  es  in  einen  Loyalitätskonflikt  gerät  (Kanton  Luzern, Dienststelle  Volksschulbildung, 
Merkblatt, Punkt 3). Die Risikoeinschätzung wird also durch einen frühen Elterneinbezug deutlich einge‐
schränkt, und dies unwiderruflich. Zudem erscheint es unverantwortlich Eltern in Aufruhr und Stress zu 
versetzen und danach das Kind zu ihnen zurück zu schicken, bevor das Ausmass seiner Gefährdung ein‐
geschätzt werden kann.  
 
Zusammenfassend fällt auf, dass das Spannungsfeld zwischen der Schweigepflicht und der Pflicht, Kin‐
desgefährdungen zu melden, eng mit der Frage verknüpft ist, ob die Schulsozialarbeit berechtigt ist mit 
dem Kind eine Situationsanalyse zu erstellen. Dabei bleibt offen, ob solche Gespräche als Befragung zu 
werten sind. Zusätzlich besteht die Unklarheit,  in welchen Situationen der sofortige Elterneinbezug an‐
gebracht  ist und wann besser davon abgesehen werden sollte. Allgemein  lässt sich sagen, dass die Be‐
fragung eines Kindes bei einer Gefährdungsvermutung durch die Schulsozialarbeit immer dann rechtlich 
abgesichert ist, wenn sie von der vormundschaftlichen Behörde dazu ermächtigt wird. So kann Schulso‐
zialarbeit in Delegation der Abklärungsstelle handeln.  
 

5.2 Unklare institutionelle Einbindung in die Gefährdungserkennung 

Häufig finden wir die Situation, dass Schulsozialarbeit an den Schulen bei der Einschätzung vermuteter 
Kindesgefährdungen nur nach Bedarf beigezogen wird (vgl. die Konzepte der Stadt Bern49, Basel Land50, 
Kanton Zürich51). Damit soll vordergründig die Schweigepflicht der Schulsozialarbeit geschützt werden. 
Die Nutzung der fachlichen Kompetenz der Schulsozialarbeit durch die Schulen erscheint in solchen Kon‐
zepten weitgehend brach zu  liegen. Viele Schulen praktizieren beliebige Zwischenformen, das heisst  je 
nach Beratungsbedarf der Lehrperson oder Schulleitung kann die Schulsozialarbeit einbezogen werden. 
Entscheiden  Schulen  situativ  verschieden,  bleibt  die  Rolle  der  Schulsozialarbeit  im  Erfassungsprozess 
einer Gefährdungssituation unklar. Crenshaw et al. (1995) wiesen in ihrer Studie nach, dass Verantwor‐
tungsdiffusion, besonders im Umfeld von Schulen, zur Unterlassung von Gefährdungsmeldungen führen 
kann. Ohne die professionelle Risikoeinschätzung  zusammen mit dem Kind  (vgl. Kap. 2.4) basiert die 
Einschätzung der Gefährdungslage oft auf einer ungenügenden Datenbasis52. Dies  ist  insofern wichtig, 
als Schulen sich auch dafür entscheiden können, keine Gefährdungsmeldung zu machen. In diesen Fällen 
bleiben weitere Abklärungen aus. Jud weist darauf hin, dass Schulen die Tendenz zeigen, vor allem ex‐
ternalisierende Verhaltensweisen von gefährdeten Kindern wahrzunehmen, da diese die Unterrichtsfüh‐
rung  störten  (Jud, 2012,  S. 30  ‐31). Bei einer Nicht‐Meldung bearbeiten  viele  Schulen, manchmal ge‐
meinsam mit der  Schulsozialarbeit, die  familiäre Problematik  selber.  Zivilrechtliche Massnahmen darf 
die Schule  jedoch keine anordnen. Brechen Eltern die Gespräche ab, bleibt der Schule nichts anderes 
übrig, als doch noch eine Gefährdungsmeldung zu machen. Die Situation muss dann neu erhoben wer‐
den. Solche Situationen sind für die abklärenden Stellen dann ungleich schwieriger zu bearbeiten (Refe‐
rat H.P. Elsinger, 24.5.2012, Fachtagung Schulsozialarbeit, HSA Bern). 

 

49 Stadt Bern: Die Schulsozialarbeit kann auf jeder Stufe der Erfassung einer Gefährdungssituation fakultativ beigezogen 
werden. Schulamt der Stadt Bern. (2008). Information für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulkommissionen. Was ist 
zu tun … bei Gefährdungsmeldungen durch die Schule. Direktion für Bildung, Soziales und Sport.  
50 Kanton Basel Landschaft: Keine Angaben im Manual zu finden, ob und in welcher Weise Schulsozialarbeit in die Erfas‐
sung einer Gefährdungssituation einbezogen ist. Praxismanual aus dem Kanton BL 
http://www.avs.bl.ch/fileadmin/Dateien/Dienstleistungen/Schul‐sozialdienst/Schulsozialdienst%20BL%20‐
%20Praxismanual%202010‐11.pdf  
51 Kanton Zürich: Schulsozialarbeit ist „gemäss den schulinternen Abläufen zu Gefährdungsmeldungen“ in die Erfassung 
von Gefährdungsmeldungen einbezogen. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Amt für Jugend und Berufsberatung. (2010). 
Empfehlungen zur Leistungserfassung und Aktenführung in der Schulsozialarbeit, S. 7 
52 Mit den einer Gefährdungsmeldungen vorausgehenden Prozessen in Schulen befasst sich aktuell (2010 – 2012) das 
Forschungsprojekt der HSLU „Gefährdungsmeldungen durch Schulen und schulische Dienste“ von Andreas Jud und Regu‐
la Gartenbauer. SNF Projektnummer: 13DPD3_126819 
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6. Beratung in der Schulsozialarbeit 

Beratung macht in der Schulsozialarbeit üblicherweise den gewichtigsten Teil ihrer Aufgaben aus (Baier 
& Heeg, 2011, S. 21; Drilling & Fabian, 2010, S. 165; Vögeli – Mantovani, 2008, S. 52). Sie unterliegt spe‐
ziellen Bedingungen wie der  Freiwilligkeit  (Baier & Heeg,  S 87),  ist hierarchisch durch das  Setting Er‐
wachsener – Kind geprägt (Delfos, 2010, S. 68), findet in einem hochstrukturierten institutionellen Rah‐
men (der Schule) statt und dauert meist nur zwei bis fünf Beratungseinheiten (Baier & Heeg, S. 26).  In 
dieser Arbeit beschränken wir uns auf die Beratungssituation mit gefährdet erscheinenden Kindern  in 
einem Früherfassungskontext, der  je nach Niederschwelligkeit der Schulsozialarbeit und  je nach Sozial‐
index der Gemeinde ca. 10% der Beratungsfälle ausmacht  53. Davon wird nur ein Bruchteil mittels Ge‐
fährdungsmeldung an die Behörden weiter gemeldet (Evaluationsbericht der Stadt Bern, S. 19). Vorgän‐
gig sei hier festgehalten, dass zur spezifischen Beratungsarbeit in der Sozialarbeit mit Kindern kaum Lite‐
ratur existiert. Bezüglich der Gesprächsmethodik kann auf den Klassiker der Psychologin Martine Delfos 
(Delfos, 2010) abgestützt werden. Wie wir gesehen haben, weisen Kinder aus belasteten Familien oft 
eine Mehrfachproblematik auf (Deegener & Körner, 2005, S. 92). Sind sie Misshandlung oder Vernach‐
lässigung  ausgesetzt,  reagieren  sie  entsprechend mit  externalisierendem  (mehrheitlich  Jungen)  oder 
internalisierendem  (mehrheitlich Mädchen) Verhalten  (Moggi, 2005, S. 98), was  zu auffälligem Sozial‐
verhalten, zu somatischen und psychischen Störungen und Leistungsproblemen führen kann (Maywald, 
2009, S. 44; Moggi, 2005, S. 99). Trotz der genannten Auffälligkeiten ist das Beratungsangebot der Schul‐
sozialarbeit nicht  für alle Kinder  ideal. Denn die schulsozialarbeiterische Beratung bei vermuteter Kin‐
desgefährdung ist durch folgende Faktoren erschwert:  

‐ Die Freiwilligkeit der Beratung stösst bei Überweisungen durch Lehrpersonen oder der Schullei‐
tung  gerade  bei  Knaben mit  externalisierendem  Problemverhalten  auf Widerstand.  Dies  er‐
schwert den Beziehungsaufbau.  

‐ Beratung mit systemischem Ansatz für die ganze Familie ist aufgrund eines fehlenden Mandats 
schwer zu realisieren und bleibt in jedem Fall unverbindlich. Sie ist jedoch für eine Veränderung 
der gefährdenden Familiensituation grundlegend (Gammer, 2009, S. 13‐17). 

‐ Der übliche Beratungszeitraum  (2‐5 Termine, vgl. oben)  reicht oftmals nicht aus, um eine kin‐
deswohlgefährdende Problematik nachhaltig aufzufangen.  

‐ Bei älteren SchülerInnen können häufige Termine bei der Schulsozialarbeit zu einer Stigmatisie‐
rung führen (vgl. Kap. 10.4.2). Denn es gehört bei Jugendlichen zum Prozess der Autonomiege‐
winnung dazu, dass  sie  ihre Probleme  zunehmend  selbständig und  in Kommunikation mit der 
Peergruppe zu lösen versuchen (Hurrelmann, 2004, S. 33). 

Infolgedessen beschränkt sich Schulsozialarbeit häufig darauf, anspruchsvolle Fälle sinnvoll zu vernetz‐
ten und Gefährdungen zu erfassen, einzuschätzen und zu melden. In den Einzelberatungen versucht sie 
die Selbstwirksamkeitserfahrung und das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken um sie gegenüber den 
Belastungen  ihres Alltags widerstandsfähiger  zu  „machen“  (vgl. Teil 2, Ergebnisse, Kap. 10.3.4). Dabei 
werden von Schulsozialarbeitenden  folgende Beratungsmethoden bevorzugt: Lösungsorientierte Bera‐
tung54, systemische Beratung55, Biografiearbeit56. Nun soll der Frage nachgegangen werden, ob Schulso‐
zialarbeit diesem letztgenannten Anspruch an ihre Beratung überhaupt zu genügen vermag.  

 

53 Bisher wurde in keiner Evaluation der Anteil der Beratungen bei vermuteter Kindesgefährdung erfasst. Bei Baier & 
Heeg ist die Kategorie „Probleme in der Familie“ mit 18 % die kleinste von vier Kategorien, wobei hier nicht alle Fälle 
Gefährdungen betreffen. Dafür ist zu vermuten, dass die Kategorie „Persönliche Probleme“ auch Fälle von Gefährdungen 
enthält (Baier & Heeg, S. 25).  
54 Siehe Bösch, O. (2008). Klarsicht für die Schulsozialarbeit. Anregungen, wie mit einer systemisch‐lösungsorientierten 
Arbeitsweise Arbeitsbündnisse hin zu klar definierten Aufträgen gestaltet werden. Masterthesis, unveröffentlicht. 



Master in Sozialer Arbeit: Bern / Luzern / St. Gallen / Zürich ‐ Simone Gaberell 

43 

6.1 Wirkfaktoren in Beratung und Therapie 

Klaus Grawe  hat mit  seiner  umfassenden Metaforschung  zur Wirkung  von  Psychotherapie  bis  heute 
gültiges Grundlagenwissen zu Therapieeffekten geschaffen und vier Wirkfaktoren isoliert, die eine The‐
rapie,  gleich welcher  Schule,  erfolgreich werden  lassen  (Grawe, Donati & Bernauer, 1994). Kaum  ein 
aktuelles Therapiekonzept kommt ohne Bezug auf diese Wirkfaktoren aus (Warschburger, 2008, S. 73‐
74), was analog auch für Beratungskonzepte gilt (Reichel, 2005, S.80).  

„Interessant für unsere Überlegungen ist dabei, dass sich diese Faktoren nicht spezifisch auf Psychothe‐
rapie als Heilbehandlung festlegen lassen sondern unverändert für alle Beratungsformen gelten.“ (ebd., 
S. 80). 
 

Bevor die Wirkfaktoren vorgestellt und  in Bezug zu schulsozialarbeiterischer Beratung gesetzt werden, 
sollen vorgängig die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Beratung und Therapie geklärt werden. 
Boeger  (2009, S. 14)  listet  folgende Gemeinsamkeiten auf: Ziele, Techniken und Setting von Beratung 
und Therapie sind oftmals nicht zu unterscheiden, es geht um „die Entwicklung persönlicher Ressourcen 
und um die Stärkung der Problemlösekompetenz“ (ebd., S. 14). Die Klientbeziehung ist durch Asymmet‐
rie zwischen einer hilfesuchenden und einer beratenden Person geprägt, jede Beratungs‐ und Therapie‐
technik kann nur mittels einer vertrauensvollen Beziehung erfolgreich werden  (Grawe, Donati & Ber‐
nauer, 1994, S. 713) und die Gespräche finden normalerweise in einem freiwilligen Kontext statt. Unter‐
schiede zwischen Therapie und Beratung finden sich ebenfalls, sie sind jedoch gemäss Reichel (2005, S. 
66ff) weniger eindeutig und vor allem weniger gewichtig als die ob genannten Gemeinsamkeiten. Bera‐
tungen  sind meist  deutlich  kürzer  als  Therapien,  oftmals  kostenlos,  offen  für  alle  Ratsuchenden  und 
richten sich  in der Regel an Personen ohne Krankheitsbilder und Störungen  (Boeger, 2009, S. 14). Bei 
Beratung kommt im Unterschied zur Therapie hinzu, dass sie häufig Informationen vermittelt und darauf 
abzielt, Klienten im Sozialraum neue Ressourcen zu eröffnen. Sie sind daher meist alltagspraktischer und 
sozialräumlicher ausgerichtet als Therapie (ebd.).  
 
Beratung soll hier als  

„komplexe zwischenmenschliche Interaktion, die aufgrund einer konkreten Nachfrage in Gang kommt, 
inhaltlich und zeitlich begrenzt ist und dem / der Rat Suchenden (KlientIn) Freiheit lässt“  

 
definiert werden (Reichel & Rabenstein, 2001, S. 71). Die von Grawe et al. (1994) isolierten Therapieef‐
fekte können  in unspezifische und  spezifische Wirkfaktoren unterteilt werden. Die Unspezifischen be‐
zeichnet er als Vehikel für den Erfolg jeglicher weiterer spezifischer Wirkfaktoren. Sie betreffen die Be‐
ziehungsqualität, die die Therapeutin im Beratungsgespräch herzustellen vermag und die Gestaltung des 
Settings (Einzel‐ versus Gruppentherapie, Büroeinrichtung, kompetente Ausstrahlung).  
 

„Die unspezifischen Wirkfaktoren sind also in ihrer Auswirkung auf das Therapiegeschehen alles andere 
als unspezifisch. Ihre Besonderheit gegenüber den spezifischen Wirkfaktoren liegt darin, dass sie in je‐
der Psychotherapie  eine Rolle  spielen, ganz gleich, ob der Therapeut  sie ausdrücklich beachtet oder 
nicht.“ (Grawe, Donati & Bernauer, 1994, S. 713). 
 

                                                                                                                                                                                                

 

55 Siehe dazu die seit mehreren Jahren erfolgreichen CAS Kurse der FHNW für Schulsozialarbeitende: CAS Schule und 
Soziale Arbeit ‐ Systemische Schulsozialarbeit SSA. 
56 Limacher, A., Schaller‐Weber, N. (2009). Biografiearbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Schulsozialarbeit. HSLU, 
Luzern  



Master in Sozialer Arbeit: Bern / Luzern / St. Gallen / Zürich ‐ Simone Gaberell 

44 

Welches sind nun die von Grawe et al (1994) herausgearbeiteten Wirkfaktoren für Therapie und Bera‐
tung? 
 

‐ Ressourcenaktivierung (darunter vorrangig die Beratungsbeziehung) 
‐ Themenaktualisierung 
‐ Motivationale Klärung 
‐ Bewältigung 

 
Es würde zu weit führen, die genannten Wirkfaktoren hier angemessen zu würdigen. Um die schulsozi‐
alarbeiterische Beratung ein Stück weit beurteilen und zu den Wirkfaktoren in Bezug setzen zu können, 
müssen sie jedoch kurz erklärt werden. Die Zusammenfassung lehnt sich an (Boeger, 2009, S. 21) an. Mit 
der Ressourcenaktivierung  ist nach Grawe et al ein Set von unspezifischen Wirkfaktoren gemeint, das 
eine wertschätzende und empathische Grundhaltung, ein  individuelles Vorgehen und ein kompetentes 
Auftreten  der  Therapeutin  oder  Beraterin  beinhaltet. Nebst  diesen  Beziehungsfaktoren  geht  es  auch 
darum, die Erwartungen des Klienten auf Besserung der Situation und seine eigenen Ressourcen gezielt 
zu aktivieren. Die Fokussierung auf kleine, wahrnehmbare Erfolge bestärkt die Selbstachtung des Klien‐
ten und befördert  seine Motivation, das Problem  anzugehen.  So wird  ein positiver Kreislauf  in Gang 
gesetzt, der erwiesenermassen sehr schnell zu messbaren Erfolgen führt. Bei der Themenaktualisierung 
wird das Problem des Klienten erlebbar in die Therapie eingebaut. Es sollen damit oberflächliches Reden 
verhindert und unbewusste Reaktionen  verdeutlicht werden. Die Themenaktualisierung hat  allein  für 
sich noch keinen positiven Effekt, wird sie nicht durch die oben genannte Ressourcenaktualisierung ge‐
tragen. Ein weiterer Effekt  ist durch die Klärung zu erreichen. Hier geht es oft um Fragen wie „warum 
bin  ich  in diese Situation geraten?“. Besonders die Psychoanalyse betont diesen Wirkungsaspekt, der 
eher bei kognitiv starken Klienten zu Verbesserungen führt. Daneben versucht die Klärungsperspektive 
Ziele herauszubilden. Laut Grawe (1998, S. 54 – 57) hat die Gesprächspsychotherapie, die vorrangig mit 
dem Klärungsaspekt arbeitet, gute Erfolge, auch wenn die von den Klienten genannten Ziele  teilweise 
gar nichts mit der ursprünglich genannten Problematik zu tun haben. Der letzte Wirkfaktor wird Bewäl‐
tigung genannt. Er stammt aus der Verhaltenstherapie und wird oft auch  in der Sozialen Arbeit ange‐
wendet. Es geht um die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Den Klienten soll mittels kleiner Aufgaben, die 
dem Gesamtproblem ähneln, stärkende Erfahrungen ermöglicht werden. Dabei kommen gezielte Trai‐
nings, Übungssituationen und Rollenspiele zum Zug. Die neu eingeübten Fähigkeiten stärken einerseits 
das Selbstbewusstsein und eröffnen daneben neue, bisher ungenutzte Handlungsoptionen.  
 

6.2 Schulsozialarbeiterische Gesprächsführung bei Gefährdung des Kindes
wohls 

Um die schulsozialarbeiterische Beratung auf  ihren Bezug zu den Wirkfaktoren nach Grawe setzten zu 
können, soll hier grob die Situation bei der Früherkennung von Kindesgefährdungen aus Sicht der Schul‐
sozialarbeit skizziert werden. Bei Schuleintritt beginnen Kinder ihr Elternhaus mit demjenigen von Kolle‐
gInnen zu vergleichen. Sie sprechen mit Gleichaltrigen darüber, dass die Eltern manchmal „sehr streng“ 
oder  „komisch“  sind  und  erfahren  dabei,  dass  allfällige Misshandlungen  nicht  der  gesellschaftlichen 
Norm entsprechen. Dies löst bei den meisten Kindern trotz Leidensdruck auch Schamgefühle aus. Steht 
Schulsozialarbeit bereits in der Unterstufe zur Verfügung, kann sie in den Klassen im Sinne einer tatsäch‐
lichen Früh‐Erkennung Beratung zu familiären Problemen anbieten. Nutzen Kinder das Beratungsange‐
bot der Schulsozialarbeit und erzählen von  innerfamiliären Misshandlungen, kann die Schulsozialarbeit 
mittels aufmerksamen Zuhörens und behutsamen Nachfragens versuchen ein Bild vom Umfang und der 
Häufigkeit der Misshandlungen zu erhalten. Viele Kinder, gerade auch jüngere, benötigen konkrete Fra‐
gen  um  bestimmte Vorfälle  überhaupt  verständlich  darstellen  zu  können  (Gundelfinger,  2002,  119ff; 
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Kiegelmann, 2010, S. 34 ‐ 41). Dabei besteht die Herausforderung in der Gesprächsführung darin, keine 
Suggestivfragen zu stellen und dennoch für die Einschätzung der Gefährdungssituation ausschlaggeben‐
den  Informationen zu sammeln  (ebd.). Laut Fivush und Nelson  (2004)  fallen autobiografische Berichte 
von Kindern  in  jungen  Jahren meist knapp aus, weil sie noch nicht gelernt haben Erlebtes  in einer Be‐
richtform wiederzugeben. Es  ist daher eine überfordernde Annahme, dass Kinder den Beratenden von 
sich aus diejenigen  Informationen geben, die für die Einschätzung der allfälligen Misshandlung wichtig 
sind. Kiegelmann (2010, S. 41) weist darauf hin, dass es „für Befragende (.) deshalb hilfreich sein (kann), 
ausdrücklich und für Kinder verständlich zu benennen, welche Ziele mit der Befragung verfolgt werden“. 
Die Schulsozialarbeit nennt als Ziel hier nicht eine Gefährdungsmeldung, sondern formuliert  ihr Bemü‐
hen, die Situation des Kindes richtig zu verstehen (Delfos, 2010, S. 98 – 106). Sie möchte sich genau vor‐
stellen können, wie es dem Kind  in der erzählten Situation geht, was passiert  ist und wer auf welche 
Weise davon betroffen ist. Lockl und Schneider (2010, S. 82) fassen Forschungsergebnisse zu Befragun‐
gen von Kindergartenkindern wie folgt zusammen:  

„Wird die Befragung  in neutraler, nicht  suggestiver Weise durchgeführt,  so  kann bereits bei  jungen 
Kindergartenkindern mit korrekten Beschreibungen der Ereignisse gerechnet werden. Dabei geben jün‐
gere Kinder im Vergleich zu älteren Kindern jedoch weniger Informationen wieder und sind stärker auf 
spezifische Abrufhilfen angewiesen.“ 

 
Nebst dieser Aufgabe der in Früherfassung müssen Schulsozialarbeitende dem Kind Trost spenden, seine 
Empfindungen bestätigen und  ihm das Gefühl vermitteln, dass sie auch schlimme Aussagen ruhig und 
gefasst entgegennehmen können. Bezüglich der Wirkfaktoren von Beratung nach Grawe et al.  (1994) 
geht  es hier  um  den Aufbau  einer Beziehung, das  Kind  soll die  Schulsozialarbeit  als  kompetente An‐
sprechperson  für seine Nöte wahrnehmen können. Es soll Empathie erfahren und sich sicher und ver‐
standen  fühlen, dies entspricht den Wirkfaktoren der Ressourcenaktivierung.  Sie bestärkt das Kind  in 
seinem Empfinden, dass es ein Recht auf ein Aufwachsen ohne Angst, Demütigung und Schmerzen hat. 
Besonders wichtig ist es, Hoffnung auf Veränderbarkeit der Situation zu wecken und mit dem Kind Ziele 
zu  formulieren  (Gammer, 2009, S. 199ff). Die Zielformulierung entspricht dem Wirkfaktor Klärung. Ein 
sofortiger Elterneinbezug würde dieses Setting aufgrund des einsetzenden Loyalitätskonflikts empfind‐
lich stören. Es ist unbestritten eine Gratwanderung, behutsames Nachfragen zur Situationsklärung nicht 
zu hartnäckigem Ausfragen verkommen zu  lassen, wovon dringend abgeraten wird (Maywald, 2009, S. 
33;  Charta  Früherkennung  und  Frühintervention,  2011,  Punkt  7;  Kanton  Luzern,  2012,  Dienststelle 
Volksschulbildung. Merkblatt Kindesmisshandlung erkennen und reagieren).  

„Ziel der Gespräche mit Kindern  in Gefährdungssituationen  ist vielmehr, die Kinder  zu entlasten, ein 
möglichst genaues Bild ihrer Situation zu erhalten und dadurch eine gute Grundlage für die Gespräche 
mit den Eltern zu bekommen, um auf diese Weise Hilfen zu ermöglichen.“ (Maywald, S009, S. 53) 
 

Deshalb bewahrt die Schulsozialarbeit  respektvolle Haltung dem Kind gegenüber und beobachtet auf‐
merksam seine Gefühlsäusserungen. Sie lässt unklare Aussagen stehen, sobald das Kind müde wird oder 
Unlust an dem Gesprächsthema zeigt  (Delfos, 2010, S. 92‐98). Sie  fragt aktiv und einfühlsam nach, ob 
das Kind noch weiter erzählen mag oder  lieber etwas anderes  tun würde, wie bspw. ein Spiel spielen 
(Delfos, ebd.; Gammer, 2009, S. 195f; Maywald, 2009, S. 54‐55). Für das Kind enthält die Beratung einen 
weiteren Klärungsaspekt. Er betrifft seine moralische Verwicklung in die Geschehnisse und daraus resul‐
tierende Schuldgefühle. Weder ist das Kind (mit)‐schuldig an den Misshandlungen oder der Vernachläs‐
sigung, noch macht es sich schuldig, weil es  jemandem davon erzählt hat. Dieser Punkt kann nicht oft 
genug wiederholt werden (Maywald, 2009, S. 53). Von einer Themenaktualisierung ist bei Gefährdungs‐
situation  unbedingt  abzuraten,  da  sie  emotional  aufwühlend wirkt  und  das  Kind  psychischem  Stress 
aussetzt. Um bestimmte Situationen richtig zu verstehen, kann auf Nachstellen mittels Holzfiguren u.ä. 
ausgewichen werden. Die Bewältigung als Wirkfaktor ist ein zentrales Anliegen schulsozialarbeiterischer 
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Beratung. Hier geht es darum konkrete Hilfsstrategien  für das betroffene Kind zu entwickeln. Realisti‐
sche Ideen sollen aufgeschrieben, gezeichnet, in Rollenspielen eingeübt und dem Kind mitgegeben wer‐
den. Dazu muss das Umfeld des Kindes auf Ressourcen hin abgesucht, geeignete Personen einbezogen 
oder zumindest mittels Telefonnummern zugänglich gemacht werden. Mündet die Beratungsserie in der 
Meldung der Gefährdung, ist dem Kind unbedingt zu erklären, was das für konkrete Folgen haben wird 
(Vorladung der Eltern und des Kindes, Befragung, Gespräche) und welche eben gerade nicht (Gefängnis, 
Heimeinweisung, vermehrtes Schlagen durch Eltern). Allerdings dürfen keine unbedachten Versprechen 
abgegeben werden.  
 

6.3 Vertrauensbruch 

Der oben dargestellte Beratungsprozess kann sich über mehrere Termine erstrecken, bis die Schulsozial‐
arbeit sich ein angemessenes Bild von der Situation des Kindes machen konnte. Sieht die Schulsozialar‐
beiterin stichhaltige Anzeichen für eine Gefährdung des Kindeswohls, muss sie sich zu einer Meldung an 
die dafür vorgesehene Stelle entschliessen (vgl. Kap. 3, rechtliche Grundlagen; Art. 443 Abs.2 ZGB57; Art. 
19 KRK; Art 11 BV; Art 307 ZGB). Dies bedeutet, dass Dritte eingeweiht und vertrauliche Informationen 
des Kindes weitergegeben werden. Das Kind ist jedoch selten bereit dazu, es befürchtet negative Reak‐
tionen seiner Eltern  (Maywald, 2009, S. 53). Nachhaltige Veränderungen  innerhalb belasteter Familien 
können  jedoch  nie  über  Verhaltensänderungen  des  Kindes  alleine  erreicht werden,  dazu  braucht  es 
mindestens die Problemeinsicht und engagierte Mitarbeit der Eltern, meist jedoch weitergehende fach‐
liche Unterstützung  (Heidelbach,  2005,  S.  432). Dies  bedeutet,  dass  das  vertraute  Setting  „Kind  und 
Schulsozialarbeit“ durchbrochen wird. Aus Sicht der Kinder verrät die Schulsozialarbeit die ihr anvertrau‐
ten  Geheimnisse.  Auch wenn  die  Schulsozialarbeit mit  dem  Kind  Ziele  formuliert  hat  und  aufzeigen 
konnte, dass diese Ziele ohne Elterninformation nicht zu erreichen sind, fühlen sich viele Kinder zutiefst 
verunsichert. Nebst der Konfrontation der Eltern mit ihren Aussagen löst auch die Vorladung der Eltern 
zu einer Befragung beim Kind Ängste aus, es  fühlt sich schuldig  (Maywald, 2009, S. 53 und Broschüre 
Häusliche Gewalt. Was kann die Schule tun? S. 658).  In dieser Situation  ist die Weiterführung der Bera‐
tung durch die Schulsozialarbeit besonders wichtig. Als Vertrauensperson (Leitfaden Zürich, 2009, S. 31, 
Punkt 5.2) kann sie dem Kind das auf seine Familie zukommende Verfahren verständlich erklären, seiner 
Perspektive gegenüber der Behörde Geltung verleihen und das Kind gegebenenfalls bei der Vorberei‐
tung seiner Aussage zuhanden der Vormundschaftsbehörde (oder einer anderen abklärenden Fachstel‐
le) unterstützen. Oftmals wenden Kinder sich nach der Meldung von der Schulsozialarbeit ab, da sie den 
Loyalitätskonflikt zwischen Schulsozialarbeit und Elternhaus nicht ertragen. Die Eltern als massgebende 
Bezugspersonen bewerten die Schulsozialarbeit als gefährlich und die Gefährdungsmeldung als Verrat 
ihres Kindes an der Familie. Die Schulsozialarbeit erlebt die Konflikte des Kindes zum Teil mit. Dies kann 
bezüglich  ihres eigenen Handelns Unsicherheiten auslösen oder gar dazu führen, dass Schulsozialarbei‐
tende sich weigern, Gefährdungen zu melden. Negative Erfahrungen mit der Fallübergabe an zuständige 
Behörden belasten zusätzlich und sollten fachlich reflektiert werden können. Bis heute sind solche einer 
Gefährdungsmeldung vorausgehende Prozesse schweizweit nicht erforscht. 

 

 

57 ZGB, revidiert. Personen, die in amtlicher Tätigkeit von einer schutzbedürftigen Person erfahren, haben der KESB Mel‐
dung zu erstatten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von subventionierten Betrieben und Institutionen, die im Bereich des 
Kindes‐  und  Erwachsenenschutzes  tätig  sind,  sowie  Betriebe  und  Institutionen mit  öffentlich‐rechtlichen  Befugnissen, 
unterstehen ebenfalls der Meldepflicht. Bundesrat, 2006. 
58 Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt des Kantons Bern. Polizei‐ und Militärdirektion des Kantons Bern. 
Generalsekretariat. Häusliche Gewalt. Was kann die Schule tun? Undatierte Broschüre. 
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6.4 Fazit 

Schulsozialarbeiterische Beratung soll und kann sich an den allgemeinen Wirkfaktoren von Therapie und 
Beratung (Grawe, Donati & Bernauer, 1994, S. 713) orientieren. Dadurch erlebt das betroffene Kind Be‐
ratung als Stärkung und wird von seinen Problemen entlastet. Daneben eignen sich aufgrund des ein‐
schränkenden Settings vorallem folgende spezifische Beratungsmethoden;  

‐ Lösungsorientierung, (aufgrund kurzer Beratungszeit und zielgerichtete Ressourcenaktivierung),  
‐ systemische Beratung mit der ganzen Familie (bei Kooperation und nur wenn keine Misshand‐

lungen  vorliegen).  Hier  geht  es  um  die  konkrete  Bewältigung  familiärer  und  erzieherischer 
Schwierigkeiten  (Trennungen,  Erziehungsprobleme  in  der  Pubertät,  Gesundheitsthemen,  Ge‐
schwisterprobleme, Patchwork‐Konstellationen). 

‐ Biografiearbeit um den Klärungsaspekt der Beratung zu vertiefen. Ist auch für Kinder mit Migra‐
tionshintergrund sehr wertvoll (Gammer, 2009, S. 24‐182).  

Die Beratung der Schulsozialarbeit  in Gefährdungssituationen hat  somit einen zweifachen Auftrag:  sie 
soll eine vorhandene Kindesgefährdung erkennen (vgl. Kap. 4) und zugleich dem Kind eine entlastende, 
bestärkende Beratung bieten  (Kap. 6). Diese  sich  teilweise widersprechenden Aufgaben  führen dazu, 
dass sich die Gesprächsmethodik  in der Risikoerfassung besonders herausfordernd gestaltet. Folgende 
Punkte wurden herausgearbeitet: inwieweit die Schulsozialarbeit legitimiert ist dem Kind Fragen zu sei‐
ner persönlichen Situation und Befindlichkeit zu stellen um damit eine Einschätzung des Gefährdungspo‐
tentials vornehmen zu können, muss offen bleiben. Da sie aber aufgrund ihrer Gesprächsführungskom‐
petenz und dem niederschwelligen Setting dafür geeignet ist, wird sie sich unweigerlich in solchen Situa‐
tionen wiederfinden.  Sie  achtet dabei  auf  eine  für das Kind nachvollziehbare  Zielorientierung  im Ge‐
spräch  und  eine  nicht  suggestive Gesprächsführung  (Delfos,  2010,  67‐105). Damit  die  unspezifischen 
Wirkfaktoren positiv genutzt werden können,  sind besonderes Einfühlungsvermögen und Respekt vor 
dem Kind notwendig.  

 

7. Zusammenfassung der Problemstellung 

Im theoretischen Teil dieser Arbeit (vgl. Kap. 2‐6) wird die Situation der Schulsozialarbeit bei der Erfas‐
sung von Kindesgefährdungen aus der Perspektive der institutionellen Einbettung von Schulsozialarbeit 
und  ihrem Auftrag, sowie anhand der rechtlichen Grundlagen  im Kindesschutz untersucht. Weiter wird 
aufgezeigt, dass  in  Früherkennungsprojekten  an  Schulen  Schulsozialarbeit  als wichtiger Kooperations‐
partnerin  angesehen wird,  Früherkennung  aber durchaus  kontrovers diskutiert werden  kann.  Im um‐
fangreichsten  Kapitel wird  die  Komplexität  der Risikoerfassung  vor Augen  geführt. Oftmals  fehlt  den 
Akteuren in der Früherkennung notwendiges Wissen, um eine sachgerechte Einschätzung der Situation 
vornehmen  zu  können. Weiter wird dargestellt, warum  sich  schulsozialarbeiterische Beratung an den 
allgemeinen Wirkfaktoren von Beratung und Therapie ausrichten sollte. Sämtliche dargestellten Bedin‐
gungen kumulieren in der Einzelberatung bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung.  

Folgende Aspekte wurden im theoretischen Teil genauer beleuchtet: 

Die rasante Ausbreitung der Schulsozialarbeit und  ihre Installierung von unten haben zu einer äusserst 
heterogenen Ausgestaltung des Berufsfelds geführt. Dies wirkt sich auf die Risikoerfassung bei Kindesge‐
fährdungen aus, welche durch unterschiedlichste Zusammenarbeitsformen und gemeindeinterne Kon‐
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zepte geprägt ist. Das Potential von Schulsozialarbeit in der Früherkennung wird von oben (BAG) erkannt 
und die Schulsozialarbeit als kompetente Akteurin propagiert, zugleich bleibt der konkrete Einbezug der 
Schulsozialarbeit  in die Gefährdungserfassung an den Schulen vage. Die unklare Praxis spiegelt sich  in 
der fehlenden Reflexion der Thematik in der Schulsozialarbeitsliteratur. Das Thema Früherkennung und 
Erfassung  von Gefährdungssituationen wird  geradezu  ausgeblendet  (Baier & Deinet,  2011,  S.  75 und 
141; Speck & Olk, 2010). Viele Schulsozialarbeitende fühlen sich zudem von den Spannungsfeldern, die 
sich aus den  rechtlichen Grundlagen  im Kindesschutz ergeben, abgeschreckt. Sie  stehen mit zu vielen 
konkreten Fragen alleine da:  

‐ bis zu welchem Moment unterstehen sie der Schweigepflicht und ab wann muss diese durch‐
brochen werden, da sie eine Gefährdung des Kindeswohls befürchten?  

‐ Wie genau muss die vermutete Gefährdung beschrieben werden, damit die Meldung den Ver‐
trauensbruch  zum Kind  rechtfertigt oder den Anforderungen der Vormundschaftsbehörde ge‐
nügt?  

‐ Müssen die Eltern  sofort benachrichtigt werden, wenn  „Mängel  in der Pflege und Erziehung“ 
bestehen? 

‐ Ist das Schlagen von Kindern zu erzieherischem Zweck eine Misshandlung, die zu einer Gefähr‐
dungsmeldung führen sollte? 
 

Die Schulsozialarbeit soll sich dazu eine eigenständige fachliche Meinung bilden. Aber oft bestehen kei‐
ne Gefässe für einen fachlichen Austausch ausserhalb der Schule (vgl. dazu auch die Evaluationsempfeh‐
lungen der Hochschule  für Soziale Arbeit Bern, Empfehlung 5, S. 78).  In  ihrer Früherkennungsfunktion 
berät Schulsozialarbeit Kinder, die unter Umständen  in extrem belastenden Lebenskrisen stecken. Hier 
ist von der Schulsozialarbeit ein hohes Können im methodischen Bereich erforderlich. Die Gesprächsme‐
thodik muss sich an konkreten Wirkfaktoren orientieren und das Kind am Geschehen partizipieren  las‐
sen. Die besondere Herausforderung besteht  in der Doppelfunktion der Beratung, einerseits dem Kind 
unterstützende Vertrauensperson  zu  sein  und  andrerseits  seine  vermutete Gefährdung  richtig  einzu‐
schätzen. Hilfreiche Unterstützung durch empirisch geprüfte Fragebogen oder Skalen fehlen bis heute in 
der Praxis.  

Zusammenfassend zeigt es sich, dass das  junge Berufsfeld der Schulsozialarbeit bei der Erfassung von 
Kindeswohlgefährdungen häufig institutionell ‐ und in bestimmten Fragen auch rechtlich ‐ zu wenig ab‐
gestützt ist. Was die konkrete Früherkennungsaufgabe betrifft, eignet sich die Schulsozialarbeit dazu, in 
ihren  Beratungsgesprächen  Kindesgefährdungen  zu  erkennen.  Eine  grundlegende  Reflexion  ihrer Ge‐
sprächsmethodik und die Aneignung des notwendigen Wissens  in der Risikoerfassung  zu Kindesmiss‐
handlungen sind dabei unabdinglich.  
 

7.1 Beantwortung der theoretischen Fragestellung 

Zu Beginn des Theorieteils wurden zwei Leitfragen gestellt, die es nun zu beantworten gilt. Untenste‐
hende erste Leitfrage kann wie folgt beantwortet werden: 
 

‐ Lässt sich aus den theoretischen und rechtlichen Grundlagen für die Schulsozialarbeit ein Auftrag 
zur Erfassung von Kindesgefährdungen ableiten? 

 
Schulsozialarbeit  ist per Definition  (vgl. S. 7) dafür zuständig, Kinder  in  ihrer gesunden Entwicklung zu 
unterstützen und ihnen bei der Problembewältigung behilflich zu sein. Rechtlich orientiert sie sich dabei 
an der Bundesverfassung, an der Kinderrechtskonvention, am Zivilgesetz und auch am Berufskodex (vgl. 
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Kap. 3). Ein Dulden von Kindesmisshandlung und Vernachlässigung oder die Delegation der Früherfas‐
sungsaufgabe mit Hinweis auf die eigene Freiwilligkeit oder Ressourcenorientierung sind rechtlich (Mel‐
depflicht bei Gefährdung des Kindeswohls Art. 443 Abs.2 rev. ZGB, KRK Art. 3) und ethisch (Schutzauf‐
trag der Institution Schule, Menschenwürde, Folgen von Misshandlung) unzulässig. Damit kann ein Auf‐
trag der Schulsozialarbeit in der Risikoerfassung von Kindesgefährdungen klar bejaht werden. Problema‐
tisch bleibt dabei, dass eine umfassende Risikoerfassung, die die Gesamtsituation des Kindes analysiert, 
sich mit Aufgaben einer offiziellen Abklärung des Kindeswohls überschneidet. Und dazu fehlt der Schul‐
sozialarbeit bisher ein Mandat.  
 
Die zweite Leitfrage lautet wie folgt: 
 

‐ Inwiefern beeinflussen institutionelle, rechtliche und methodische Rahmenbedingungen die Er‐
fassung von Kindesgefährdungen durch die Schulsozialarbeit? 

Folgende Einflussgrössen begünstigen die erfolgreiche Risikoerfassung von Kindesgefährdungen durch 
die Schulsozialarbeit:  

‐ Institutionell: Wichtige  Kooperationspartner wie  die  Schule,  Kindesschutzbehörden  und  Fach‐
stellen  verlassen  sich  in  der  Früherkennung  auf  die  Fachlichkeit  von  Schulsozialarbeit.  Denn 
Schulsozialarbeit bietet  insbesondere wegen  ihres niederschwelligen Zugangs, der Vernetzung 
mit Fachstellen im Kindesschutz und der zeitlich‐ und räumlichen Ausstattung ideale Vorausset‐
zungen für die Beratungsgespräche  in der Risikoerfassung. Die Effektivität der Schulsozialarbeit 
in der Früherfassung von Risikosituationen bei Kindern und Jugendlichen wurden in einer aktuel‐
len Evaluation bestätigt (vgl. Kap. 2.3). 

‐ Rechtlich: Schulsozialarbeit  ist rechtlich verpflichtet,  ihr gefährdet erscheinende Kinder zu mel‐
den  (Art 434 Abs.2  rev. ZGB). Das Recht des Kindes auf Partizipation  (Art. 12 KRK) kann durch 
Schulsozialarbeit bereits in der Anfangsphase von Kindesschutzverfahren gewährleistet werden, 
indem das Kind darin bestärkt wird, seine Anliegen und Ziele zu formulieren und diese in die Ge‐
fährdungserfassung integriert werden.  

‐ Risikoerfassung: die Früherkennungspolitik benennt Schulsozialarbeit als kompetente Koopera‐
tionspartnerin  (BAG, vgl. Kap. 2.4)  in den Schulen. Schulsozialarbeit kann zu einer Differenzie‐
rung der Einschätzung  in der Risikoerfassung viel beitragen, da sie Zugang zu den betroffenen 
Kindern  hat  und  somit  deren  Fokus  anwaltschaftlich  in  die  Risikoeinschätzung  einzubringen 
vermag.  Zweitbeurteilungen  vermindern  erwiesenermassen  Fehleinschätzungen  im  Kindes‐
schutz und helfen versteckte Risikofaktoren sichtbar zu machen (vgl. Kindler 2011, Kap. 4.9). 

‐ Beratung: Schulsozialarbeiterische Beratung vermag hinsichtlich der Wirkfaktoren von Beratung 
und Therapie den Kindern  in Krisensituationen emotionale Entlastung, Bestärkung und alltags‐
praktische Bewältigungstechniken  zu  geben. Die  in der  Schulsozialarbeit häufige methodische 
Fokussierung  auf  Lösungsstrategien,  Einbezug des  Systems und Biografiearbeit  scheinen dazu 
besonders geeignet. Einschränkend muss angefügt werden, dass die Beratung bestimmten Qua‐
litätsstandards genügen muss (vgl. Baier & Heeg, 2001, Kap. 2.3). 

Folgende  Rahmenbedingungen  erschweren  die  Risikoerfassung  von  Kindesgefährdungen  durch  die 
Schulsozialarbeit: 

‐ Institutionell:  in  schul‐  oder  gemeindeinternen  Konzepten  ist  die  Risikoerfassung  durch  die 
Schulsozialarbeit  oftmals  nicht  vorgesehen.  Es  steht  den  Lehrpersonen  frei  Schulsozialarbeit 
über Kinder, die sie als gefährdet einschätzen, zu informieren. Eine sinnvolle Kooperation einzu‐
richten erfordert von den Schulleitungen und Behörden einiges an Aufwand.  
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‐ Rechtlich: hier zeigt sich die Problematik der Risikoerfassung besonders deutlich, je früher in ei‐
nem Fall interveniert werden soll, desto weniger abgestützt ist die Gefährdung, denn möglichen 
Misshandlungen und Vernachlässigung sollen ja mit der Früherkennung gerade vorgebeugt wer‐
den. Schulsozialarbeit hat zwar einen Auftrag im Kindesschutz, ihr Handlungsspielraum ist recht‐
lich  jedoch begrenzt und umfasst nur die  freiwillige Ressourcenvermittlung oder die Meldung 
einer Gefährdung des Kindeswohls. Jegliche Abklärung der Situation des Kindes bedarf eines be‐
hördlichen Mandats. Eine Gefährdungsmeldung hat für die Schulsozialarbeit weitreichende Fol‐
gen. Deshalb möchte die Schulsozialarbeit vorab die Situation des Kindes möglichst genau ein‐
schätzen, bevor sie die Schweigepflicht durchbricht. Diese sogenannte „Informationsgewinnung 
oder Situationsanalyse“ (vgl. Kap. 6.2) findet  in einem rechtlichen Graubereich statt. Weiter  ist 
die  Einschätzung  einer physischen Misshandlung  als Gefährdung des  Kindeswohls umstritten, 
solange  in der Schweiz kein Verbot von Gewalt  in der Erziehung  im Zivilgesetz festgeschrieben 
wird und weiterhin von einem impliziten Züchtigungsrecht der Eltern ausgegangen werden muss 
(vgl. Kap. 3.2.4). Die rechtlich widersprüchliche Situation und die unentschlossene Haltung des 
Bundesgerichts hierzu behindern eine klare Kommunikation der Schulsozialarbeit mit Eltern von 
geschlagenen Kindern.  

‐ Risikoerfassung:  der  Schulsozialarbeit  stehen  für  die  Risikoerfassung  in  den wenigsten  Fällen 
Konzepte und empirisch geprüfte Erfassungsinstrumente zur Verfügung.  Ihr Wissen über Miss‐
handlung  und  Risikoeinschätzung  ist  normalerweise mangelhaft  und wenig  aktuell.  Ebenfalls 
fehlt  ihr oft das Team, mit dem sie  ihre Beobachtungen austauschen und versachlichen kann. 
Dies erhöht die Gefahr von Fehleinschätzungen insbesondere dort, wo die Schulsozialarbeit auf 
wenig Fallerfahrung  zurückgreifen kann. Leider  fehlen  zudem bislang eine  theoretische Ausei‐
nandersetzung mit der Risikoerfassung sowie entsprechende Evaluationen. Dies beeinträchtigt 
die Handlungssicherheit und suggeriert, dass Schulsozialarbeit ausschliesslich für die freiwillige 
Ressourcenvermittlung zuständig sei. 

‐ Beratung:  schulsozialarbeiterische Beratung  in der Risikoerfassung  ist  zwei  sich  teilweise  aus‐
schliessenden Ansprüchen  verpflichtet.  Sie bietet dem Kind ein durch die  Schweigepflicht ge‐
schütztes, vertrauensvolles Gespräch und soll zugleich stark belastete Kinder, die sie als gefähr‐
det einschätzt,  an die Vormundschaftsbehörde melden.  In diesem  Spannungsfeld entscheidet 
sie oftmals alleine, wann  sie den Schritt von einem Setting  ins andere  tut. Der Rollenwechsel 
kann Schulsozialarbeitende psychisch belasten, da sie damit das Kind erneut verunsichern. 

Die hier dargestellten erschwerenden Rahmenbedingungen  in der Risikoerfassung durch Schulsozialar‐
beit sind zahlreich und betreffend grundlegende Sachverhalte. Sie können zu Fehlern, Entmutigung und 
zum Rückzug aus der Aufgabe in der Erkennung von Kindesgefährdungen führen. Damit wäre das oben 
beschriebene Potential der Schulsozialarbeit verspielt.    
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8. Empirischer Teil 

Im zweiten Teil dieser Arbeit wird die Vorgehensweise bei der Erstellung des Interviewleitfadens, beim 
Sampling und bei der Datengewinnung beschrieben. Anschliessend ist der Prozess der Datenauswertung 
dokumentiert und die Ergebnisse werden zusammengefasst. In der Diskussion der Ergebnisse wird eine 
Verbindung zu den im theoretischen Teil abgehandelten Fragen der Positionierung der Schulsozialarbeit 
im Prozess der Risikoerfassung von Kindesgefährdungen hergestellt. Denn die rechtlichen und struktu‐
rellen  Rahmenbedingungen,  in  denen  Schulsozialarbeit  Beratungen  abhält,  beeinflussen  zwangsläufig 
auch die Qualität der Beratung. Abschliessend werden Erkenntnisse aus der vorliegenden Forschung  in 
das Merkblatt  für  schulsozialarbeiterische Gesprächsführung  bei  vermuteter  Kindesgefährdung  integ‐
riert (vgl. Kap. 13.3).  
 

8.1 Begründung der Zielsetzung der Forschung 

Im  theoretischen Teil wurde eine Einordnung der Funktion von Schulsozialarbeit  in der Früherfassung 
von Kindesgefährdungen vorgenommen.  In der Schulsozialarbeitsforschung wurde, wie gezeigt, bisher 
sehr wenig zu Qualitätsmerkmalen von Beratung geforscht. Ebenso wurde die Nutzerperspektive selten 
als Forschungszugang gewählt. Zudem vertritt die Autorin die Überzeugung, dass gerade in der Sozialen 
Arbeit das Recht  von Kindern  auf Partizipation  ernst  genommen werden muss. Bis heute werden  im 
Kindesschutz, wie die Forschung von Voll, Jud et al. zeigt, Kinder kaum in die Beurteilung ihrer eigenen 
Belange  einbezogen,  sie werden  selten  angehört,  erhalten  vor Gericht  fast  nie  eine  Rechtsbeistand‐
schaft59 (Voll, Jud et al., 2008, S. 96), noch werden sie über die sie betreffenden Verfahren direkt infor‐
miert60  (ebd.,  S. 86). Der Einbezug der Kinder  in die  Schulsozialarbeitsforschung  kann  aus dem UNO‐
Kinderrechtsartikel 12, dem Recht auf Beteiligung, abgeleitet werden. Schulsozialarbeit spricht mit den 
Kindern  und  nicht  über  sie. Weiter  kann nutzerorientierte  Forschung der  Praxis der  Schulsozialarbeit 
Anhaltspunkte geben, wie die Stellen organisiert und wie die Gesprächsmethodik weiterentwickelt wer‐
den muss, um den von den Kindern definierten Qualität‐Standards zu genügen (Baier & Heeg, 2011, S. S. 
77‐96). Qualitative Verfahren bieten dabei gegenüber Erhebungen mit Fragebogen einige Vorteile:  

‐ Fragen  können  der  kognitiven  Entwicklung  und  dem  Sprachverständnis  der  Kinder  angepasst 
werden, 

‐ die Lesekompetenz der Kinder beeinflusst das Ergebnis nicht, 
‐ Fragebogen aus quantitativen Verfahren erinnern an Prüfungen und können Abwehrreaktionen 

hervorrufen, 
‐ im Gespräch kann der gesamte Beratungsprozess beurteilt werden (letzter Eindruck ist weniger 

bestimmend). 
‐ Zudem kann in einem Interview auf konkrete Beispiele der Kinder eingegangen werden, was ei‐

ne bessere Exploration des Themas erlaubt und der Datengewinnung zuträglich sein soll. 

Die ob genannten Gründe waren Anlass  in der Forschungsanlage dieser Masterthesis eine qualitative 
NutzerInnenbefragung zu wählen. 

 

59 Voll, Jud et al. haben in den 164 untersuchten Kindesschutzfällen gerade zweimal eine Rechtsbeistandschaft für das 
Kind dokumentiert gefunden, dies entspricht etwas mehr als einem Prozent. 
60 Voll, Jud et al. stellen in ihrer umfassenden Dokumentenanalyse der ersten drei Schreiben der Behörden / Sozialdiens‐
ten bezüglich Gefährdungsmeldungen fest, dass nur ein einziges Dokument direkt an das betreffende Kind, hier ein 14‐
jähriger Junge, gerichtet war.  
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8.2 Ziele 

Die Fragestellung des empirischen Teils ergibt  sich aus dem Bedarf an Klärung des Unterstützungsge‐
halts  schulsozialarbeiterischer Beratung. Die  im  Interview  als  „unterstützend“ bewerteten Beratungs‐
elemente sollen entsprechend zur Klärung der Beratungsmethodik und  ihrer Rahmenbedingungen bei‐
tragen. Daraus leiten sich die folgenden Ziele ab: 

‐ Die Beratung der Schulsozialarbeit  in Situationen von Kindesgefährdung  ist bezüglich  ihres Un‐
terstützungsgehalts durch die NutzerInnen beschrieben (Interview, Transkription).  

‐ Die  Codes  sind  bezüglich  ihrer  Häufigkeit  und  ihrer  Ausprägung  bewertet.  Sie  ermöglichen 
Schlussfolgerungen über die Beratungspraxis und eventuell über die rechtliche und / oder insti‐
tutionelle Einbettung von Schulsozialarbeit (inhaltsanalytische Strukturierung). 

‐ Die  Ergebnisse  der  Untersuchung  geben  Hinweise  darauf, welche  Beratungsmomente  in  der 
Schulsozialarbeit von Kindern  in Gefährdungssituationen als unterstützend erlebt werden und 
welche weniger (vgl. Kap. 10, Darstellung der Ergebnisse). 

 

8.3 Herleitung der Fragestellung  

Die Fragestellung des empirischen Teils lautet wie folgt: 

‐ Welche  Elemente  der Beratung  bewerten  Kinder,  die während  einer Gefährdungsphase  durch 
Schulsozialarbeit begleitet werden, als unterstützend?  

‐ Welche  Elemente  der Beratung  bewerten  Kinder,  die während  einer Gefährdungsphase  durch 
Schulsozialarbeit begleitet werden, als weniger unterstützend?  

Die Fragestellung orientiert sich entlang des Codes unterstützend. Der semantische Gehalt dieses Wor‐
tes bezeichnet ein positives Empfinden, das auf den Umgang mit einem Problem fokussiert.  Im Duden 
wird  unterstützen  „mit  finanzieller  Zuwendung,  jemandem mit Rat  und  Tat behilflich  sein,  jemanden 
moralisch  unterstützen,  sich  für  jemandes  Angelegenheiten  einsetzen,  dazu  beitragen,  dass  jemand 
Fortschritte macht oder Erfolg hat“ umschrieben (Duden, 1999, Band neun Tach – Vida). 

In dem Sinn kann unterstützend wie  folgt semantisch expliziert werden: auf einer emotionalen Ebene 
bewirkt Unterstützung Problementlastung, Trost, Bestärkung, Ermutigung. Ein weiterer Aspekt von un‐
terstützend bezieht sich darauf, dass man mit dem Problem nicht alleine gelassen ist, belässt jedoch die 
Autonomie  beim  zu  Unterstützenden.  Auf  einer  kognitiven  Ebene  kann  Unterstützung  in  Form  von 
Ratschlägen, Ideen, Erklärungen erfolgen. Ebenfalls schliesst der Begriff unterstützend alltagspraktische 
Handreichungen, wie Abklärungen, Vernetzung, Informationstransfer mit ein. Der Begriff unterstützend 
ist sozialarbeiterischer Beratung inhärent und offen gegenüber den individuellen Erfahrungen der Schü‐
lerInnen. Daneben wirkt er selbstbestimmter als der Begriff Hilfe, der bezüglich der Klientel etwas Ent‐
mündigendes hat. 

Der Begriff scheint geeignet, Ziele und Verpflichtungen der Sozialen Arbeit gemäss dem Berufskodex der 
Sozialen Arbeit (AvenirSocial, 2010, S. 6) hinreichend abzudecken und den Auftrag von Schulsozialarbeit 
in weiten Bereichen zu umschreiben. Zur Verdeutlichung werden die beiden Artikel 6 und 7 (ebd.) aus 
dem Berufskodex Sozialer Arbeit zu den Zielsetzungen und Verpflichtungen Sozialer Arbeit hier wieder‐
gegeben: 
 

6. Soziale Arbeit hat Menschen zu begleiten, zu betreuen oder zu schützen und ihre Entwicklung zu för‐
dern, zu sichern oder zu stabilisieren.  
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7. Soziale Arbeit hat Entwicklungen zu stützen, die Menschen unabhängiger werden  lassen, auch von 
der Sozialen Arbeit.  

 
Die  Fragestellung wird  im  Folgenden entlang den  Zielen  schulsozialarbeiterischer Beratung  sowie der 
oben dargelegten semantischen Explikation des Begriffs so ausdifferenziert, dass daraus der Interview‐
leitfaden erstellt werden kann.  

8.3.1 Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung  

Grundsätzlich will die Autorin den Kindern  in den  Interviews ermöglichen, all  ihre Erfahrungen mit der 
Schulsozialarbeit zu erzählen. Das bedeutet, dass die Kinder die Möglichkeit habe sollen,  im Gespräch 
selber Schwerpunkte  zu  setzen. Dieser Ansatz würde  für den Forschungsansatz der Grounded Theory 
sprechen. Da die Autorin aber aus ihrer langjährigen Praxis Erfahrung in der Befragung von Kindern mit‐
bringt, befürchtet sie, dass die offene Interviewanlage der Grounded Theory Kinder überfordern könnte. 
Die Sprachentwicklungspsychologin Kiegelmann (Kiegelmann, 2010, S. 38) empfiehlt, bei der Befragung 
von Kindern einen pragmatischen Ansatz zu wählen. Auf zu offene Interviewanlagen sei eher zu verzich‐
ten,  da  deren  „Unstrukturiertheit“  Gefühle  der  Orientierungslosigkeit  auslösen  und  den  Sprachfluss 
hemmen könnte.  

„Insbesondere  in der Sprachhandlung Befragung haben  implizite Absichten das Potential, die Sprach‐
kompetenzen der Befragten auf einer kommunikativ‐pragmatischen Ebene zu überfordern. Ausdrückli‐
ches Benennen der  Interessen oder die Zuhilfenahme nicht sprachlicher Ausdrucksformen kann Befra‐
gungsinteraktionen unterstützen.“ (ebd., S. 41) 

 
Sie weist zudem darauf hin, dass die sprachliche Entwicklung  insbesondere bei  jüngeren Kindern, Kin‐
dern mit Migrationshintergrund oder sonderpädagogischem Förderbedarf verzögert sein kann. Gerade 
Kinder mit Migrationshintergrund und Förderbedarf sind häufig Klienten der Schulsozialarbeit, darauf ist 
Rücksicht  zu  nehmen. Der  empfohlene  pragmatische  Zugang  beinhaltet  auch,  dass  die  Interviewerin 
aktiv versucht, die Verständlichkeit eines unfertigen Gedankengangs durch gezieltes Nachfragen zu un‐
terstützen (ebd., S. 39). Ein semistrukturiertes Leitfadeninterview (vgl. Anhang 3) kommt den zu erwar‐
tenden Schwierigkeiten entgegen. Dem Kind wird ermöglicht anhand der offenen Eingangsfrage selber 
Schwerpunkte  zu  setzen, welche Beratungserfahrung  ihm besonders wichtig  ist  (Weyers, 2007, Merk‐
blatt Punkt 4). Anhand konkreter Nachfragen kann zugleich von der Erlebnisebene wieder auf die hier 
interessierenden Beratungsaspekte zurück geführt werden. Zugleich verhindert der Leitfaden „die An‐
sammlung wenig informativen Datenmaterials“ (ebd., S. 5).  

8.3.2 Aufbau des Interviewleitfadens 

Die Einstiegsfrage  ist als Erzählstimulus gedacht und führt direkt  in die Beratungserfahrung. Mit Folge‐
fragen wird dazu angeregt, Beispiele zu erzählen und sie zu gewichten.  

‐ Du bist also vor einiger Zeit bei deiner Schulsozialarbeiterin XY zu Gesprächen gegangen. Magst 
du mir erzählen, wie das für dich war, bei ihr in der Beratung zu sein? 

 
In Situationen, in denen das Kindeswohl gefährdet erscheint, ist der Beratung die Vertrauensbildung 
vorgelagert (vgl. Kap. 6). Kinder sind verunsichert und nicht selten verängstigt, wenn sie ihre belastende 
Situation erzählen. Die emotionalen Aspekte der Beziehungsgestaltung erscheinen deshalb zentral (vgl. 
auch Sekundäranalyse von Baier & Heeg, Kap. 2.3).  

‐ Du hast nun schon ganz viele Dinge erzählt, die dir in der Beratung bei Frau / Herrn XY aufgefal‐
len sind. Kannst du mir noch ein wenig erklären, wie du dich jeweils bei Herrn / Frau XY in der Be‐
ratung gefühlt hast?  
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Aus Sicht der Schulsozialarbeit beinhaltet Beratung meist Anregung zur Verhaltensänderung. Insbeson‐
dere  sollen  die  eigenen  Ressourcen  aktiviert  und  das  Kind  ermutigt werden,  erste  Schritte  Richtung 
Problemlösung zu unternehmen (vgl. Kap. 6 und Kap. 2.3. 

‐ Gibt es etwas, an das du dich erinnerst, wo du nach der Beratung gerade ausprobiert oder ge‐
macht hast?  
 

Sobald  Schulsozialarbeitende  eine Gefährdung  des  Kindswohls  feststellen,  sind  sie  berufsethisch  und 
amtlich verpflichtet, dieser aktiv zu begegnen. Die Schwierigkeiten, die die Durchbrechung der Schwei‐
gepflicht in der Praxis auslösen, wurden im Theorieteil beschrieben (vgl. Kap. 6.3). Deshalb erscheint die 
Frage nach Erklärungen der Schulsozialarbeit als wichtiger Bestandteil des Fragebogens. 

‐ Erinnerst du dich an etwas, das dir deine Schulsozialarbeiterin oder dein Schulsozialarbeiter be‐
sonders gut erklären konnte? So, dass du es anschliessend besser verstanden hast?  

Dabei wurden je nach Situation auf individuelle Beispiele der Kinder zurückgegriffen und konkret nach‐
gefragt;  

‐ „Hat sie (Schulsozialarbeit) dir zum Beispiel erklärt, was nun passieren wird, wenn sie eine Mel‐
dung macht?“. 

 
In  Kapitel  6  wird  der Wirkfaktor  der  Ressourcenaktivierung  vorgestellt.  Die  positive  Bestärkung  der 
Klientel  ist darin ein zentrales Element. Sie zeigt sich meist  in einem Autonomiegewinn und ermöglicht 
es dem Kind eigene Schritte in der Problemlösung zu gehen. 

‐ Gibt es etwas, das sich bei dir selber verändert hat wegen den Gesprächen?  

Anhand von zwei fünfpunktigen Likertskalen schätzt das Kind ein, ob sich seine Befindlichkeit  im Bera‐
tungszeitraum verändert hat. Damit wurde hier eine nonverbale Ausdrucksmöglichkeit eingebaut  (vgl. 
Kiegelmann, 2010, S. 41). Die Skalenpunkte 1‐5 werden vor dem Kind mündlich mit den Bedeutungen 
„mies, nicht besonders, o.k., gut, super“ versehen. Sie bilden Anlass zur Reflektion, ob eine Veränderung 
stattgefunden hat und ob das  Kind bestimmte Anteile  an der Veränderung  auf die Beratung  bei der 
Schulsozialarbeit zurückführt.  

‐ Mich würde interessieren, wie es dir vor und nach der Beratung gegangen ist. Dazu habe ich eine 
Zeichnung gemacht, die ich dir zeigen möchte. (Likertskala)  

‐ Du kannst dort ein Kreuz machen, wie deine Situation vor der Beratung für dich war: 
‐ Und ein zweites Kreuz, wie du deine Situation heute einschätzest:  
‐ Denkst du, dass diese Veränderung mit deinen Gesprächen bei der Schulsozialarbeiterin zu  tun 

hat? Kannst du mir das erklären? 

Schliesslich  ist es  für die Schulsozialarbeit  interessant zu wissen, was von Kindern  in der Beratung als 
wenig / kaum unterstützend erlebt wird. Die als nicht unterstützend eingeschätzten Beratungselemente 
geben  der  Schulsozialarbeit  Hinweise  auf  methodische  Fehler  oder  Grenzen  des  Beratungssettings. 
Wenn du nun so zurückdenkst, was hat dir bei Herrn / Frau XY am wenigsten genützt? 

‐ Was denkst du, warum war das für dich nicht so gut? 
 

Nebst den Fragen aus dem Leitfaden soll es  jederzeit möglich sein, dass das Kind  ihm wichtig erschei‐
nende Erlebnisse erzählt. Denn oft klären sich Gedankengänge erst anhand konkreter Beispiele (Stumpp, 
2009, in Kiegelmann, 2010, S. 38).  
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9. Methodisches Vorgehen 

Die Vorgehensweise bei der Datenerhebung und der Datenauswertung soll  in diesem Kapitel nachvoll‐
ziehbar gemacht werden. Damit wird ein Gütekriterium qualitativer Forschung erfüllt. Der Prozess der 
Datengewinnung und Datenauswertung wird dokumentiert. Die Festlegung der Stichproben (Sampling) 
und der Zugangs zu den InterviewpartnerInnen werden beschrieben. Die Stichprobe wird anschliessend 
bezüglich der Auswahlkriterien analysiert und  so gut als möglich  in einen Bezug  zur Grundgesamtheit 
gesetzt. Um  die Datenauswertung  verständlich  zu machen werden die  verwendeten Begriffe  laufend 
definiert, sowie die Kategorienbildung und der Prozess der Kodierung veranschaulicht. 
 

9.1 Beschreibung des Ausgangsmaterials 

Im Zeitraum zwischen dem 30.8.2011 und dem 17.10.2011 wurden mit elf Kindern zwischen 10 und 16 
Jahren  Interviews anhand des gleichen Leitfadens  (vgl. Anhang 3) geführt. Die  Interviews waren semi‐
strukturiert und dauerten etwa eine halbe Stunde. Die SchülerInnen waren  schriftlich  informiert wor‐
den,  dass  das  Interview  die  Beratung  der  Schulsozialarbeit  zum  Thema  hatte  und  hatten  ihr  Einver‐
ständnis zur Befragung gegen. Zu Beginn des Interviews wurden anhand eines Formulars die Personen‐
daten erhoben, die anonymisiert der Beschreibung der  Stichprobe dienten. Die  Interviews  fanden  im 
Büro der Schulsozialarbeit der betreffenden  Schule  statt und wurden auf einen Tonträger aufgenom‐
men.  Relevante  Informationen  aus  der  Interviewsituation  oder  den  Lebensumständen  der  Befragten 
wurden nach dem Interview durch die Autorin separat schriftlich dokumentiert (vgl. Postscripts, Anhang 
4), da sie zum Verständnis von einzelnen Aussagen beitragen können61. Das erste Interview wurde nicht 
transkribiert, da es als Testinterview diente. Damit wurden Verständlichkeit, Zeitdauer und Ergiebigkeit 
der Fragen, sowie die Technik getestet. Folgende Anpassungen wurden nach der Führung und Anhörung 
des Testinterviews vorgenommen: 

‐ Die  dem  Interview  vorangehenden  Information  bezüglich  des  Forschungsziels wird mehr  Zeit 
eingeräumt. Es ist ein Moment, der zur Vertrauensbildung zum Kind genutzt werden soll. 

‐ Das Kind  im Testinterview reagierte auf die Leitfadenfragen zum Teil etwas hilflos, da  ihm die 
Fragen wiederholend  vorkamen.  Die  vier  Ebenen  des  Codes  „unterstützend“ waren  ihm  an‐
scheinend zu ähnlich. Kinder orientieren sich einfacher an einzelnen Ereignissen, als an abstrak‐
ten Einteilungen. Dennoch wollte ich den Leitfaden so beibehalten, ergänzte jedoch meine Ein‐
führung wie  folgt:  „Einige  Fragen  erscheinen dir  vielleicht  sehr ähnlich oder  sogar gleich. Das 
macht nichts. Du darfst problemlos nochmals das Gleiche antworten, was du schon gesagt hast. 
Für mich  sind deine Antworten  trotzdem  interessant und es gibt  für mich auch keine  falschen 
Antworten“.  

‐ Zudem beschloss ich der anfänglichen Gehemmtheit mit dem Hinweis zu begegnen, dass jeder‐
zeit nachgefragt werden darf und dass Antworten auch verweigert werden dürfen.  

 
Das  Interview Nummer  5 wurde  nicht  ausgewertet,  da  die Gefährdungssituation  des  Kindes  zu  vage 
blieb. Beim Interview Nummer 11 funktionierte das Aufnahmegerät nicht, das Interview wurde deshalb 
im Wortlaut protokolliert. Es weicht insofern von den anderen 10 ab, als es distanzierter und enger am 
Leitfaden orientiert geführt wurde und deutlich mehr Zeit (45 min) beanspruchte. Die Dauer der Inter‐

 

61 Bestimmte Aussagen sind gemäss Mayring nur im Zusammenhang mit weiteren Einflussfaktoren korrekt einzuordnen 
(2010, S. 52). 
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views schwankte zwischen 16 min und 36 min. Sie war an der Mitteilungsfähigkeit und dem Alter der 
Kinder orientiert. Bei älteren Kindern wurde etwas häufiger nachgefragt und zu Reflektion angeregt. Die 
Interviews wurden mit zwei Ausnahmen in dem den Kindern bekannten Büro der jeweiligen SSA geführt. 
Eines der Interviews wurde nicht an einer Schule, sondern in einem ruhigen Restaurant abgehalten, da 
das Kind aufgrund einer Platzierung die Schule verlassen hatte es am neuen Ort keine Schulsozialarbeit 
gab. Ein weiteres Interview fand in einem Gruppenraum der betreffenden Schule statt. Bei einem Inter‐
view (Nr. 10) kam es mehrmals zu mehrminütigen Ausführungen von Tätigkeiten im Freizeitbereich, die 
für die Forschung nicht von Interesse waren. Zweimal wurde eine solche Stelle nicht transkribiert, son‐
dern als Auslassung im Transkript mit (…) bezeichnet. Es tauchten auch im letzten Interview noch Bera‐
tungsaspekte auf, die  zur Bildung neuer Codes  führten.  Insofern darf diese Forschung nicht als abge‐
schlossen bezeichnet werden, da sich die Codesbildung noch nicht erschöpft hat. 
 

9.2 Festlegung der Stichprobe 

Beim Sampling wurden folgende Kriterien festgelegt und den Schulsozialarbeitenden in der Anfrage (vgl. 
Anhang 1) schriftlich mitgeteilt: 

‐ Die  zu  befragenden  Kinder  sind mindestens  zehn  Jahre  alt  und  noch  in  der  obligatorischen 
Schulzeit. 
Begründung: Ab zehn Jahre sind sie im Bezug auf den Entscheid, ob sie an diesem Interview teil‐
nehmen wollen oder nicht, mehrheitlich als urteilsfähig einzuschätzen und die Zustimmung der 
Eltern ist nicht mehr zwingend erforderlich. Dies verkürzt den ohnehin bereits komplexen Zugang 
zur Stichprobe um eine Stufe. Zudem sind Kinder zwischen 10 und 13 Jahren die HauptnutzerIn‐
nen von Schulsozialarbeit (Evaluationsbericht der Stadt Bern, 2008, 31).  

‐ Die Kinder waren während des Schuljahrs 2010/11 über eine  längere Zeitspanne bei der Schul‐
sozialarbeit in der Beratung. 
Begründung: Die Erinnerung an die Beratung  soll noch  relativ  frisch und die durch die Gefähr‐
dungssituation ausgelösten  Interventionen  sollen noch aktuell  sein. Das Kind  soll mehrere und 
unterschiedliche Beratungssituationen erlebt haben. 

‐ Bei  allen  Kindern wurde  im  Zeitraum  der  Beratung  eine Gefährdungsmeldung  erwogen  oder 
gemacht.  
Begründung: Die Beratungssituation weist  im Zusammenhang mit der Risikoerfassung von Kin‐
deswohlgefährdungen besonders herausfordernde Eigenheiten auf, die Thema dieser Thesis sind. 
 

Um möglichst viele  für das Ziel  relevante  Informationen gewinnen zu können, wurde bei der Auswahl 
der Kinder eine Varianzmaximierung bezüglich Alter, Geschlecht, Nationalität, sowie der Gefährdungsart 
und dem Sozialraum Stadt / Land angestrebt.  
 

9.3 Vorgehen zur Stichprobengewinnung 

Im  Juni  2011 wurden  insgesamt  307  Interviewanfragen  an  Schulsozialarbeitende  der Deutschschweiz 
verschickt. Um die definierte Zielgruppe der SchülerInnen zu erreichen, war ein mehrstufiges Vorgehen 
notwendig, bei dem Schulsozialarbeitende in der Rolle der Gatekeeper zur Mitarbeit motiviert wurden. 

Forscherin    Organisation    Schulsozialarbeitende    SchülerInnen   

Schulsozialarbeitende    Forscherin    Interview Forscherin / SchülerIn 



Master in Sozialer Arbeit: Bern / Luzern / St. Gallen / Zürich ‐ Simone Gaberell 

57 

Da Schulsozialarbeit weitgehend kommunal organisiert ist, wurden zuerst verschiedene Organisationen 
um Adresslisten angefragt. Mit den Adresslisten der Fachgruppe Schulsozialarbeit Espace Mittelland (90 
Personen), der Liste der Mitglieder des Schulsozialarbeitsverbandes SSAV  (170 Personen) und den Ad‐
ressen aus drei Bezirken des Kantons Zürich (47) konnten ein grosser Teil der organisierten Schulsozial‐
arbeitenden des Kantons Bern und der  Innerschweiz, sowie teilweise der Kantone Solothurn und Frei‐
burg erreicht werden. Über einen Kontakt mit einem Leiter des Amtes Jugend und Berufsberatung wur‐
den  die  Schulsozialarbeitenden  der  drei  Zürcher Bezirke Horgen, Dietikon  und Affoltern  des  Kantons 
Zürich kontaktiert. Mit dieser Streuung wurde eine Varianz in den kantonal unterschiedlichen Schulsys‐
temen angestrebt, was zu einer grösseren Vielfalt bei den Ergebnissen führen sollte. Sobald die Adres‐
sen vorlagen, konnten den betreffenden Schulsozialarbeitenden eine Mailanfrage (vgl. Anhang 1) zuge‐
sendet werden. Dieser Anfrage war ein kurzer Brief an die SchülerInnen beigelegt  (vgl. Anhang 2), der 
die Interviewabsicht einfach erklärte. Die Schulsozialarbeitenden wählten anhand der  im Mail definier‐
ten Kriterien unter  ihren SchülerInnen mögliche  InterviewpartnerInnen aus, erklärten  Ihnen meine An‐
frage und übergaben ihnen den ausgedruckten Brief. Waren die Schülerinnen zu einem Interview bereit, 
meldeten  die  Schulsozialarbeitenden mir  dies  zurück  und wir  vereinbarten  den  Interviewtermin.  Als 
Dank erhalten die Kinder einen Kinogutschein. 

Es wurde vermutet, dass Schulsozialarbeitende unbewusst eine Vorselektion der Fälle vornehmen und 
nur  solche Kinder als geeignet angeben würden,  zu denen  sie eine gute Beziehung haben.  So gingen 
dieser Forschung wichtige Informationen verloren; nämlich welche Beratungsmomente von den Kindern 
als „nicht unterstützend“ erlebt wurden. Um diesen Bias der  sozialen Erwünschtheit möglichst auszu‐
schliessen, wurde in der Interviewanfrage darum gebeten, alle den Kriterien entsprechenden SchülerIn‐
nen anzufragen und keine eigene Vorselektion (bezüglich positivem / negativem Beratungsverlauf) vor‐
zunehmen. 

9. 3.1 Zugangsprobleme zur Stichprobe 

Der Rücklauf auf die Mailanfrage an 307 Schulsozialarbeitenden war ernüchternd. Insgesamt beantwor‐
teten nur 20 Personen überhaupt die Anfrage, was einem Rücklauf von 6.5% entspricht. Nur eine einzige 
Person war auf Anhieb bereit mir ein Kind  für das  Interview  zu vermitteln. Bei neun Absagen konnte 
durch persönliche Überzeugungsarbeit  (telefonisch, persönlich, per Mail) eine positive Antwort  ‐ und 
damit der Zugang zu einem Kind ‐ doch noch erreicht werden. Bei den zehn übrigen Absagen gaben acht 
Schulsozialarbeitende an, dass sie zwar dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüberstünden, aber ent‐
weder keinen entsprechenden Fall hätten, den Kontakt zum Kind verloren hatten oder erst seit Kurzem 
an dieser Stelle arbeiteten. Zwei der von den Schulsozialarbeitenden angefragten Kinder waren zudem 
nicht bereit  sich  interviewen  zu  lassen. Von den 10  Schulsozialarbeitenden, die mir einen Kontakt  zu 
SchülerInnen vermittelt haben, waren drei Männer und sieben Frauen. Vier von  Ihnen waren mir per‐
sönlich unbekannt, eine Person vermittelte mir zwei Schüler. Die angestrebte Varianz bezüglich der kan‐
tonalen Schulsysteme war durch den schwachen Rücklauf beeinträchtigt. Ich musste mich mit den weni‐
gen  Interviews begnügen, die mir angeboten wurden Der befürchtete Bias der sozialen Erwünschtheit 
ergab sich wahrscheinlich bereits daraus, dass nur Schulsozialarbeitende sich überhaupt zur Mitarbeit 
überreden liessen, die ein gefestigtes berufliches Selbstverständnis hatten. Sie konnten mit einer Evalu‐
ation  ihrer  eigenen  Beratung  durch  die  SchülerInnen  umgehen  und  befürworteten  die  Ziele  der 
Masterthesis62.  

 

62 Der Bias bestätigte sich in den Interviews recht deutlich, alle Befragten schätzen ihre Schulsozialarbeitenden als „gute 
Schulsozialarbeiter“ ein und würden sie weiterempfehlen. 
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9.4 Beschreibung der Stichprobe 

Die Stichprobe setzte sich aus den neun SchülerInnen zusammen, bei denen es gelang, die Schulsozial‐
arbeitenden  zur Mitarbeit  zu motivieren. Dies  bedeutet,  dass  die  Stichprobe  nicht, wie  ursprünglich 
beabsichtigt,  hinsichtlich  einer  breiten  Verteilung  der  Kriterien  Alter,  Schultyp,  Nationalität,  Gefähr‐
dungslage,  Sozialraum  und  kantonale  Streuung  zusammengestellt werden  konnte. Da  die  Stichprobe 
klein  ist,  ist  ihre  Zusammensetzung  von Bedeutung. Um  ihre Vergleichbarkeit  einschätzen  zu  können 
wird die Stichprobe hier vorgestellt.  

Geschlechterverhältnis der interviewten SchülerInnen: 
5 weiblich, 4 männlich 
 
Die Mädchen waren  in der Stichprobe  in der Überzahl, was das übliche Beratungsverhältnis nicht tref‐
fend wiedergibt. Beratungen  in der Schulsozialarbeit werden  je nach Stufe und Schule von beiden Ge‐
schlechtern leicht unterschiedlich beansprucht, Mädchen kommen vermehrt freiwillig und Jungen benö‐
tigen  in der Regel eine angewiesene Beratung, um  in Kontakt zu kommen, stellen aber häufig über die 
Hälfte der Klientkontakte (Evaluationsbericht der Stadt Bern, 2008, S. 16). Dass mir mehr Mädchen ver‐
mittelt wurden, könnte damit zu tun haben, dass es Schulsozialarbeitenden tendenziell leichter fällt den 
Kontakt zu gefährdeten Mädchen aufrecht zu erhalten, als zu Jungen. Jungen zeigen als Folge von Miss‐
handlung oder Vernachlässigung häufiger deviantes Verhalten  (vgl. Cottier  in Voll &  Jud et al., 2008), 
was die Beziehungsgestaltung erschwert.  

Altersverteilung 

 
Abbildung 8. Altersverteilung 
 

Der Altersdurchschnitt beträgt 13  Jahre. Die Altersverteilung  ist  zufriedenstellend, da  sie beinahe alle 
Primar‐ und Sekundarstufen ab 10 Jahren recht ausgeglichen berücksichtigt. Tendenziell wird Schulsozi‐
alarbeit  zwar  an  den Oberstufen  häufiger  installiert,  aber  von  den Altersgruppen  4.  –  7.  Klassen  am 
meisten genutzt (Evaluationsbericht der Stadt Bern, 2008, S. 31). 

Schuljahr und Schultyp 
Auffällig  ist,  dass  die  oberen  Schulniveaus  (Sek A,  Sekundarstufe)  nicht  vertreten  sind. Dagegen  sind 
Kleinklassenniveaus deutlich übervertreten. Dies lässt darauf schliessen, dass in dieser kleinen Stichpro‐
be SchülerInnen der unteren Schulniveaus  (Real‐ und Kleinklassen) durch soziale Probleme stärker be‐
lastet waren als  ihre Kolleginnen der oberen Schulniveaus. Erstaunlicherweise wurden  in den aktuelle‐
ren Evaluationen der Schulsozialarbeit  (HSA Bern, 2008; Baier und Heeg, 2011; Fabian, Drilling et al., 
2008) keine Aussagen bezüglich der Schulniveaus gemacht. Die Nutzung der Schulsozialarbeit  ist zwar 
unbestritten beeinflusst durch die Leitung der Schule und persönliche Beziehungen zwischen Schulsozi‐
alarbeit und einzelnen Lehrpersonen, dennoch lässt sich eine intensivere Nutzung durch untere Schulni‐
veaus in vielen Schulen feststellen.  
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Anzahl  Klasse  Niveau / Typ 

3  5. Klasse  1 mal Primar, 2 mal KKA Status 

1  7. Klasse  KKA 

3  8. Klasse  Je einmal Sek B, C und Realstufe 

1  9. Klasse  Realstufe 
Tabelle 3. Schuljahr und Schultyp.  

 
 
Verteilung im Sozialraum  
Die Definition Stadt beinhaltete einen Hauptstadtcharakter, der  für die Schulsozialarbeit  insofern von 
Bedeutung ist, als dass Städte meistens führend in der Installierung von Schulsozialarbeit waren und sie 
dort seit  längerem zum Angebot der Schulen gehört. Städtische Agglomeration meint Vororte, die mit 
der Stadt verwachsen sind und häufig einen eigenen Vorortcharakter aufweisen. Die Stadt und die Vor‐
orte sind  im Vergleich zum Land  in meiner Stichprobe deutlich untervertreten, da sich nur eine einzige 
Schulsozialarbeiterin aus einer  städtischen  Schule  zur Mitarbeit  angeboten hatte. Es  ist  zu  vermuten, 
dass  die  Schulsozialarbeitenden  in  den  Städten  und Agglomerationen  einerseits  unter  einer  höheren 
Arbeitsbelastung  stehen, andrerseits auch besser vernetzt  sind und deshalb kaum  Interesse an einem 
zusätzlichen Austausch mit einer aussenstehenden Person haben. 

Anzahl  Umgebung / Sozialraum 

1  Stadt  

2  städtische Agglomeration  

5  Dorf 

1  Weiler 
Tabelle 4. Verteilung im Sozialraum 

Berücksichtigte Kantone 
Aufgrund persönlicher Bekanntschaften  im Netzwerk der Schulsozialarbeit  stellt der Kanton Bern den 
Grossteil der InterviewpartnerInnen. Im den drei angeschriebenen Bezirken des Kantons Zürich (Horgen, 
Dietikon, Affoltern) konnten leider keine Schulsozialarbeitende zur Mitarbeit gewonnen werden.  

Anzahl  Kanton 

5  Bern 

2  Luzern 

1  Nidwalden 

1  Freiburg 
Tabelle 5. Berücksichtigte Kantone 

Nationalität und Muttersprache 
Im schweizerischen Mittel haben 30,6% (Bundesamt für Statistik, Erhebung von 2008) Menschen einen 
Migrationshintergrund, davon ist ein Drittel eingebürgert. In meiner Stichprobe sind Kinder mit Migrati‐
onshintergrund daher überproportional vertreten. Physische Misshandlung, wie massives Schlagen der 
Kinder kommt bei ausländischen Eltern gemäss einer aktuellen Studie der Fachhochschule  für Soziale 
Arbeit Bern  (Urwyler, Nett & Rondi, 2011, S. 50)  zehnmal häufiger vor als bei Kindern mit Schweizer 
Eltern. Dies  spiegelt  sich  in der Erfassung von Gefährdungssituationen  in der eigenen Beratungspraxis 
ebenso wider wie in der kleinen Stichprobe hier. Bei den „Doppelbürgern“ ist die Nationalität nicht ein‐
deutig, alle weisen jedoch einen Elternteil mit Migrationshintergrund auf, zweimal bezüglich der Mutter, 
einmal bezüglich des Vaters.  
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Anzahl  Nationalität (ohne Gewähr)  Muttersprache 

4  CH  Deutsch 

1  Kosovo  Albanisch 

1  Sri Lanka  Tamilisch 

3  CH / Italien 
CH / Marokko 
CH / Brasilien 

Deutsch 
Arabisch 
Portugiesisch 

Tabelle 6. Nationalität und Muttersprache 

Gefährdungsgründe (von den Schulsozialarbeitenden angegeben) 
‐ Insgesamt wurde physische Gewalt durch den Vater 5‐mal als Gefährdungsgrund angegeben.  
‐ Psychische Gewalt wie  Isolation, Demütigung, Bedrohung wurde  zweimal ausgeübt,  sie betraf 

eine Mutter und einen Vater. 
‐ Alkoholsucht spielte zweimal eine Rolle, sie betraf eine Mutter und einen Vater. 
‐ Vernachlässigung wurde  zweimal  als  Gefährdungsgrund  genannt,  beide Male  betraf  sie  eine 

Mutter. 
‐ Deviantes Verhalten des Kindes selber wurde zweimal als Gefährdungsgrund genannt und betraf 

zwei Knaben.  
 

Anzahl  Gefährdungsgründe (kombiniert)  Problemverursachende 
Person 

3  Physische und psychische Gewalt  Vater 

2  Deviantes Verhalten (Gewalt, lügen, stehlen)   Schüler selber  

1  Alkoholsucht und Vernachlässigung  Mutter 

1  Physische Gewalt  Vater  

1  Psychische Gewalt und Vernachlässigung  Mutter 

1  Alkoholsucht und physische Gewalt  Vater 
Tabelle 7. Gefährdungsgründe 

Zusätzliche Informationen zu der Risikoerfassung dieser Kindeswohlgefährdungen: 
‐ Von den insgesamt 9 Kindern wurden deren drei innerhalb des Beratungszeitraums fremdplat‐

ziert (Notaufnahmegruppe, Sozialpädagogische Familie, Verwandte).  
‐ In  zwei Fällen war die Polizei Melderin der Gefährdungssituation, wobei  in einem Fall das  Ju‐

gendgericht mit der Abklärung des Kindeswohls beauftragt wurde (Jugendstrafgesetz). 
‐ In einem weiteren Fall machte ein Arzt eine Gefährdungsmeldung.  
‐ In zwei Fällen wurde auf eine Meldung an die Vormundschaftsbehörde verzichtet und die Schul‐

sozialarbeit bearbeitete den Fall eigenständig weiter. 
‐ In drei Fällen wurde die Gefährdung durch die Schulsozialarbeit an die zuständige Stelle gemel‐

det.  
 

9.5 Transkription und Textaufbereitung  

Die  neun  Interviews  wurden  anonymisiert  mit  dem  Programm  F4  transkribiert.  Dabei  folgte  die 
Transkription den Regeln des GAT Basistranskripts (Linden, 2007, Anhang 5). Aufgrund der Verständlich‐
keit wurden die Transkripte  ins Hochdeutsche übertragen. Parasprachliche Äusserungen wurden abge‐
bildet, da Stocken, Wiederholungen und nonverbale Äusserungen Hinweise auf eine bestimmte emotio‐
nale Verfasstheit geben können. Besonders typische Dialektäusserungen wurden  in Anführungszeichen 
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gesetzt und übernommen, da ihre Übersetzung schwierig erschien und der Sinngehalt im Dialekt deutli‐
cher blieb. Ebenfalls wurde dokumentiert, wenn die Gesprächspartner sich gegenseitig ins Wort fielen.  

Beispiel für die gewählte Transkriptionsweise: 

‐ Keine Korrekturen von grammatikalischen Fehlern 1 

‐ Grossschreibung bei grösserer Lautstärke 2 

‐ Kommasetzung nach Gesprächsrhythmus 3 

‐ Gesprächspausen 4 

‐ Hinweise in Klammern 5 

‐ wichtige Dialektäusserungen in Anführungszeichen 6. 

 

A. Ich habe so Angst gehabt, ich habe so Paranoia bekommen, und nachher sind wir eben hierhin ge‐
kommen, und dann hat hat er so versucht, ein wenig zu erzählen, also nicht, also nicht gerade direkt das 

SCHLAGEN2, oder, hat einfach gesagt wie es (.)‐ 4eben in der Schweiz ist, und was man nicht darf und ‐ 

dass ich es eben auch ein wenig schwer zuhause gehabt habe, und danach hat er (der Vater) gesagt "nei, 

kes Problem6“ oder,3 es würde alles besser werden, ich werde sie nicht mehr beleidigen, sie darf in den 

Ausgang und so, ‐ und nachher sind wir daheim1 gekommen (Stimme leiser)5, nachher sagt er so, wenn 

du nochmals gehst bringe ich dich um. #00:02:34‐6#  

I. Hat er gesagt! #00:02:35‐3#  

 

9.6 Gütekriterien 

Gemäss Mayring werden in den Sozialwissenschaften Gütekriterien in „Masse der Reliabilität (Zuverläs‐
sigkeit) (.) und in Masse der Validität (Gültigkeit)“ eingeteilt (2010, S. 116), mögliche Validierungsverfah‐
ren sind sehr zeitaufwändig und teilweise umstritten. Bezüglich einer Validierung der Forschungsergeb‐
nisse stehen dieser Arbeit nur beschränkte Möglichkeiten offen. Auf folgende Gütekriterien soll jedoch 
hingewiesen werden: die Validität der Forschungsergebnisse kann anhand eines Aussenkriteriums (ebd., 
S. 117), nämlich den in Kap. 2.3 vorgestellten Forschungsergebnissen von Baier & Heeg (2011), überprüft 
werden. Auch  dort wurde  aus NutzerInnensicht  erhoben, was  gute  schulsozialarbeiterische Beratung 
auszeichnet. Die Befragung und Stichprobe weichen  insofern voneinander ab, als dass hier nur Kinder 
befragt wurden, bei denen eine Gefährdung des Kindeswohls bestand. Als weiteres Gütekriterium wird 
versucht, das methodische Vorgehen transparent und nachvollziehbar darzustellen und bei Definitionen, 
Ankerbeispielen und Kodierregeln eine semantische Gültigkeit zu erreichen (Mayring, 2010, S. 119). 
 

9.7 Datenauswertung mittels inhaltsanalystischer Strukturierung  

Da es  in dieser Forschung um die Sammlung, Einordnung und Bewertung von Aussagen über die Bera‐
tung  in der Schulsozialarbeit ging, wurde mit der  inhaltliche Strukturierung nach Mayring (2010, S. 92‐
98) gearbeitet.  

Grundsätzlich hat die „inhaltsanalytische Technik der Strukturierung zum Ziel, eine bestimmte Struktur 
aus dem Material zu filtern. Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Material he‐
rangetragen“ (ebd.).  

Wie in der theoriegeleiteten Differenzierung der Fragestellung (vgl. Kap. 8.3.1) gezeigt, wurde das Kate‐
goriensystem in Form des Interviewleitfadens abgebildet. 
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Kategorie  Anzahl 
Codes 

Codes (generalisierter, abstrahierter Begriff für 
bestimmte Aussagen) 

Anzahl 
Quotes 
 

Erklärungen (kognitive Entlas‐
tung) 

10  Ablauf Elterngespräch
Ablauf der Meldung 
Ablauf Notplatzierung 
Beizug Mutter und Brüder 
Eigene Situation verstehen 
Gesuch Schulverbleib 
Gruppendynamik in der Klasse 
Umzug 
Verhalten Alkoholiker 
Was ist Auftrag der SSA 
 

21 

Tabelle 8, Beispiel des Kategoriensystems 

Jede Auswertungseinheit (Transkript) war demnach bereits ein Stück weit kategorisiert, wenn auch äus‐
serst grob. Zu Beginn der Auswertung mit Hilfe des Software‐Programms Atlas ti wurden aus dem Mate‐
rial eines ersten Transkripts (Interview 7) sämtliche Aussagen (Quotes63) zu den fünf theoretischen Kate‐
gorien extrahiert. Danach wurde das Material auf weitere Quotes hin abgesucht, welche keiner theore‐
tischen Kategorie  zugeordnet werden konnten. Die gesammelten Quotes wurden bezüglich  ihrer Per‐
spektive auf den Unterstützungsgehalt gruppiert und mit einem generalisierenden Code64 bezeichnet. 
Ein  Code  kann  somit  unterschiedlich  viele Quotes  repräsentieren,  deren  inhaltliche  Bedeutung muss 
aber übereinstimmen. So steht jeder Code für einen spezifischen Aspekt auf eine Kategorie. 

Ablauf der Strukturierung: 
‐ Definition des Erkenntnisinteresses: bspw. Gehalt an emotionaler Unterstützung der schulsozi‐

alarbeiterischen Beratung 
‐ Benennung der Kategorie: bspw. emotionale Unterstützung 
‐ Bildung einer Frage für den  Interviewleitfaden: bspw. Wie hast du dich  in den Beratungen von 

Herr/ Frau X jeweils gefühlt? 
‐ Extrahierung von Quotes, die der Kategorie entsprechen 
‐ Kodierung von Quotes mit gleichem Inhalt, bspw. mit dem Code Geheimhaltedruck aufgelöst 
‐ Zusammenfassung von ähnlichen Codes zu Code‐Gruppen, bspw. emotionale Entlastung  
‐ Versprachlichung des Erkenntniswerts einer Code‐Gruppe oder eines Codes. 

 
Um die Verständlichkeit der dargestellten Ergebnisse  zu gewährleisten, werden die hier verwendeten 
Begrifflichkeiten kurz definiert. Sie sind entweder Mayring (2010) oder dem Softwareprogramm Atlas ti 
entnommen:  

‐ Quote  Aussageeinheit zu einem Beratungsaspekt der Schulsozialarbeit 
‐ Kodierung  Systematisches extrahieren und regelgeleitetes zusammenfassen 

  inhaltlicher Aspekte der Aussage (Mayring, 2008, S. 98) 
‐ Code  Verallgemeinerte, abstrahierte Bedeutung einer Quote, 

  auch Generalisierung genannt (ebd. S. 68). 
‐ Kategorie  Abgegrenzter Themenkreis der Forschungsfrage (ebd., S. 59) 

 

63 Der Begriff Quote wurde vom Softwareprogramm Atlas ti übernommen.  
64 Der Begriff Code wurde vom Softwareprogramm Atlas ti übernommen 
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Je wichtiger die Kategorie  im Bezug auf die Forschungsfrage erschien, desto differenzierter wurde co‐
diert. Der Anspruch an die  inhaltliche Übereinstimmung der Quotes stieg. Aus Zeitgründen wurde bei 
der  Strukturierung  auf  den  Schritt  der  Paraphrasierung  verzichtet65.  Stattdessen wurde  das Material 
direkt auf die Kategorien hin untersucht und die Strukturierungsdimensionen wurden anhand von An‐
kerbeispielen verdeutlicht (Mayring, 2010, S. 66).  

9.7.1 Kodierleitfaden 

Der Kodierleitfaden dient der Definition der Kategorien und der Festlegung eines Ankerbeispiels.  

Kategorie  Definition  Ankerbeispiel 
 

Emotionaler Unter‐
stützungsgehalt 

Entlastung vom Problemdruck 
Jemanden zum reden haben 

Also, ich denke, einmal alle Sorgen wirk‐
lich loszulassen und einmal jemandem 
anderes zu erzählen, dass die Last für 
mich kleiner wurde 
 

Alltagspraktischer 
Unterstützungsgehalt 

Tipps 
 
 
Vernetzung 
 

Also Ideen waren so rausgehen und mit 
Kollegen abmachen, einfach so Ablenkung 

dann hat sie (SSA) noch Herrn I. ‐ beigezo‐
gen, das ist einer von der Gemeinde, und, 
den kenne ich bereits lange, und mein 
Mami auch, dann hat er mal an einem 
Morgen ist er zu uns in die Schule ge‐
kommen, und dann haben wir ein kleines 
Gespräch eben gehabt 
 

Kognitiver Unterstüt‐
zungsgehalt 

Erklärung von Abläufen 
Erklärung von Zuständigkeiten 
Erklärung der Rechtssituation 

Er hat einfach erklärt gehabt wie das mit 
der Ding ablaufen wird, (…) dann kommen 
zwei Frauen, zu mir, schauen mein Zuhau‐
se an und so, ‐ und dann ‐ ehh‐ reden sie 
noch mit dem Vater, schauen ‐ eh ‐ ob es 
übereinstimmt was wir erzählen 
 

Autonomiegewinn  Ermutigung 
Bestärkung 
an das Kind glauben 

Sie hat mir auch Mut gemacht und immer 
an mich geglaubt in schwierigen Momen‐
ten,  
 
Ich war früher immer so Mami‐bezogen 
und (…) dadurch dass sie mich so unter‐
stützt hat, habe ich mir auch viel mehr 
zugetraut und habe auch viel mehr ris‐
kiert 
 

 

65 Mündlicher Hinweis von Prof. Dr. P. Neuenschwander, Dozent HSA Bern, 18.11.2011. 
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Kein Unterstützungs‐
gehalt 

Nicht sinnvoll / motivierend 
 
 
 
 
Zu schwierig / Stress auslö‐
send 

Da musste ich sagen, DA würde ich nicht 
kommen, auf keinen Fall, weil ich komme 
nicht an einen Termin dorthin um mit 
meinem Bruder zu reden 
 
sie haben zu mir gesagt, ja wenn du zu 
dieser ‐ Schulpsy=chiaterin gehst, dann 
bist du eine dumme Person, dort gehen 
nur dumme Leute hin und so 

Tabelle 9. Kodierleitfaden 

9.7.2 Trennschärfe  

Die Trennschärfe der Kategorien ist wie folgt definiert:  

Tipps  Anregung zu Verhaltenänderungen 
Erklärungen   Erklärung von Zuständigkeiten, Abläufe, Verhalten von Menschen  
Gefühle in der Beratung  Beschreibung des emotionalen Erlebens während der Beratung  
Ich – Stärkung   Beschreibung von Gefühlen, die als Folge der Beratung auftauchten und 

die Autonomie und das Selbstvertrauen des Kindes stärken  
Nicht unterstützend   Antipoden sämtlicher oben beschriebener Kategorien  
 

10. Darstellung der Ergebnisse  

Die Ergebnisse aus den neun Interviews werden hier wie folgt dargestellt: zuerst soll ein Überblick über 
die Verteilung und die Häufigkeit der Quotes pro Code geschaffen und die daraus folgende Gewichtung 
der Kategorien beschrieben werden. Danach wird erklärt, wie  in einem zweiten Arbeitsschritt Unterka‐
tegorien gebildet wurden. Anschliessend werden die Ergebnisse aus den fünf theoriegeleiteten Katego‐
rien vorgestellt. Zuletzt werden die Kategorien, die aus dem Interviewmaterial induktiv gebildet wurden 
aufgeführt. Um die Leserlichkeit zu erleichtern, werden die Kategoriennamen jeweils kursiv geschrieben. 
 

10.1 Verteilung und Häufigkeit von Quotes, Codes und Kategorien 

Insgesamt konnten anhand der Transkripte aus neun  Interviews zur Thematik „Erleben und Bewerten 
der schulsozialarbeiterischen Beratung“ anhand 398 Quotes 121 verschiedenen Codes gebildet werden. 
Diese liessen sich zu 15 verschiedenen Kategorien zusammenfassen. In der Regel wurde eine Quote nur 
einem Code zugeordnet. Nebst den fünf theoretisch hergeleiteten Kategorien (vgl. Anhang 6) 

‐ Gefühle in der Beratung 
‐ Tipps 
‐ Erklärungen 
‐ Ich – Stärkung 
‐ Nicht unterstützend 

 
zeigten sich im Interviewmaterial zusätzliche folgende Kategorien (vgl. Anhang 7): 

‐ Niederschwelligkeit 
‐ Erstkontakt 
‐ Vernetzung 
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‐ Veränderung 
‐ Weiterempfehlung.  

Weitere  fünf  induktiv entstandene Kategorien wurden nicht besprochen, die Ausschlussgründe sind  in 
Kapitel 10.4. dargelegt. 

Die Anzahl Codes einer Kategorie  sagt etwas über  ihre Aussagekraft bezüglich der  Fragestellung  aus. 
Eine Kategorie, die  sich eher mit Begleiterscheinungen  rund um die  schulsozialarbeiterische Beratung 
beschäftigt wurde weniger differenziert kodiert als eine Kategorie, die einen konkreten Beratungsaspekt 
zum Thema hatte.  

Beispiel: 
In der Kategorie Tipps wurden insgesamt 21 Quotes zur Thematik der alltagspraktischen Unterstützung 
der Beratung gesammelt. Daraus wurden 15 verschiedene Codes abgeleitet. Das deutet auf eine diffe‐
renzierte Codierung hin, die die unterschiedlichen Aspekte der Kategorie genau wiedergeben will. Dage‐
gen wurde aus den 26 gänzlich verschiedenen Quotes der Kategorie Selbstwahrnehmung bezüglich Fa‐
milienprobleme nur gerade ein einziger Code gebildet. Die Familiengeschichten der Kinder waren für die 
Fragestellung der Forschung nicht von  Interesse, dienten aber  teilweise dazu, Aussagen besser  in den 
Gesamtkontext einordnen zu können.  
 

10.2 Bildung von CodeGruppen 

Codes von umfangreichen Kategorien wurden  in einem zweiten Arbeitsschritt zu thematisch ähnlichen 
Code‐Gruppen zusammengefasst. Dies verhalf dazu, einen Überblick über die Schwerpunkte einer Kate‐
gorie zu erhalten. Gemäss Mayring entspricht dies der Bildung von Unterkategorien (Mayring, 2010, S. 
98). Damit werden thematische Vergleiche ermöglicht (ebd.). Um die Verständlichkeit der Ergebnisse zu 
erleichtern, wird  jeder  Kategorie  eine  Tabelle  vorangestellt,  die  Kategorie,  Code‐Gruppen  und  Codes 
mitsamt der Anzahl Quotes in (Klammern) ausweist. Siehe dazu das Beispiel unten: 

Kategorie  Codegruppe  Code (mit Anzahl Quotes) 

Gefühle in der Beratung  Misstrauen  der  Beratung 
gegenüber 

Überwindung (5) 

unklarer  Nutzen  der  Schulsozialarbeit 
(1) 

Tabelle 10. Beispiel für die Bildung einer Code‐Gruppe 
 

10.3 Theoretisch hergeleitete Kategorien 

Die  fünf theoretisch hergeleiteten Kategorien erwiesen sich als  fruchtbar. Aus den zahlreichen Quotes 
konnten unterschiedliche Codes zu den vier vordefinierten Formen von Unterstützung gebildet werden. 
Jede Form von Unterstützung, kognitiv, emotional, alltagspraktisch und  Ich‐stärkend erhielt  so eigene 
Schwerpunkte. Auch  die  Kategorie  nicht  unterstützend war  für  den  Erkenntnisgewinn  aussagekräftig. 
Besonders umfangreich  ist die Kategorie Gefühle  in der Beratung geworden. Sie beschreibt eine grosse 
Bandbreite unterschiedlicher Gefühle, die  von den Kindern  in der Beratung durchlebt wurden. Dabei 
spielte der Code emotionale Entlastung, der überraschend umfangreich wurde, weiter ausdifferenziert. 
und als eigene Code‐Gruppe gewürdigt. Die Codes der fünf theoretisch hergeleiteten Kategorien sind im 
Anhang 6 dargestellt. 
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10.3.1 Gefühle in der Beratung und emotionale Entlastung 

Die Kategorie Gefühle  in der Beratung  (emotionale Unterstützung)  ist mit  insgesamt 29 Codes die ge‐
wichtigste aller Kategorien. Sie weist ein grosses Spektrum an Gefühlserleben auf, angefangen vom an‐
fänglichen Misstrauen der Schulsozialarbeit gegenüber bis hin zum Gefühl, es in der Beratung „megalus‐
tig“ zu haben. Zum Teil beziehen sich die Codes nicht auf die Beratungssituation, sondern auf die Le‐
bensumstände des betreffenden Kindes. Das Erzählen liess die Gefühle erneut aufkommen, wie der am 
stärksten besetzte Code Angst deutlich zeigt. Folgende Code‐Gruppen konnten  in dieser Kategorie ge‐
bildet werden:  

Kategorie  Code‐Gruppe  Codes  Quotes 

Gefühle  in  der 
Beratung 
(emotionale 
Unterstützung) 

Misstrauen der Beratung gegenüber  Überwindung 
unklarer Nutzen 

5 
1 

  Vertrauen  in  die  Beratung  und  den 
Beratungserfolg 

Vertrauen 
Schulsozialarbeit regelt das 
Hoffnung  auf  Normalisie‐
rung 

9 
3 
4 

  positive Gefühle während der Beratung  Empathie  
ernst genommen werden  
Gefühl der Besserung 

7 
3 
3 

  emotionale Entlastung  Entlastung  vom  Problem‐
druck 
jemanden  zum  reden  zu 
haben 
Stressreduktion  
Auflösung  des  Geheimhal‐
tedrucks 

11 
 
13 
 
11 
6 

  negative Gefühle  in oder nach der Be‐
ratung 

Angst  
traurig, hilflos, verzweifelt 

15 
3 

Tabelle 11. Kategorie Gefühle in der Beratung 
 
Die fünf Themengruppen werden  im Folgenden besprochen und durch Beispiele  illustriert. Vereinzelte 
Codes, die  ausserhalb dieser  Themengruppen  auftauchen, werden  aus Gründen der Übersichtlichkeit 
nur kommentiert, wenn sie der Thematik einen neuen Aspekt hinzufügen. 

Code‐Gruppe: Misstrauen der Beratung gegenüber 
Die Codes, die Gefühle  gegenüber der Beratung bei  Schulsozialarbeit beschreiben,  sind überwiegend 
positiv besetzt. Dennoch zeigt der Code Überwindung (5) und auch der einmal genannte Code unklarer 
Nutzen der SSA die Skepsis, die Kinder in die Erstberatung mitbringen. Dieses Misstrauen ist je nach Er‐
fahrungen des Kindes  schwieriger oder einfacher  zu überwinden. Ein Kind erwähnt, dass es  trotz des 
grundsätzlichen Vertrauens in die Schulsozialarbeit einem anderen Kind empfehlen würde, nicht gerade 
„alles“ zu erzählen. Der Vorteil der Schulsozialarbeit, gerade keine vertraute Person zu sein, hat für viele 
Kinder etwas Künstliches, das erst durch Beziehungsaufbau und positive Erfahrungen überwunden wird. 
 

„Es war auch die ersten paar Male nachher noch komisch, ich alleine da, und nachher die Probleme und 
sie (die Schulsozialarbeit; A.d.A.), die ich noch nicht so kenne.“ (Interview 8) 
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Code‐Gruppe: Vertrauen in die Beratung und den Beratungserfolg 
Wie auch Baier  (2011, S. 77ff)  feststellte,  ist der Grundstein des Beratungserfolgs das Vertrauensver‐
hältnis. Es  liegt an der Professionalität der Schulsozialarbeit eine Beziehung zum Kind herzustellen, die 
ihm Vertrauen zur Schulsozialarbeit und  in den Beratungserfolg ermöglicht  (vgl. Grawe et al., 1994, S. 
775ff).  In der  Situation  einer  Kindesgefährdung  ist  das Vertrauensverhältnis  jedoch durch den Hand‐
lungsdruck ständig bedroht  (diesbezügliche Gefühle sind  in der Code‐Gruppe Angst aufgeführt). Es er‐
staunt deshalb, dass  in meiner Stichprobe der Code Vertrauen mit neun Nennungen dennoch stark  ist. 
Die Codes, SSA regelt das (3) und Hoffnung auf Normalisierung (4) verstärken die Vertrauensbezeugun‐
gen weiter. Mit insgesamt 16 Nennungen ist diese Unterkategorie stark besetzt. Die Kinder beschreiben 
hier einerseits den Vertrauensaufbau im Beratungssetting; 
 

„Ja nach den ersten zwei drei Malen habe ich schon richtig das Vertrauen zu ihr gehabt und so, dann ist 
es mir immer einfacher geworden ihr über meine Probleme zu erzählen.“ (Interview 9) 

oder auch Momente, wo sie auf den Beratungserfolg der Schulsozialarbeit und  ihre Gesprächskompe‐
tenz in einem anspruchsvollen Elterngespräch vertrauen; 

„Mit eh – mit ihr ist es immer gut geworden.“ (Interview 2) 
„Ehm, der Herr S. hat immer irgendwie AUFGEPASST was er gesagt hat“. (Interview 4) 

 

Dieses Vertrauen bestärkte die Hoffnung, dass mit Hilfe der Schulsozialarbeit die Situation verbessert 
werden könnte: 

„Ich habe gedacht, dass nach dem Gespräch, dass es wieder NORMAL wird.“ (…) „Also dass es eben, ‐ 
dass ich nicht mehr geschlagen werde, meine Mutter auch nicht, dass ich – also, ‐ ich habe nicht unbe‐
dingt Ausgang gebraucht.“ (Interview 4) 

Code‐Gruppe: positive Gefühle während der Beratung 
Eine weitere umfangreiche Codegruppe kreist um den Begriff Empathie (7). Sie beschreibt das Gefühl, in 
der Beratung am richtigen Ort zu sein, ein mitfühlendes und aufmerksames Gegenüber zu haben, ernst 
genommen zu werden (3) und sich dadurch besser zu fühlen (3). Empathie beruht zu einem hohen Teil 
auf der persönlichen Sozialkompetenz der Schulsozialarbeit, sie  ist weder Mittel noch Zweck, sondern 
Voraussetzung und Teil jeder Beratungsbeziehung (vgl. Grawe et al, 1994). Durch Empathie werden die 
menschliche Würde (BV, Art. 7) des Gegenübers sowie das Anrecht des Kindes auf Unterstützung bei der 
Bewältigung  seiner Schwierigkeiten  (BV, Art. 11) anerkannt. Weiter erwähnen Kinder positiv, dass die 
Schulsozialarbeit Humor habe, Code witzig (3), und dass sie sich dort  in Sicherheit (1) fühlten. Ein Kind 
freute sich darüber, dass die durch die Schulsozialarbeit ausgelöste  Intervention dem Vater Schwierig‐
keiten bereiten würde, Code jetzt kommt er dran (1). 

„Also, ich finde es einfach SCHÖN, dass jemand zuhört , weil ich habe bereits bei den Kolleginnen nicht 
gerade – aber sonst einfach denen Personen, die gut zugehört haben gedacht „ja chumm!“ – ist egal, 
kommt nicht so drauf an, ist nicht so schlimm – und sie nimmt es wirklich wahr und tut wirklich einfach 
eh – zureden und tut wie MITFÜHLEN, mit dem Problem, und das finde ich wirklich eigentlich ja… und 
sie weiss auch wie das ist oder so, sie fühlt wie mit.“ (Interview 8) 

Empathie beinhaltet ebenfalls, wie ein  Jugendlicher mit vielfacher Beratungserfahrung positiv hervor‐
hob, dass die Einschätzung der Kinder ernsthaft in die Beratung mit einbezogen wird.  

„Er hat mich auch nach meiner Meinung gefragt, er hat nicht einfach selber entschieden. Wenn er et‐
was gemacht hat, hat er auch gefragt, ob das gut für mich sei, ob ich damit einverstanden bin.“ (Inter‐
view 11) 
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Code‐Gruppe: emotionale Entlastung 
Die Unterkategorie emotionale Entlastung bildet mit ihrer guten Sättigung und der hohen Anzahl Quotes 
eine herausragende Codegruppe. Sie  interessiert besonders, weil zu vermuten  ist, dass sie eine starke 
Verbindung  zur  Thematik  der  Kindesgefährdung  aufzeigt.  Ihre  Codes  lassen  sich  in  vier Gruppen mit 
unterschiedlichen Ausprägungen zusammenfassen: 

‐ Entlastung vom Problemdruck 
‐ jemanden zum reden zu haben 
‐ Stressreduktion  
‐ Auflösung des Geheimhaltedrucks. 

Die Codes Entlastung vom Problemdruck und jemanden zum Reden haben wurden anhand der Nennung 
von einem entlastenden Gefühl unterschieden. Geheimhaltedruck wurde  als eigene Gruppe erhalten, 
weil  sie mit dem Hinweis auf Geheimhaltungzwang eine  für Gefährdungssituationen  typische Ausprä‐
gung aufweist. Mit Stressreduktion sind Folgeeffekte des Gesprächs gemeint.  
 
Ausprägung „Entlastung vom Problemdruck“ 
Das Gefühl, die Last der Probleme werde kleiner, wenn man sich  jemandem anvertrauen könne, wird 
mit den Codes loslassen, Last kleiner (7) und Entlastung Problemdruck (4) geäussert. Ähnlich wie im Co‐
de  jemanden  zum  reden haben  scheint der Problemdruck durch das Gespräch  in der Beratung abzu‐
nehmen. Spezifisch  ist an diesem Code die von den Kindern geschilderte Dimension der Last, die eine 
physische Komponente zu haben scheint und sich in Wörtern wie Gewicht, Last zeigt. 
 

„Also ich denke, einmal alle Sorge wirklich loszulassen und einmal jemandem anderes zu erzählen, dass 
die Last für mich kleiner wurde, auf eine Art, das auf jeden Fall.“(Interview 7) 

„Also ich fühle mich irgendwie besser, nicht mehr so bedrängt, also – das Gewicht ist irgendwie abge‐
fallen, also ich fühle mich wie freier und leichter.“ (Interview 9) 

Ausprägung „Jemanden zum reden haben“ 
Die stärkste Codegruppe bildet sich aus den Codes jemanden zum reden haben (11) und nicht alleine mit 
dem Problem (2). Die Gelegenheit, sich mit jemandem über das Problem auszutauschen, ein interessier‐
tes und empathisches Gegenüber zu haben, scheint nicht nur  in Therapien, sondern auch  in der Bera‐
tung von Schulsozialarbeit einen Wert an sich zu haben (vgl. Kap. 6). Die Möglichkeiten der Kinder, heik‐
le familiäre Situationen mit jemand Neutralem zu besprechen, scheinen beschränkt. Dies erstaunt inso‐
fern nicht, als in misshandelnden Familiensystemen die Kommunikation oft bruchstückhaft und einseitig 
oder auf bestimmte Themen beschränkt verläuft.  Im Beratungsgespräch erleben die Kinder nun nebst 
den positiven Gefühlen, die sich aus der Beziehung und der Anerkennung des Problems ergeben, eine 
Möglichkeit ihre Erlebnisse einzuordnen. Boeger nennt diesen Wirkfaktor in Anlehnung an Grawe moti‐
vationale Klärung (Boeger, A. 2009, S. 21). Das Kind oder seine Eltern sind nicht mehr selber das Prob‐
lem, sondern bestimmte Verhaltensweisen, und die  lassen sich beeinflussen. Dies ermöglicht dem Kind 
sich ein Stück weit aus der Verstrickung zu lösen und eigene Bedürfnisse zu artikulieren.  
 

„Ja ich habe es einfach sonst niemandem erzählen wollen dass das daheim so ablauft und so.“ (Inter‐
view 10) 
 
„Es war gut, ich war auch froh, dass ich jemanden zum reden hatte.“ (Interview 3) 
 

Als Folge dieses Redens und des verminderten Problemdrucks äusserten die Kinder eine bessere Befind‐
lichkeit (5), weniger Stress (2) und weniger Streitereien, Code Streit aufgelöst (4).  
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„Also wenn ich hierher komme habe ich ein besseres Gefühl als – als also wenn es jetzt keine Schulsozi‐
alarbeiterin gegeben hätte. Dann wäre ich immer noch bei drei (A.d.A.: unverändert auf der Likertska‐
la).“ (…) „ Also sie ist gut beim Streit „uselöse“. (Interview 2) 

„Mh damit es mir auch besser geht. Und dann habe ich nicht so Stress.“ (Interview 3) 

In Gefährdungssituationen kommt zum Problemdruck nicht selten ein Geheimhaltedruck (4) hinzu. Die 
Schweigepflicht (1) der Schulsozialarbeit ermöglicht Kindern, die unter einem Geheimhaltedruck stehen, 
sich zu öffnen und von ihrem Problem zu erzählen. Manchmal auferlegen sich Kinder auch selber einen 
Geheimhaltedruck, weil sie sich schuldig fühlen.  
 

„Ja weil es ist einfach, wenn du es geheimbehalten musst, dann eh – eh – unterdrückt es dich einfach so 
die ganze Zeit, auf Deutsch gesagt…“ (…) Und dann konnte ich es einfach ihm – Herrn M. sagen weil er 
muss es ja für sich behalten.“ (Interview 10) 

Zusammenfassend weist die Thematik der emotionalen Entlastung auf die grosse Bedeutung des Ge‐
sprächs hin. Es wird bei der Schulsozialarbeit aus folgenden Gründen als hilfreich erlebt: sie steht unter 
Schweigepflicht und scheint kompetent, sie  ist vertrauenswürdig und empathisch. Sie  ist fähig, das Ge‐
spräch so zu führen, dass der Problemdruck abnimmt und das Kind eine Übersicht über seine Situation 
gewinnt. Die theoretisch gebildete Unterscheidung zwischen emotionaler Unterstützung und kognitiver 
Unterstützung lässt sich in dieser Code‐Gruppe nicht aufrecht erhalten. Das Ordnen der eigenen Gefühle 
bezüglich der belastenden Situation erscheint ein emotionaler und kognitiver Prozess zugleich zu sein.  
 
Code‐Gruppe: negative Gefühle in oder nach der Beratung 
Gefühle der Angst (15) und von Traurigkeit, Hilflosigkeit und Verzweiflung (3) bilden die grösste Code‐
Gruppe unter den Gefühlsäusserungen. Sie beziehen sich zu einem kleineren Teil auf die persönlichen 
Lebensumstände der Kinder; 
 

„…es gab Zeiten, da war ich ‐ ‐ ja – traurig, oder sauer auf irgendjemand oder irgendetwas wo schief 
gegangen ist oder ich bin verzweifelt oder hilflos vorgekommen, so ein wenig alles durcheinander 
manchmal.“ (Interview 7). 

sondern  beschreiben meist Gefühle,  die  durch  den  Prozess  der Gefährdungserfassung  erst  ausgelöst 
werden. Wie  im Kapitel 6.3 beschrieben, gerät das Kind  in einen Zwiespalt. Es möchte seine Situation 
zwar verbessern helfen, zugleich ist es blockiert von Ängsten, was seine Aussage alles auslösen könnte. 
Die Ängste betreffen einen Aufruhr im Familiensystem (Interview 9, 10), eine inquisitorische Befragung 
(Interview 3) oder betreffen physische Gewalt (Interview 4, 10).  In einem der  Interviews zeigte es sich 
eindrücklich, dass die Angst vor verstärkter physischer Gewalt berechtigt war (siehe auch den Code nicht 
unterstützend),  in den anderen Beispielen  jedoch schwächten sich physische Misshandlungen nach der 
Gefährdungsmeldung ab. 

„Also vor dem Elterngespräch bin ich ZIEMLICH nervös gewesen, weil – sie haben mich dann, nachdem 
sie von den Noten und so geredet haben, haben sie dann gesagt, ich könne dann heimgehen, ‐ das hat 
mir ‐ ‐ da habe ich schon ein wenig mit Ann‐, habe ich dann schon ein wenig Angst bekommen – ja es 
ist dann schon ein wenig komisch gewesen.“ (Interview 9)  

„Ja, gross nicht, ich habe einfach gedacht ja, ‐ mein Vater der – der dreht durch wegen mir und so.“(…) 
„Ja zuerst habe ich mega Angst gehabt, dass er mir wieder weh macht.“ (Interview 10) 

In zwei Fällen bezog sich die Angst auch darauf, ob es der Schulsozialarbeit gelinge, sich an die Schwei‐
gepflicht halten und zugleich einen Elternkontakt herzustellen. Dies sind berechtigte Zweifel an der Ver‐
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bindlichkeit der  Schweigepflicht, denn  sobald die  Schulsozialarbeit die Gefährdungssituation  angehen 
will, muss sie sie offen benennen. 

„Jä, da habe ich schon noch Gefühle gehabt und so, weil ich habe auch Angst gehabt, dass sie – die 
Mama anruft und ihr erzählt, wie was wir geredet haben, (…) ja, und wenn ich nach Hause gehen wür‐
de, dass die Mami mich abfragen würde, ‐ und nachher „hässig“ auf mich sein würde, ja..“ (Interview 
3). 

Zusammenfassend  fällt die  starke Besetzung der Kategorie Gefühle  in der Beratung  auf. Die  Themen 
kreisen um Vertrauen/ Misstrauen und Entlastung.  Sie  zeigen  erfreulicherweise, dass die Beratungen 
auch während Gefährdungssituationen überwiegend positive Gefühle auslösten. Die Kinder fühlten sich 
verstanden, in ihren Interessen berücksichtigt und vertrauten der Schulsozialarbeit, auch bezüglich ihres 
Vorgehens. Der sehr hohe Anteil des Codes Angst ist auf die Gefährdungssituation und damit verbunde‐
ne negative Erfahrungen mit den Eltern zurück zu führen. Er verweist darauf, dass  in der Schulsozialar‐
beit  Kenntnisse der Beratungsmethodik wie  auch psychologisches Wissen überdurchschnittlich  gefor‐
dert sind, damit heikle Beratungssituationen adäquat aufgefangen werden können.  

10.3.2 Tipps (alltagspraktische Unterstützung) 

Beratung in der sozialen Arbeit zeichnet sich durch einen hohen Bezug zum Alltag aus (Boeger, 2009, 12‐
18). Sozialarbeiterische Theorien betonen diesen Bezug  je nach  theoretischer Schule als  Lebenswelt  ‐ 
oder  Sozialraumorientierung.  Der  alltagspraktische  Bezug  ist  ebenfalls  im  Empowerment,  in  der  Lö‐
sungsorientierung und in der Ressourcenorientierung zu entdecken. Dem entsprechend ist die Kategorie 
Tipps die zweitgrösste, gemessen an der Anzahl Codierungen (15). In den Interviews zeigen sich bezüg‐
lich  alltagspraktischer Unterstützung drei  Themenkreise, die  zur Bildung  folgender Code‐Gruppen  ge‐
führt haben: 
 

Kategorie  Codegruppe  Code (mit Anzahl Quotes) 

Tipps  (alltagspraktische 
Unterstützung) 

Umgang mit den Eltern  Ablenkung und Abschirmung (2) 
Eltern ausweichen (2) 
Eltern nicht anschreien (2) 
Sich den Eltern widersetzen (1) 
Wie verhalten (2) 

  Verantwortungsübernahme Plan mit Zielen (2) 
richtiger Zeitpunkt Hausaufgaben (1) 
Schulweg selbständig (1) 
selber aufstehen (1) 
weniger am PC sein (1)  
rechtzeitig zu Hause sein (1) 

  Umgang mit den Peers  nicht hinhören (3) 
nicht streiten (1) 
sich abgrenzen, nein sagen (2) 
sich wehren (1) 

Tabelle 12. Kategorie Tipps 

Tipps zum Umgang mit den eigenen Eltern (5) in schwierigen Situationen können das Kind nicht nur be‐
fähigen  sich  kompetent  zu  verhalten,  sondern  schützen  es  auch  vor Gewalt.  Beispielsweise  übte  ein 
Kind, anstatt mit dem Vater über dessen Alkoholkonsum zu streiten, sich wortlos in sein Zimmer zurück‐
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zuziehen und war so vor Schlägen geschützt. Das sich zurückziehen, ablenken und den eigenen Eltern 
ausweichen fällt mit vier Nennungen als gewichtiger Ratschlag auf.  
 

„Und da hat sie gesagt, ich solle mich einfach an einen Ort zurückziehen, ich solle einfach nicht in die ‐ 
QUERE kommen von ihm. Und da hat er einfach – hat es – habe ich das gemacht und es ist eigentlich 
recht gut gegangen.“ (Interview 8). 

 
Weitere Anregungen betrafen  Tipps  zum  Kommunikationsverhalten der  Jugendlichen,  sie  sollten bei‐
spielsweise versuchen ihre Eltern nicht anzuschreien und einmal die etwas gewagte Anregung, sich den 
(strengen) Vorschriften der Eltern zu widersetzen.  

Die Codegruppe Verantwortungsübernahme (6) beinhaltet eine Fülle Anregungen mit dem Ziel, das Kind 
selbständiger werden zu  lassen und es darin zu unterstützen,  seine Ziele zu erreichen. Die  Ideen  sind 
individuell auf das einzelne Kind ausgerichtet und betreffen die Hausaufgaben, den Schulweg, den PC 
Konsum oder auch die mit den Eltern getroffene Vereinbarungen bezüglich Ausgang. Die Kinder erzähl‐
ten von ausgeklügelten Plänen und Punktesystemen, die die Schulsozialarbeit und die Lehrperson ge‐
meinsam erstellt hatten, um das Kind beim Lernen zu unterstützen (Interview 5). Die Schulsozialarbeit 
engagierte sich weiter an einer Schule dafür, dass ein Junge die Hausaufgaben nach der Schule im Schul‐
zimmer erledigen  konnte oder  regte ein Kind  zum Überdenken  seiner Aufgabenzeit an.  Je besser die 
Schulsozialarbeitend mit den Kinder und deren Lebenswelt, aber auch mit der Schule vertraut war, des‐
to hilfreicher wirkten anscheinend die Tipps.  

„Er hat mich auch gefragt zu schauen, wann es denn geht mit den Aufgaben, und da habe ich manch‐
mal um 5 Uhr den Wecker gestellt und die Aufgaben gemacht und das geht gut, vielleicht schlafe  ich 
nachher nochmals oder bleibe gerade auf.“ (Interview 11).  

 

Die Code ‐ Gruppe Umgang mit den Peers (4) scheint sich grob darauf zu konzentrieren, scheue Kinder 
im Umgang mit  ihren Peers zu ermutigen und Aggressive sich zu beruhigen. Hier sprechen die Kinder 
auch davon, dass sie in Gruppen das erwünschte Verhalten geübt hatten. Dabei fällt auf, dass es bei den 
Jungen eher darum ging nach Techniken zu suchen, wie Provokationen begegnet werden könnte, wäh‐
rend für zwei Mädchen das Thema Abgrenzung von den Erwartungen der Peers wichtig war.  

„Und dann, hat sie einfach gesagt, da einfach mich dünkt es, ja ich kann jetzt einfach lernen nein zu sa‐
gen über MICH, und dann einfach, jetzt muss ich einfach noch lernen nein zu sagen, wenn irgendetwas 
anderes ist.“ (Interview 8). 

 

Zusammenfassend führt die Kategorie Tipps die Vielfalt in der Methodik der Schulsozialarbeit vor Augen, 
diese  ist  sehr  individuell und geht offensichtlich auf geschlechtsspezifische Unterschiede ein. Um das 
Verhalten Einzelner innerhalb der Schule beeinflussen zu können, muss es der Schulsozialarbeit möglich 
sein, eng mit den Lehrern zusammen zu arbeiten. Es braucht die Bereitschaft der ganzen Schule mehrere 
Kinder während des Unterrichts bei der Schulsozialarbeit gruppendynamische Prozesse bearbeiten  zu 
lassen. Die Erfolgskontrolle und allfällige Belohnung wird oft durch die Schulsozialarbeit vorgenommen, 
was voraussetzt, dass für allfällige Belohnungen ein Budget vorhanden ist.  

10.3.3 Erklärungen 

Die Kategorie Erklärungen  (kognitive Unterstützung) erwies  sich als die unergiebigste der  theoretisch 
hergeleiteten Kategorien. Während der Interviews mussten die SchülerInnen oft mehrmals nach dieser 
Kategorie gefragt werden um überhaupt Antworten zu erhalten. Sie hatten entweder diesbezüglich kei‐
ne einprägsamen Erinnerungen oder konnten sich unter Erklärungen der Schulsozialarbeit nichts vorstel‐
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len. Zum Teil wurden Codes dieser Kategorie nicht direkt aus Antworten der Kinder, sondern aus dem 
Kontext anderer Antworten gebildet, da  sich  zeigte, dass die  Schulsozialarbeit  sehr wohl Erklärungen 
abgegeben hatte, diese aber nicht als das erinnert wurden. In dem Sinn sind die Codes weniger aussage‐
kräftig und die gesamte Kategorie müsste in einem weiteren Forschungsgang überdacht werden.  
 
Die Codes der Kategorie Erklärungen  lassen  sich  in vier Gruppen einteilen; es gab Erklärungen  zu be‐
stimmten  Phänomenen  wie  Aussenseiterrolle  oder  Alkoholismus,  die mit  Verhaltenstipps  gekoppelt 
waren,  zu Abläufen bei der Gefährdungsmeldung oder Gesuchen,  zum bevorstehenden Elterngesprä‐
chen und zur Situation des Kindes selber. Die konkreten Aussagen bleiben jedoch recht vage.  
 

Kategorie  Codegruppe  Code (mit Anzahl Quotes) 

Erklärungen  (kognitive 
Unterstützung) 

Erklärungen zu spezifischen 
Themen  

Gruppendynamik in Klasse (1) 
Verhalten Alkoholiker (1) 
Umzug (1) 
Beizug Mutter und Brüder (1) 

  Abläufe  und  Zuständigkei‐
ten von Institutionen 

Ablauf der Gefährdungsmeldung (2) 
Ablauf Notplatzierung (3) 
Gesuch um Schulverbleib (1) 
Was ist Auftrag der SSA? (4) 

  Elterngespräche  Ablauf Elterngespräch (3) 

  Reflektion  der  Schulsozial‐
arbeit  über  die  Situation 
des Kindes 

Eigene Situation verstehen (4) 

Tabelle 13. Kategorie Erklärungen 
 
Code‐Gruppe Erklärungen zu spezifischen Themen 
Die Erklärungen zu den spezifischen Themen wie Alkoholismus sind in hohem Grad von der individuellen 
Problematik des Kindes abhängig. Sie zeigen auf, dass die Schulsozialarbeit in der Beratung sehr nahe an 
das Kind herankommt und die Kinder durchaus interessiert sind, Probleme zu analysieren um sie besser 
bewältigen zu können.  
 
Bsp. Kommunikation mit dem alkoholkranken Vater:  

„Ja ich finde einfach sie tut einfach wie – sie hat immer irgendwie ein Beispiel nachher, sie hat wie das 
auch selber erlebt, also nicht ihr Vater, sondern sie sei in einem Haus gewesen, wo es auch so gewesen 
sei, und da hat sie mir das eben auch so erklärt und dann habe ich gefragt wie sie sich damals verhal‐
ten habe. Dann habe ich es einfach so – gemacht wie sie es mir gesagt hat und so war es tiptop.“ (In‐
terview 8)  

 
Code‐Gruppe Abläufe und Zuständigkeiten von Institutionen 
Erklärungen zu Abläufen und Zuständigkeiten von Institutionen betreffen am häufigsten die Schulsozial‐
arbeit  selber  (4). Dass die Schulsozialarbeit  zu Beratungsbeginn  ihre Funktion und  ihre Möglichkeiten 
aufzeigte, wurde von den Kindern geschätzt.  
 

„Es war gut, sie hat uns gezeigt ehm, also, wie es hier läuft. Was wir – also wenn wir wollen, dass wir 
immer einen Termin abmachen gehen können und wenn wir Streit haben, dass wir einfach hier können, 
und dann besprechen wir es.“ (Interview 2) 
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Bei bevorstehenden Gefährdungsmeldungen oder einer Notplatzierung versuchte die Schulsozialarbeit 
ebenfalls, den Kindern die Zuständigkeiten und den Ablauf zu erklären. Diese Erklärung war in der Erin‐
nerung der Kinder aber meist überdeckt von den  tatsächlich stattfindenden Ereignissen, die  turbulent 
und emotional aufwühlend waren.  
 

Ablauf Gefährdungsmeldung: „Er hat einfach erklärt gehabt wie das mit der Ding ablaufen wird, also 
dass dass gemeldet wird, dann kommen zwei Frauen, zu mir, schauen mein zuhause an und so, ‐ und 
dann – ehh – reden sie noch mit dem Vater, schauen – eh – ob es übereinstimmt was wir erzählen.“ (In‐
terview 10) 
 
Ablauf Notplatzierung:  
„Also er hat mir schon erklärt, wie  ich und wie didie sie sie das machen eben mit dem aus dem Haus 
gehen.“ (Interview 4) 

 
Code‐Gruppe Elterngespräch 
Stand ein Elterngespräch bevor, hat die Schulsozialarbeit mit den Kindern Form, Inhalt und Ablauf vor‐
besprochen: 
 

Form Elterngespräch: 
„… ‐ dann redet sie mit den Eltern, eigentlich so wie am Elternabend, einfach mit der Schulsozialarbeit 
drinn. Ohne Lehrer.“ (Interview 6) 
 
Inhalt Elterngespräch (das Kind war nicht am Gespräch anwesend):  
„Ja, aber ja das hat sie schnell am Anfang gesagt, ganz kurz, und nachher hat sie, sie hat (unverständ‐
lich) eins oder zwei schlechte Sachen gesagt, am Anfang, und haben nachher etwa so zehn Sachen ge‐
sagt wo gut gewesen sind damit sie sich ein wenig beruhigen.“ (Interview 6) 

 
Reflektion der Schulsozialarbeit über die Situation des Kindes 
Als vierte und ebenfalls häufig genannte Codes‐Gruppe wurde eine Art Reflektion der Schulsozialarbeit 
über die Situation des Kindes genannt. Wahrscheinlich bestand diese grösstenteils aus Paraphrasierung 
und Zusammenfassung der Erzählungen des Kindes. Sie half dem Kind anscheinend, die eigene Situation 
besser zu verstehen und einzuordnen. 
 

„Manchmal hat sie etwas gesagt, nachher habe  ich es auch verstanden und bin auch besser nachge‐
kommen.“ (Interview 7) 
 
„…aber wenn man einmal gewesen  ist und das einem so richtig gut erklärt wird und – man auch ein 
wenig versteht worum es nachher geht.“ (Interview 7) 

Zusammenfassend erinnern  sich die Kinder  in erster  Linie an die Erklärungen der Schulsozialarbeit  zu 
ihrem eigenen Auftrag, welche das Arbeitsbündnis zum Kind ermöglichen und an die zusammenfassen‐
den Problemschilderungen. Es wird aufgrund der geringen Nennungen vermutet, dass es für die Kinder 
wenig Nutzen aufzuweisen scheint Abläufe und Zuständigkeiten erklärt zu bekommen. Vermutlich kön‐
nen sie die erhaltenen Informationen nicht mit den für sie unsichtbaren Vorgängen auf den Behörden in 
Zusammenhang  bringen.  Eine  Ausnahme  war  Interview  11,  wo  sich  die  Schulsozialarbeit  für  den 
Verbleib eines Schülers in seiner Schule ‐ trotz einer vorgesehenen Fremdplatzierung ‐ einsetze, was mit 
dem Schüler abgesprochen worden war. Anders bewertet werden Erklärungen, die den nahen Lebens‐
raum der Kinder betreffen; wie der Einbezug in die Planung eines Elterngesprächs oder Informationen zu 
Vereinbarungen mit Lehrpersonen, diese werden positiv erinnert, spontan erzählt und scheinen Sicher‐
heit zu vermitteln. 
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10.3.4 IchStärkung 

Die Stärkung der Kinder ist entsprechend den Zielen jeglicher Sozialarbeit (siehe Berufskodex, Artikel 7) 
implizite Absicht  schulsozialarbeiterischer Beratung.  Jedes der  interviewten Kinder  sprach von diesem 
unterstützenden Effekt, konnte  ihn oftmals genau benennen und die Wirkung auf sein Leben beschrei‐
ben. Meine Erwartung, dass die  Ich‐Stärkung als positiver Effekt der Beratung erwähnt würde,  ist von 
der Anzahl Codes und Quotes her, wie auch von der auffällig differenzierten Wahrnehmung seitens der 
Kinder, übertroffen worden. Die Codes konnten in dieser Kategorie nicht eindeutig in verschiedene Un‐
terkategorien  gegliedert werden. Dafür  ist  eine Dynamik  erkennbar,  die Ursache  und Wirkung  guter 
Beratung zeigt: wenn die Beratung der Schulsozialarbeit glaubhaft Akzeptanz und Empathie vermittelt, 
sich  an  den  Ressourcen  des  Kindes  orientiert  und  diese  auch  sichtbar  macht,  hat  dies  einen  ich‐
stärkenden Effekt. Die Anzahl Quotes wird jeweils  in Klammer hinter den Code‐Namen gesetzt. In dem 
Sinn werden die Codes Rückhalt, Mut, Unterstützung  (8)  als Auslöser des Effekts mehr  riskiert, mehr 
Selbstvertrauen (7) dargestellt. 

 
Rückhalt, Ermutigung und Unterstützung                                 mehr Selbstvertrauen, mehr riskiert 
 

Abbildung 9. Dynamik der Kategorie Ich‐Stärkung 

Die beiden Codes fassen die Gefühle der Kinder mehrheitlich zusammen. Daneben berichten die Kinder 
als Varianten der oben gezeigten Codes von gewachsener Selbständigkeit (2), dass sie sich weniger ver‐
letzlich (2) oder weniger scheu (2) fühlen und dass sie lustiger und offener (1) geworden seien.  

„Ja, da sind verschiedene Teile, also – ich finde einfach immer noch, dass sie mich so viel unterstützt hat 
und so und dadurch habe ich auch meinen eigenen Mut und meine – anderen Gefühle – mal richtig aus 
mir rausfinden können, und mal so richtig hin stehen können und sagen, das schaffe  ich SCHON, und 
einfach einmal  losgehen ohne zu überlegen, und mir einfach keine Gedanken machen, es  ist gleich es 
ist egal wenn  ich einen Fehler mache, einfach mal  losgehen und nicht überlegen,  ist das  richtig oder 
falsch.“ (Interview 7) 
 

Ein weiterer stark besetzter Code, der als Ich‐Stärkend beschrieben wurde, war Beruhigung, ein Gefühl 
der Sicherheit (7), welcher für die Kinder in ihren emotional belasteten Lebensphasen wichtig war.  

„Nein nein, es war so, er hat mich – BERUHIGT, er hat mir gesagt, dass es, dass er (der Vater) nichts 
machen kann, (seufzt), dass es viel=besser wird, und –  ja. (..) Weil er hat mir einmal, also mein Vater 
hat mir mal gesagt, wenn du nochmals aus dem Haus gehst, bringe ich dich um (leise).“ (Interview 4) 

Weitere Codes sind besonders unter dem Aspekt der Selbstwirksamkeit (7), die in der Beratung aktiviert 
wurde, interessant. Dazu gehört, seine Wut kontrollieren zu können (1), eine sinnvolle Freizeitbeschäfti‐
gung (1) aufzunehmen und sich abgrenzen zu  lernen (2). Hierzu ein Beispiel einer Oberstufenschülerin 
die zuhause durch die Mutter zu ständigem Lernen  für die Schule, zusätzlich aber auch zu Lernen auf 
eine Prüfung in Tamilisch angehalten wurde. Sie hatte deswegen keine Freizeit mehr.  

„Ich habe dann gesagt, ja wenn es euch wichtig ist, dass ich eine gute Lehrstelle habe, dann müsst ihr 
auch aufhören mich mit Tamilisch zu bedrängen.“ (Interview 9) 

Der hier integrierte Code eigener Entscheid (3) berichtet von Situationen, wo Kinder hervorheben, dass 
etwas ganz alleine ihr eigener Entschluss gewesen sei. Dies kann, aber muss nicht unbedingt Folge guter 
Beratung sein. Im untenstehenden Beispiel erzählt eine Jugendliche, dass sie im Verlauf der Schulsozial‐
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arbeiterischen  Beratung  selbständig  zum  Entscheid  gelangt  sei,  dass  sie  nicht mehr weiter  zu Hause 
wohnen wolle. Ein Auszug von daheim war mehrfach Thema der Beratung  (vgl. Anhang 4, Notizen zur 
Interviewsituation), ein Zusammenhang darf deshalb vermutet werden. Für ein Kind ist es auf jeden Fall 
ein Ich‐Stärkendes Erlebnis, wenn der eigene Entscheid gehört wird und es anschliessend in den behörd‐
lichen Prozess respektvoll einbezogen wird, dazu kann und muss die Schulsozialarbeit etwas beitragen. 
Unten fragt die Interviewerin die Jugendliche, ob die Platzierungsidee von der Schulsozialarbeiterin aus 
geäussert wurde: 

„Nein, das habe ich so gewollt und gesagt ihnen und habe gefragt ob ich Unterstützung und ob wir für 
eine Lösung schauen könnten, es kam von mir aus weil ich dies so nicht mehr aushalten konnte und so.“ 
(Interview 7) 

Zusammenfassend zeigt die Kategorie  Ich  ‐ Stärkung auf, dass die Kinder auf Bestärkung  in einem  re‐
spektvollen Gespräch stark ansprechen. Das im Gespräch erfahrene Zutrauen in ihre eigene Problemlö‐
sekompetenz entspricht dem Wirkfaktor der Ressourcenaktivierung nach Grawe (1994). Er bildet nicht 
nur die Grundlage für eine gute Beratungsbeziehung, sondern hilft dem Kind sich aus der Opferrolle ein 
Stück weit  zu  lösen und  seinen Handlungsspielraum wahrzunehmen, auch wenn er gering erscheinen 
mag. Es gibt dem Kind Rückhalt, wenn sich sein Bedürfnis gehört zu werden in der Beratung verwirklicht. 
Darauf aufbauend versucht es seine Autonomie auszubauen. In dieser Kategorie fiel schon während der 
Interviews auf, dass sich die Kinder oft erstaunlich genau an bestimmte Aussagen der Schulsozialarbei‐
tenden erinnerten und sogar anfügten, dass sie sich anschliessend besser gefühlt hatten. Die positiven 
Effekte, die als Folge der Bestärkung auftraten, können ganz unterschiedliche Formen annehmen,  sie 
gehen  von  Abgrenzungen  gegenüber  Fremdbestimmtheit,  zu  weniger  Gefühlskontrolliertheit,  bis  zu 
einer ganz neuen Experimentierlust und Lebensfreude (Interview 7) oder münden in zwei Fällen in einer 
selbstgewählten Platzierung (Interview 7 und 4).  

10.3.5 Nicht unterstützend 

Da in meiner Stichprobe ein starker Bias positiver Einstellung gegenüber der Schulsozialarbeit zu vermu‐
ten ist (vgl. Kap. 9.3.1), sind die Aussagen der Kategorie nicht unterstützend besonders wertvoll. Sie zei‐
gen Grenzen von schulsozialarbeiterischer Beratung auf und weisen auf methodische oder strukturelle 
Mängel  ‐ und auf die spezifischen Schwierigkeiten schulsozialarbeiterischer Beratung  in Gefährdungssi‐
tuationen hin. Die insgesamt 41 Quotes wurden zu 12 Codes zusammengefasst, so dass auch diese Kate‐
gorie aussagekräftig erscheint.  

Kategorie  Codegruppe  Code (mit Anzahl Quotes) 

Nicht unterstützend  Gefühl der Überforderung  Kulturell nicht möglich (3) 
Tipps unrealistisch (8) 
Überfordert, emotional belastend (8) 

  Mangelnde Motivation  Mangelnde Motivation (8) 

  Nutzen hielt nicht an  Nutzen hielt nicht an (5) 

  Verschlimmerung  der  Situ‐
ation 

Verschlimmert (4) 

Tabelle 14. Kategorie Nicht unterstützend 

Mehrheitlich äussern die Kinder ein Gefühl der Überforderung auf die Frage, warum sie ein Beratungs‐
element als nicht unterstützend erlebt hätten. Die Tipps oder die Vorgehensweise der Schulsozialarbeit 
erschienen nicht hilfreich, sei es aus kulturellen Gründen oder weil sie in ihrer Lebenswelt unrealistisch 
erschienen. Das  lässt vermuten, dass die Schulsozialarbeit manchmal zu grosse Anforderungen an den 



Master in Sozialer Arbeit: Bern / Luzern / St. Gallen / Zürich ‐ Simone Gaberell 

76 

Autonomiegewinn stellte oder sich zu wenig  in die  individuelle Lebenssituation hinein denken konnte. 
Dazu zwei Beispiele eines tamilischen und eines kosovarischen Mädchens: 

„Ja zum Beispiel mich meinen Eltern widersetzen, weil  ich weiss, dass  ich das zuhause nicht darf, und 
wenn ich es machen würde, dann würde es Ärger geben, und dann habe ich gesagt, das mache ich lie‐
ber nicht (lacht).“ (Interview 9) 

„Also es kommt ein wenig von der Religion – her, von der Kultur, vom Land und so. Und wie Albaner 
sind, ein Gespräch NÜTZT NICHTS, das kann ich jetzt einfach sagen. Wenn sie mit jemandem sind, wo 
zum Beispiel, Schulsozialarbeit  ist oder so, wenn es um das geht sagen sie NEIN,  ICH HABE SIE NICHT 
GESCHLAGEN, ‐ ehm, ich habe immer =ihr alles erlaubt und sie tun wirklich so, als wären da „huere di 
Beschte“, spielen „huere“ (unverständlich) so, das kann ich Ihnen jetzt wirklich sagen, also glaubt nicht 
dran= daran, alle Albaner sind so.“ (Interview 4) 

Anscheinend wurden die meisten dieser Empfindungen der Schulsozialarbeit nicht zurück gemeldet. Will 
Schulsozialarbeit  ihre  Praxis  verbessern, muss  sie  die  vorgeschlagenen Verhaltensmodifikationen  und 
ihre Vorgehensweisen ständig gemeinsam mit dem Kind reflektieren.  

Code‐Gruppe mangelnde Motivation 
Eine weitere Perspektive auf nicht unterstützend erlebte Beratung betraf die mangelnde Motivation der 
Kinder, bestimmte Verhaltensweisen überhaupt verändern zu wollen. Der Gewinn, der aus dem bisheri‐
gen Zustand gezogen wurde, überwog anscheinend ihre Motivation sich für eine hypothetische Verbes‐
serung anzustrengen. Einige Aussagen deuten daraufhin, dass die Kinder zu vermehrter Selbstkontrolle 
angeregt wurden. Hier stellt sich die methodische Frage, ob Schulsozialarbeit sich dazu einspannen lässt, 
Disziplinanforderungen der Schule  in der Beratung an die Kinder weiter zu geben. Oftmals handelte es 
sich bei den Beispielen um Kontrollaufgaben, die durch die Eltern wahrgenommen werden sollten. Dazu 
das Beispiel unten, wo der Schulsozialarbeiter einen Jugendlichen dazu anregen wollte, seinen Medien‐
konsum einzuschränken, damit der Junge die Hausaufgaben in Ruhe erledigen konnte.  

„Ja wenn er mir gesagt hat,  ich solle zuhause alles abstellen und Aufgaben machen. Das  interessierte 
mich nicht, dann fange ich gar nicht damit an.“ (Interview 11) 

Code‐Gruppe Nutzen hielt nicht an  
Dass der Nutzen eines Beratungsaspekts nicht anhielt, weist auf die beschränkte Reichweite der Bera‐
tung hin. Die Probleme des Kindes bestanden weiter, was die Grenze der schulsozialarbeiterischen  In‐
tervention aufzeigt. Eine bestimmte Handlung als Folge der Beratung wurde vom Kind zwar erfolgreich 
umgesetzt,  konnte  aber die  systembedingte Problematik nicht beeinflussen.  So  erzählte  ein Kind mit 
einer alleinerziehenden, alkoholanhängigen Mutter und gewalttätigem Bruder, dass es sich auf Anraten 
der Schulsozialarbeit hin damit ablenkte, eine  Freundin  zu besuchen und gemeinsam Spass  zu haben 
und dass es  ihm dabei gut ging. Die Rückkehr nach Hause machte die erlebte Entlastung  jedoch gleich 
wieder zunichte. Auf die Frage, ob der Tipp der Schulsozialarbeit ihr geholfen habe, meint sie:  

„Aber auf eine Art dann auch nicht, wenn es geheissen hat, jetzt gehen wir beide zusammen heim, wir 
müssen mal heim und so, und dann ist mir gerade wieder wie – die Laune runter gefallen, das war ge‐
rade nicht mehr schön, es hat wirklich nicht mehr gefallen und so.“ (Interview 7) 

Vernachlässigung oder physische Gewalt daheim führt besonders bei Jungen oft zu aggressiven Verhal‐
ten gegenüber den Mitschülern (Moggi, 2005, S. 98). Hier scheint der Einfluss schulsozialarbeiterischer 
Beratung gering, auch wenn  in der Praxis viele der angewiesenen Beratungen solche Kinder betreffen 
(Jud, 2012, S. 31). Solange der auslösende Kontext innerhalb der Familie unbearbeitet bleibt, scheint das 
Verhalten der Kinder systemadäquat. Der Junge wurde mehrmals gemeinsam mit Kollegen zur Schulso‐
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zialarbeiterin geschickt, weil er seine Kollegen in den Pausen physisch angegriffen hatte. Er erlebte diese 
Gruppengespräche positiv, meinte jedoch selbstkritisch, dass ihm die Tipps nicht viel geholfen hätten.  

 „Also einmal – al =oder ein wenig öfter mal habe ich probiert aus dem Weg zu gehen, hat nicht funkti‐
oniert. Ich habe einfach zurück – geschlagen oder frech getan.“ (Interview 2). 

Code‐Gruppe Verschlimmerung der Situation 
In einem  Interview wird eindrücklich geschildert, wie heikel es  ist, wenn schulsozialarbeiterische Bera‐
tung Gefährdungssituationen selber bearbeiten will und das Kind zugleich nicht zu schützen vermag. Das 
vom  Schulsozialarbeiter  initiierte  Elterngespräch  wollte  die  unerträgliche  Familiensituation  mitsamt 
häuslicher Gewalt, physischer und psychischer Misshandlung verändern. Zugleich aber fehlte dem Schul‐
sozialarbeiter nebst der Legitimation durch eine Behörde auch die Legitimation der  Jugendlichen, das 
Thema physische Gewalt überhaupt anzusprechen. Das Gespräch scheiterte auf eine laut dem Mädchen 
kulturell typische Weise und verschlimmerte die Situation des Mädchens drastisch. In den Folgegesprä‐
chen sah sich die Jugendliche gezwungen, den Schulsozialarbeiter anzulügen und erlebte dies zusätzlich 
als bedrückend.  

„Ja. Ich musste Lügen aufbauen und sagen, als wäre alles besser geworden. – (seufzt). Haben wir eben 
ein Gespräch gehabt wieder, und nachher habe ich gesagt, ja es ist alles besser geworden und so.“ (In‐
terview 4) 

Neben den oben vorgestellten Codes wurden vereinzelt  folgende Gründe genannt, warum Beratungs‐
elemente als nicht unterstützend erlebt wurden: 

‐ Bei massiver physischer Gewalt war die Schulsozialarbeit die falsche Stelle (1) 
‐ Das Kind empfand sich selber als genug „aktiv“ um seine Probleme anzugehen (1) 
‐ Das Kind getraute sich nicht zur Schulsozialarbeit zu gehen/anzurufen (1) 
‐ Die Beratung stigmatisierte das Kind vor den MitschülerInnen (2) 

 
„Sie haben mir gesagt, ja wenn du zu dieser – Schulpsy – chiaterin gehst, dann bist du eine dumme Per‐
son, dort gehen nur dummer Leute hin und so.“ (Interview 7)  

Der Faktor der Stigmatisierung  taucht nur zweimal auf. Das weist vermutlich wieder auf den Bias der 
positiven Einstellung gegenüber der Schulsozialarbeit hin. Erfahrungsgemäss kann das „sich Hilfe holen“ 
besonders für sozial schlecht integrierte Kinder sehr schwierig sein. Gerade auch, wenn die Schulsozial‐
arbeit an der Schule nicht von einem guten Ruf profitiert (Baier & Heeg, 2011, S. 110ff). Es gehört zur 
Lebensphase  Jugend,  zunehmend  autonomer  zu  handeln  und  seine  Schwierigkeiten  selber  oder mit 
Gleichaltrigen lösen zu wollen (Hurrelmann, 2004, 26‐36). Bei Erwachsenen, zum Beispiel bei der Schul‐
sozialarbeit  Hilfe  zu  holen,  widerspricht  diesem  Autonomiekonzept  und  kann  von  Gleichaltrigen  als 
Schwäche ausgelegt werden, was eine weitere Abwertung zur Folge haben kann.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass Schulsozialarbeit die Grenzen  ihrer Beratungsmöglichkeiten kennen 
muss. Diese zeigen sich bei Gefährdungssituationen ganz unterschiedlich: Kinder können Aufgaben auf‐
gebürdet erhalten, die Kontrollaufgaben der vernachlässigenden Erziehenden wären, es wird zu gewalt‐
freier  Konfliktlösung  angeregt,  ohne  das  Gewalt  fördernde  Umfeld  einzubeziehen,  es  wird  bei  den 
Schwächsten in einem kontrollierenden Familiensystem zu emanzipatorischem Verhalten angeregt, was 
für die Kinder belastende Auswirkungen haben kann. Besonders schlimm sind die Auswirkungen gutge‐
meinter Beratung bei Familien mit massiver Gewaltthematik. Hier zeigt ein Fall, dass die Schulsozialar‐
beit fähig sein muss, die einmal erkannte Gefährdung richtig einzuschätzen. Da stellt sich die Frage, in‐
wieweit  Schulsozialarbeitende über  empirisch  gesichertes Wissen  zu Ausmass und  Formen möglicher 
familiärer Gewalt verfügen. 
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„Und er hat mich geschlagen, und er hat mich wieder beleidigt wie immer, wenn ich geweint habe, hat 
er weiter gemacht, und wenn ich aufgehört habe hat er – ist er rausgegangen und nachdem ist er wie‐
der gekommen und hat mich wieder geschlagen. ‐ ‐ Und nachher musste  ich so tun, als wäre wirklich 
nichts, oder beim Herr S.“ (Interview 4) 

 

10.4 Induktiv entstandene Kategorien 

Es  zeigte  sich, dass der  in den  Interviews erfragte Unterstützungsgehalt der  schulsozialarbeiterischen 
Beratung das Erleben der SchülerInnen nicht hinreichend abdeckte. Den SchülerInnen waren auch struk‐
turelle Faktoren, wie beispielsweise die Erreichbarkeit der Schulsozialarbeit  (Niederschwelligkeit, Bera‐
tungszeitpunkt) wichtig.  Ebenfalls  erzählten  fast  alle  Interviewten  Teile  aus  ihrer  Familiengeschichte 
(Selbstwahrnehmung bezüglich Familiensituation und eigener Entscheid) oder beschrieben die Klassensi‐
tuation (Selbstreflektion Klasse). Interessant ist die Kategorie Veränderungen, die sich aus der Likertskala 
ergab. Da verglichen die SchülerInnen  ihre Befindlichkeit vor der Beratungsperiode mit der momenta‐
nen Befindlichkeit zum Zeitpunkt der Befragung, etwa ein Jahr später. Sie reflektierten darüber,  inwie‐
weit sich  ihre Befindlichkeit aufgrund der Beratung bei der SSA verändert hatte. Zudem wurde  in den 
Interviews  erwähnt, mit wem  die  Schulsozialarbeit  sich  bezüglich  der  Gefährdungssituation  vernetzt 
hatte  (Vernetzung) und die SchülerInnen schätzen die Nützlichkeit der Beratung  (Empfehlung SSA und 
unspezifischer Nutzen) in einem ähnlichen Fall ein.  

Es ergaben sich zehn neue Kategorien (vgl. Anhang 7) mit unterschiedlicher Relevanz für die Forschungs‐
frage. Fünf Kategorien werden ausführlicher vorgestellt, da sie das Erleben der SchülerInnen im Zusam‐
menhang mit der Schulsozialarbeit näher beschreiben:  

‐ Niederschwelligkeit 
‐ Erstkontakt 
‐ Vernetzung 
‐ Veränderung 
‐ Weiterempfehlung der SSA 

Die  beiden  Kategorien  Selbstreflektion  in  der  Klasse,  Selbstwahrnehmung  bezüglich  Familiensituation 
sind zwar informativ und umfangreich, tragen aber nicht zum Erkenntnisgewinn bei und werden deshalb 
ausgeklammert. Die  drei  Kategorien  Beratungszeitpunkt,  unspezifischer Nutzen  der  SSA,  eigener  Ent‐
scheid sind wenig umfangreich (wenig Codes / Quotes). Sie wurden wie unten gezeigt in grössere Kate‐
gorien integriert und dort als spezifischer Aspekt besprochen.  
 
Unspezifischer Nutzen der SSA   Kategorie Weiterempfehlung SSA  
 
Beratungszeitpunkt  Kategorie Erstkontakt 
 
Eigener Entscheid   Kategorie Ich‐Stärkung 
 
Die Darstellung der Ergebnisse folgt, wo sinnvoll, dem System des vorangegangenen Kapitels (10.3) und 
stellt  zur Veranschaulichung  jeweils eine kleine Tabelle an den Anfang. Da die  induktiv entstandenen 
Kategorien weniger umfangreich sind, wurde zeitweise auf die Bildung von Code‐Gruppen verzichtet. 
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10.4.1 Niederschwelligkeit  

Auch wenn es banal klingt, Schulsozialarbeit wird dort von den Kindern beigezogen, wo sie bekannt und 
erreichbar ist (Hochschule für Soziale Arbeit Bern, 2008, S. 75). Das ist nicht an allen Schulen, die Schul‐
sozialarbeit anbieten, der Fall. Bekanntheit setzt eine angemessene Präsenz in der Schule voraus (Baier 
& Heeg, 2011, S. 94; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2008, S. 16). In dem Sinn ist es nicht erstaun‐
lich, dass sich induktiv eine Kategorie zu Niederschwelligkeit gebildet hat.  

Kategorie  Codes  Quotes 

Niederschwelligkeit  Anrufen im Notfall möglich  1 

  Anrufen möglich  4 

  Einzige bekannte Anlaufstelle  1 

  vorbeigehen, wann ich wollte  2 

  Immer erreichbar  2 

  Wollte mehr Termine  1 

  Viele Gespräche  1 
Tabelle 15. Kategorie Niederschwelligkeit 

Ist Schulsozialarbeit bekannt, kann sie als Anlaufstelle bei Kindeswohlgefährdungen genutzt werden. 

„Also ich ging zu Herrn S. weil – ich wusste nicht zu wem sonst (leise) …“ (Interview 4) 

Erreichbarkeit bedeutet weiter, dass Schulsozialarbeit auch ausserhalb der deklarierten Bürozeit telefo‐
nisch für die Kinder ansprechbar ist, ganz besonders in Gefährdungssituationen. Das ist ein Modell, das 
nur wenig Schulsozialarbeitende praktizieren.  

„Doch, sie hat immer gesagt, wenn irgendetwas sei, könne ich ihr oder wir sie ANRUFEN.“ (Interview 8) 

Weiter wirkt sich die Niederschwelligkeit auf die Interaktion zwischen Schulsozialarbeit und Kind aus, ein 
Junge beschreibt dies so:  

„Aber Herr K. sieht man jeden Tag, er ist eben hier und man sieht ihn im Gang und da fragt er auch mal 
so.“ (Interview 11) 

Der  Junge beschreibt dieses Nachfragen  sehr positiv, er erlebte es  als  Interessensbekundung.  Er  ver‐
gleicht die Schulsozialarbeit mit seiner Erfahrung auf einer Erziehungsberatung und meint, dort sei man 
einfach ein Dossier mehr, es interessiere sich niemand wirklich für einen. Ein anderer positiv erwähnter 
Faktor betrifft die Anzahl der Gespräche. Eine Schülerin erwähnte positiv, dass sie sehr viele Gesprächs‐
termine wahrnehmen konnte und eine zweite sagte, sie hätte gerne mehr Termine gehabt. Über zu viele 
Termine beklagte sich kein Kind.  

Zusammenfassend zeigt es sich, dass Organisation und Struktur der Stelle die Nutzung der Beratung und 
auch deren Bewertung mitbestimmen. SchülerInnen erwähnten die Möglichkeit,  sich  in Krisen  telefo‐
nisch an die Schulsozialarbeit wenden zu dürfen, als besonders hilfreich. Dieses Angebot besteht jedoch 
selten. Die Kinder schätzen es, wenn die Beratung mehrere Gespräche umfasste und für die Beziehungs‐
gestaltung Raum  liess. Wartelisten bei den Terminen, kurze Präsenzzeit an den Schulen, sowie die Be‐
schränkung  der  Schulsozialarbeit  auf wenige  und  kurze  Interventionen  sollten  aus  SchülerInnensicht 
möglichst vermieden werden (vgl. Baier & Heeg, 2011, S. 134). 
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10.4.2 Erstkontakt und Beratungszeitpunkt Krise 

Für die Schulsozialarbeit  ist es wichtig zu erfahren, auf welche Weise sie mit Kindern  in Gefährdungssi‐
tuationen in Kontakt kommt. Denn eine Begegnung im Gang der Schule reicht nicht dafür aus, die Situa‐
tion eines Kindes richtig einzuschätzen. Längst nicht alle Kinder, die tatsächlich in Not sind, wenden sich 
selbständig an die Schulsozialarbeit. Nebst personalen Faktoren wie der Persönlichkeit und dem Ruf der 
Schulsozialarbeit,  spielen  auch  geschlechtsspezifische,  strukturelle  und  institutionelle  Faktoren  eine 
Rolle dabei, ob gefährdete Kinder überhaupt gehört und erfasst werden. 
 

Kategorie  Codes  Quotes 

Erstkontakt  Erstkontakt durch Lehrperson  6 

  Erstkontakt durch Mutter  1 

  Erstkontakt mit Begleitung   4 

  Erstkontakt Selbstmeldung  3 

  Zweitkontakt Selbstmeldung  2 

  Noch schön  3 

  Angst vor Stigmatisierung  3 

  Schwer, Vertrauen fehlte noch  8 

Beratungszeitpunkt  Krise, richtiger Moment  3 
Tabelle 16. Erstkontakt und Beratungszeitpunkt 

 
Ist die  Zusammenarbeit  bei der  Einschätzung  einer Gefährdung  innerhalb  der  Schule  geklärt und die 
Schulsozialarbeit als Fachperson von den Lehrpersonen akzeptiert, dann kommt den Lehrpersonen bei 
der Kontaktvermittlung eine herausragende Rolle zu. Lehrpersonen vermittelten Schüler zum Teil spon‐
tan aus dem Unterricht heraus an die Schulsozialarbeit, wie das Beispiel unten demonstriert: 
 

„Und dann habe ich eh – in der Schule wieder eh – begonnen zu weinen, als ich meine Kollegen gesehen 
habe, weil es mir eh, weil  ich eigentlich auch enttäuscht war, und dann konnte  ich zu Herrn M. und 
dann konnte ich mit ihm reden. Und das ist – dann (stockend) – gut gewesen.“ (Interview 10) 

 
Welch zentrale Rolle den Lehrpersonen bei der Vermittlung von Kindern  in Krisen an die Schulsozialar‐
beit  zukommt wurde auch  im aktuellen Forschungsprojekt von  Jud & Gartenhauser  (Jud, 2012, S. 31) 
aufgezeigt. Auf dieser Funktion bauen auch die meisten Früherkennungskonzepte auf (Minder, 2011, S. 
11; BAG 2010, S. 6).  
 
Die Erstkontakte zur Schulsozialarbeit kamen weiter wie folgt zustande: Einmal wurde die Schulsozialar‐
beit den Eltern vorgängig an einem Elterngespräch empfohlen und der Kontakt zum Kind erst mit dem 
Einverständnis der Eltern hergestellt. Für ein Mädchen war es hilfreich,  sich an das Erstgespräch von 
einer Kollegin begleiten zu lassen. Die Befindlichkeit vor der Wahrnehmung des Erstkontakts widerspie‐
gelt eine typische Schwellenangst davor, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Einige der Kinder erzählen, 
dass sie vor dem ersten Termin ein ungutes Gefühl hatten. Mit acht Quotes ist dies die häufigste Aussa‐
ge zum Ersttermin.  

„Ja, weil man kennt  ja diesen Menschen nicht.. und dann soll man Probleme und andere Sachen mit 
dem bereden, es hat schon Überwindung gekostet. Sich – ja – von diesen Ängsten und so, zu überwin‐
den, dass man das auch wirklich erzählt und so.“ (Interview 7) 
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Dreimal wurde erwähnt, dass es stigmatisieren wirken könnte, einen Termin bei der Schulsozialarbeit zu 
vereinbaren.  
 

„Ich habe einfach immer so gesagt gehabt, also – ich sage zu – so Psychologen sage ich immer Psychos, 
eigentlich (beide lachen), ich so, ich will nicht zu einem PSYCHO gehen und so.“ (Interview 10) 

Ein weiterer Aspekt, der  sich bei Beratungen  in Gefährdungssituationen zeigt,  soll an dieser Stelle er‐
wähnt werden. Die hier  eingefügte Kategorie Beratungszeitpunkt  (3)  verweist darauf, dass der Druck 
einer akuten Krise es bestimmten Kindern ermöglicht, bisher Verschwiegenes zu erzählen. Zwei der drei 
Kinder, die die Krise zu einem „Outcoming“ nutzen, waren bereits vorher bei der Schulsozialarbeit in der 
Beratung, jedoch ohne von ihrer Not zu erzählen. Die akute Krise half anscheinend, die bisherige Barrie‐
re zu durchbrechen.  

„Ich habe gedacht – also als  ich es mitsehen haben musste, wie meine Mutter  von  ihm geschlagen 
wurde, und gr – gerade gleichzeitig ich auch noch, einfach ALLES wurde mir nachher einfach zu viel ge‐
worden oder, ich habe einfach – ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten habe gedacht, ja jetzt ist 
aber fertig!“ (Interview 4) 

Zusammenfassend erwiesen sich für das Zustandekommen der Beratungssettigs institutionelle Faktoren 
wie genügend Präsenz und gute Kooperation mit den Lehrpersonen als wichtig. Die Mehrheit der Kon‐
takte kam durch die Vermittlung von Lehrpersonen zustande. Daneben waren beim Ersttermin methodi‐
sche Fähigkeiten und Einfühlsamkeit der Professionellen in einem hohen Mass gefordert, da es auch für 
Kinder Mut braucht Fremden Probleme anzuvertrauen. Eine erste positive Beratungserfahrung kann es 
einem Kind ermöglichen, seine belastende Situation zu einem späteren Zeitpunkt zu erzählen.  

10.4.3 Vernetzung  

Die Einschätzung der Schulsozialarbeit, dass das Kindeswohl gefährdet  ist, fordert die Schulsozialarbeit 
zur Vernetzung mit weiteren Stellen auf. Folgende Kontaktaufnahmen wurden den Kindern offengelegt:  

Kategorie  Codes  Quotes 

Vernetzung  Arzt  1 

  Behörde  4 

  Lehrperson  6 

  allgemein Platzierung  9 

  Organisation eines Elterngesprächs  4 
Tabelle 17. Vernetzung 

Die drei Kinder, die  im Beratungszeitraum platziert wurden, konnten recht genau angeben, auf welche 
Art die Platzierung zustande kam. In einem Fall war die Schulsozialarbeit darum bemüht, dass der Plat‐
zierungswunsch des Kindes zu Verwandten berücksichtigt wurde. In einem anderen Fall kontaktierte die 
Schulsozialarbeit auf Wunsch eines Elternteils einen Arzt, der die oMeldung an die Vormundschaftsbe‐
hörde übernahm. In einem Notfall begleitete die Schulsozialarbeit das Kind auf den Sozialdienst, wo eine 
Notunterbringung organisiert wurde. 

„Nachher sind wir dort gegangen, und  ich musste nochmals erzählen, und nachher sagte er, willst du 
überhaupt noch nach Hause gehen?  Ich sagte nein,  ich will nicht mehr nach Hause gehen. Und dann 
sagte er, okay oder, und dann hat er, hat er mich für Dienstag (zögernd) oder Mittwoch gelassen und 
gesagt, dann gehen wir –  so  in eine – Notaufnahmegruppe  in X, nachher habe  ich gesagt okay, bin 
nach Hause gegangen, es war Donnerstag.“ (Interview 4) 
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Die Rolle der Schulsozialarbeit bei der Meldung einer Kindeswohlgefährdung war sehr unterschiedlich. 
Die Schulsozialarbeit trat mit Lehrpersonen, anderen SchülerInnen, Behörden, Ärzten und vor allem mit 
den  Eltern  in  Kontakt  um  eine  Verbesserung  der  Situation  zu  bewirken.  Ein  Schüler  erzählt, wie  die 
Schulsozialarbeiterin mit der Klassenlehrperson zusammen ein Belohnungssystem erstellte, worauf sich 
seine Ordnung, sein Arbeits‐ und Sozialverhalten merklich verbessert hätten. Um Druck abzubauen durf‐
te er Strafaufgaben in der Schule erledigen und seine Eltern bekamen diese gar nicht mehr zu Gesicht.  

„Nachher war ich bei Frau A., nachher hat sie immer so „chli gsorgt“, dass ich die Strafen in der Schule 
machen kann, dann war ich auch ein wenig beruhigter.“ (Interview 6) 

In einem anderen Fall ermöglichte die Schulsozialarbeit dem Jungen seine Aufgaben nach der Schule im 
Schulhaus zu erledigen, da er zu Hause keine Lernumgebung hatte. Manchmal kam die Schulsozialarbeit 
mit den Eltern erst über ein offizielles Elterngespräch gemeinsam mit der  Lehrperson  in Kontakt und 
konnte auf diese Weise die soziale Situation des Kindes thematisieren. Dieser Weg scheint bevorzugt bei 
Eltern mit Migrationshintergrund gewählt worden zu sein.  

„Meine Eltern haben eben schauen wollen wie meine Noten sich so verändert haben, und dann hat die 
Lehrerin eben gefragt gehabt ob es okay wäre, wenn wir ihr – ihnen auch meine Situation erklären tun, 
damit es sich daheim irgendwie auch verbessern tut.“ (Interview 9) 

In einem anderen Fall engagierte sich die Schulsozialarbeit dafür, dass der betreffende Junge trotz Plat‐
zierung in eine andere Gemeinde weiter in seine angestammte Klasse gehen konnte und so einen Wech‐
sel weniger zu verkraften hatte. Dieses anwaltschaftliche Handeln gegenüber der Behörde erinnert an 
die Wahrnehmung einer Kindesvertretungsaufgabe.  In drei Fällen erzählen die Kinder von Gruppenge‐
sprächen mit Klassenkameraden, wo die Schulsozialarbeit ein Konfliktlösungsgespräch leitete. Hier ging 
es zweimal darum, die Integration der Jugendlichen in ihre Gruppe verbessern zu helfen.  

Zusammenfassend fällt die Vielfalt der Vernetzungsarbeit in der Schulsozialarbeit auf. Nebst den alltägli‐
chen Kooperationspartnern wie Lehrpersonen, Klassenkameraden und Eltern kommen bei Gefährdungs‐
situationen  die  Behördenkontakte  hinzu.  Auch  hier  sind  die  Zielsetzungen  der  Zusammenarbeit  sehr 
unterschiedlich. Schulsozialarbeit kann sich auf Begleitung des Kindes beim Behördengang beschränken 
oder aktiv bei der Platzierung das Kindesinteresse vertreten. Als besonders erfolgreich hoben die Kinder 
die Vernetzung  innerhalb des Schulsystems hervor, die  ihnen  in bestimmten Bereichen eine Sonderbe‐
handlung  ermöglichte.  Von  widersprüchlichen  Emotionen  geprägt  war  hingegen  die  Begegnung  der 
Schulsozialarbeitenden mit den Eltern, wie bereits in Kapitel 10.3.1 gezeigt. Dies hat damit zu tun, dass 
bis zu diesem ersten Elterngespräch der Problemdruck der Kinder vor den Eltern geheim gehalten wur‐
de, oftmals auch, weil es um Fehlverhalten der Eltern, wie eine physische Misshandlung, ging.  In die 
Gestaltung der Elterngespräche und Vereinbarungen mit den Lehrpersonen wurden die Kinder transpa‐
rent mit einbezogen. Überblickt man die Vielzahl der von den Kindern genannten Kooperationspartner, 
kann man oft von einer eigentlichen Fallführung durch die Schulsozialarbeit sprechen. Sie scheint eine 
Scharnierfunktion zwischen System und Individuum zu übernehmen (vgl. Minder, 2011). Als problema‐
tisch erscheint, dass die Verantwortung  für oder gegen eine Meldung der Kindeswohlgefährdung oft‐
mals allein von der Einschätzung der Schulsozialarbeit abzuhängen schien.  

10.4.4 Veränderung 

Die Kategorie Veränderung ist das Resultat der im Interview verwendeten Beschreibung der Befindlich‐
keit mittels einer Likertskala. Die Kinder verglichen dort ihre Befindlichkeit vor und nach der Beratungs‐
periode, was einem Zeitraum von 1 bis 1,5 Jahren entspricht. Danach wurden sie gefragt, ob die gezeigte 
Veränderung etwas mit der Beratung durch die Schulsozialarbeit zu tun habe oder eher nicht. In meiner 
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Stichprobe wurde dies  in allen Fällen klar bejaht. Nun  interessierte, welche Veränderungen die Kinder 
auf die Beratung bei der Schulsozialarbeit zurückführten. Folgende Bereiche wurden genannt:  

Kategorie  Codegruppe  Code (mit Anzahl Quotes) 

Veränderung  Sozialverhalten mit Peers   Bessere Integration in Klasse (3)  
Mehr Freiraum (3) 
Weniger das Opfer (1)  
Weniger Gewalt (7) 

  Schulische Leistung  Besser in der Schule (4)  
Hausaufgaben besser erledigen (1) 

  Schuldgefühle  schlechtere Befindlichkeit (2) 
Schuldgefühle (2) 

  Elternbeziehung  Eltern‐Kindbeziehung besser (2) 

Tabelle 18. Kategorie Veränderung 

Code‐Gruppe Sozialverhalten mit Peers 
Die grösste Themengruppe betraf die Integration in die Klasse und das Verhalten in der Peergruppe auf 
dem Schulgelände. Zwei Jungen, die ständig  in Prügeleien verwickelt waren gaben an, sich besser kon‐
trollieren zu können, seit sie bei der Schulsozialarbeit in der Beratung gewesen seien.  

„Aber  früher habe  ich noch ein wenig mit den anderen  immer viel geprügelt, gell, und nicht  so  zum 
Spass, aber jetzt habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr geprügelt.“ (Interview 6) 

Daneben erwähnten einige Kinder, dass sie sich besser mit den Klassenkameraden verstehen würden. 
Ein Junge sagte, er sei nun weniger „das Opfer“ als vorher, er habe gelernt wegzuhören und nicht alles 
ernst zu nehmen. Einem Kind bedeutete es sehr viel, dass es als Folge der Beratung neu über mehr Frei‐
raum verfügt. Vorher wurde von ihm erwartet, dass es seine Freizeit ebenfalls als Lernzeit verwendete. 
Die gewonnene Freizeit wurde  in die Pflege sozialer Kontakte  investiert und  führte  in diesem zu einer 
besseren Gruppenzugehörigkeit.  

„Und dann habe  ich auch  viel mehr  rausgehen  können, mehr mit Kolleginnen unternehmen und  so. 
Normalerweise hätte  ich  in dieser Zeit Tamilisch gelernt, für Prüfungen gelernt und alles zusammen.“ 
(Interview 9) 

Code‐Gruppe schulische Leistungen 
Erstaunlicherweise betrafen Veränderungen, die auf die Beratung zurück geführt wurden, auch die schu‐
lischen  Leistungen.  Vereinbarungen  der  Schulsozialarbeit mit  den  Lehrpersonen  und  entsprechende 
Elterngespräche nahmen Druck vom Kind und ermöglichten in einigen Fällen, dass die Kinder sich schu‐
lisch  steigerten. Die Hausaufgaben wurden  zuverlässiger  erledigt, was  zu  besseren Noten  führte.  Ein 
Jugendlicher erklärt seine verbesserten Noten im Französisch wie folgt: 
 

„Ja eben, ich muss es nicht viel anschauen und es ist schon VIEL besser (überraschter Tonfall). Ein wenig 
anschauen reicht bereits für eine genügende Note.“ (Interview 11) 

Code‐Gruppe Elternbeziehung 
Ein weiteres Kind gab an, seine Beziehung zu den Eltern habe sich seit den Gesprächen bei der Schulso‐
zialarbeit gebessert. Da dies die einzige solche Aussage  ist, muss gleichzeitig  festgestellt werden, dass 
die Bemühungen der  Schulsozialarbeit hinsichtlich  einer Verbesserung der  Eltern‐Kindbeziehung  eher 
nicht erfolgreich waren. Hier wäre interessant zu vergleichen, ob Beratungen, die nicht mit Kindeswohl‐
gefährdungen zu tun haben, positivere Auswirkungen auf die Eltern‐Kindbeziehung zeigen.  
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Code‐Gruppe Schuldgefühle 
In einem Fall gab ein kognitiv schwaches Mädchen anhand der Likertskala an, dass es ihm seit der Bera‐
tung  bei  der  Schulsozialarbeit  schlechter  gehe.  Auf  Nachfrage  der  Interviewerin  hin  erklärte  es,  die 
schlechtere Befindlichkeit habe mit Schuldgefühlen gegenüber seiner Mutter zu tun, was bei  ihm gros‐
sen Stress auslöse.  

„Mh weil  ich auch viel gestresst bin, und  ich habe auch  irgendwie das Gefühl  ich bin an allem schuld, 
ja..“ (Interview 3) 

Es gab weiter an, vor  lauter Gedanken wisse es selber gar nicht mehr, was  richtig und was  falsch sei. 
Trotzdem sagt das gleiche Kind, es würde wieder zur Schulsozialarbeit gehen und seine Probleme erzäh‐
len. Anscheinend wurde der Stress ein Stück weit durch die Hoffnung aufgewogen, die belastende Situa‐
tion verändern zu können.  

Zusammenfassend zeigt es sich, dass Schulsozialarbeit  im Bereich der Schule am meisten positive Ver‐
änderungen bewirken kann, vor allem  im sozialen Bereich mit Gleichaltrigen, aber auch bezüglich des 
Arbeitsverhaltens. Sehr kontrollierende Eltern können dazu bewegt werden ihren Töchtern66 mehr Frei‐
raum zu gewähren, was sich wiederum positiv auf die soziale Integration auswirkt. Die Veränderung der 
Eltern‐Kindbeziehung wird  in den Beratungen meist  explizit  angestrebt,  eine Verbesserung wurde  je‐
doch nur von einem Kind erwähnt, abgesehen von der Verringerung der physischen Gewalt in zwei Fäl‐
len. Die  Eltern‐Kindbeziehung  kann durch  schulsozialarbeiterische  Interventionen  sogar  angespannter 
werden. Darauf  ist  in Beratungen vermehrt zu achten. Bei stark belasteten Familien scheinen die me‐
thodischen Interventionen der Schulsozialarbeit den Problemlagen der Familien nicht immer gewachsen 
zu sein.  

10.4.5 Weiterempfehlung der Schulsozialarbeit 

Gegen Ende des  Interviews wurden die  SchülerInnen danach gefragt, ob  sie einem anderen Kind mit 
ähnlicher Problemlage die Beratung bei der SSA eher empfehlen / eher nicht empfehlen würden. Da die 
zustimmenden Antworten sehr unspezifisch ausfielen und auf einen allgemeinen Nutzen der Beratung 
verwiesen, integrierte ich die Kategorie unspezifischer Nutzen der SSA (7) in die Code‐Gruppe der positi‐
ven Empfehlung.  

Kategorie  Codegruppe  Code (mit Anzahl Quotes) 

Weiterempfehlung  der 
Schulsozialarbeit 

Positive Empfehlung  positive Empfehlung (1) 
unspezifischer Nutzen der Schulsozialarbeit (7) 
hilfreich (13) 
Spreadeffekt (1) 
Bei Problemen zu Hause (1) 

  Eher kritisch eingestellt  Zuerst sich selber helfen (2) 
Nicht alles erzählen (1) 
Fachstellen sind wichtiger (2) 

Tabelle 19. Kategorie Weiterempfehlung der Schulsozialarbeit 

 

 

66 Urwyler, Nett und Rondi (2011) stellen in ihrer aktuellen Studie zu Sozialisationsbedingungen Jugendlicher fest, dass 
Mädchen signifikant weniger Freiraum erhalten und deutlich mehr zu Hause bleiben müssen als Jungen; dabei würden 
„männliche Migranten (.) im Verhältnis zu weiblichen Migranten deutlich weniger häufig stark kontrolliert (43% vs. 
24%)“ (S. 46). 
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Code‐Gruppe positive Empfehlung 
Die Kinder begründeten Ihre Empfehlungen damit, dass die Schulsozialarbeit hilfreich sei oder dass man 
positiv über sie rede. Die Zustimmung zur schulsozialarbeiterischen Beratung überwog skeptischen Ein‐
schätzungen um mehr als das Vierfache. Dabei fiel auf, dass die Empfehlungen der Kinder wenig konkret 
waren, es wurde ganz allgemein angenommen, dass die Schulsozialarbeit helfen könne. Nur ein Junge 
präzisierte die Weiterempfehlung für die Problembearbeitung der Eltern‐Kindbeziehung.  

„Weil es mir etwas gebracht hat, kann es ihm auch etwas nützen. Ja Hilfe ist ja nicht etwas Schlechtes, 
ja Hilfe ist eigentlich immer gut, habe noch nie Hilfe gesehen, die nichts nützt, also die schlecht wäre…“ 
(Interview 11) 

Code‐Gruppe eher kritisch eingestellt 
Neben den überwiegenden Empfehlungen gab es Stimmen, die andere Formen von Unterstützung als 
wichtiger bewerteten: zwei Mädchen betonten, es sei wichtig zuerst zu versuchen, sich selber oder ein‐
ander  zu helfen. Dabei  betonte  die  Eine den Aspekt der  „Aktivität“, womit  offensichtlich Autonomie 
gemeint war. Sie unterschied aktive und passive Jugendliche und folgerte, die Aktiven hätten die Fähig‐
keit und den Mut, selbständig nach Lösungen zu suchen und benötigen die Schulsozialarbeit daher nicht. 

„Es kommt einfach ganz drauf an was für ein Mensch du bist, wenn du jetzt einfach ein Mensch bist der 
wo aktiv ist, wie ich jetzt momentan gerade bin, vielleicht denkst du – ja eher nicht,“ (Interview 8)  

Ein anderes Kind schränkte seine Empfehlung ebenfalls ein und meinte, man solle der Schulsozialarbeit 
vielleicht nicht  gerade  alles  erzählen. Die  Interviewte mit massiver Gewalterfahrung betonte, dass  in 
einem Fall mit physischer Gefährdung die Schulsozialarbeit nicht helfen könne, sondern die richtige Stel‐
le diejenige mit der Möglichkeit zur Platzierung sei. 

„Mhm. Also er ist eigentlich = Schulsozialarbeit ist nicht für solche Probleme da. Einfach so für ‐ sagen 
wir so Liebe, ehm eben Klasse, Mobbing. (…) aber ‐ wenn ich jetzt so so wie – jetzt wäre, dass ich alles 
gewusst hätte, dann würde ich jetzt zum Gemeinde gehen.“ (Interview 4) 

Zusammenfassend  haben  die  Interviewten  überwiegend  gute  Erfahrungen mit  der  Schulsozialarbeit 
gemacht und würden sie einem nächsten Kind weiterempfehlen. Die Lebenskrisen der Kinder mitsamt 
ihrer Emotionalität konnten das Erleben  in der Beratung nicht vollständig überschatten. Die  Interview‐
ten umschrieben den Nutzen der Beratung mehrheitlich mit unspezifischen Begriffen wie hilfreich, nütz‐
lich, wichtig, besser, gut. Ein Schüler erzählte, dass er die Schulsozialarbeit bereits seinem Kollegen wei‐
terempfohlen habe. Eher  skeptische Rückmeldungen betrafen konkrete  Interventionen; während eine 
Schülerin  die  Schulsozialarbeit  als  besonders  geeignet  für  die  Bearbeitung  familiärer  Probleme  ein‐
schätzt, hat ein anderes Kind deren Grenzen bei häuslicher Gewalt schmerzlich erfahren. Interessant ist 
der  Hinweis  zweier  Kinder,  dass  schulsozialarbeiterische  Beratung  bei  genügend  Eigenaktivität  nicht 
notwendig sei. Wie in Kapitel 10.3.4 die Kategorie Ich‐Stärkung zeigt, ist das gewachsene Selbstbewusst‐
sein ein erwünschter Effekt schulsozialarbeiterischer Beratung. Erfährt sich ein Kind neu als genügend 
stark seine Probleme selber zu meistern, war die Beratung bereits ziemlich erfolgreich.  
 

10.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Von den theoretisch hergeleiteten Kategorien ist Gefühle in der Beratung die Grösste. Die von den Kin‐
dern genannten Gefühle gruppieren sich um die zwei Pole Entlastung und Angst. Die Entlastung beinhal‐
tet  in erster Linie die Möglichkeit, überhaupt einen qualifizierten Ansprechpartner gefunden zu haben, 
der empathisch und vertrauenserweckend auf die Problembeschreibung eingeht. Dies reduziert laut den 
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Kindern  Stress und Druck und  verschafft  ihnen  ein Gefühl der  Entlastung. Auf der  anderen  Seite be‐
schreiben die Kinder die aus der Gefährdungslage entstehenden Gefühle von Trauer, Verwirrung und 
Angst. Diese werden nur teilweise durch die Beratung aufgefangen, da die Kinder befürchten, dass ein 
bevorstehender Elterneinbezug sie zusätzlich unter Druck setzen wird. Die Kategorie Tipps der Schulso‐
zialarbeit kreist um die Themen Umgang mit den Peers  in der Schule, Umgang mit den Eltern und Ver‐
antwortungsübernahme.  Besonders  erfolgreich  scheinen  alltagspraktische  Tipps  der  Schulsozialarbeit 
innerhalb der Schule im Bezug auf Integration und Gewaltreduktion zu wirken. Hier kann Schulsozialar‐
beit  in  Zusammenarbeit mit  den  Lehrpersonen  ihr  ganzes methodisches  Können  entfalten.  Erstaunli‐
cherweise werden  auch  die  Leistungen  der  SchülerInnen  positiv  beeinflusst.  Enge  Grenzen  sind  der 
Schulsozialarbeit dort gesetzt, wo das kulturelle Selbstverständnis oder die Erziehungsfähigkeit der El‐
tern keinen Raum für Verhaltensmodifikationen zulassen. Erklärungen der Schulsozialarbeit werden von 
den Kindern weniger gut erinnert, ausser  sie  fassen den Situationsbeschrieb des Kindes nochmals  zu‐
sammen oder betreffen die Beratungsbeziehung. Da wird es geschätzt, wenn die Schulsozialarbeit  ihr 
Angebot  vorstellt.  Ebenfalls  gut  erinnert  werden  Erklärungen  zu  bevorstehenden  Elterngesprächen. 
Transparenz über Ziel und Vorgehensweise geben den Kindern ein Gefühl von Kontrolle. Die Kategorie 
Ich‐Stärkung zeigt deutlich einen typischen Beratungseffekt. Das Erleben von Rückhalt, Ermutigung und 
Unterstützung führt zu mehr Selbstvertrauen und ermöglicht den Kindern sich in ihrer Lebenswelt freier 
und selbstbestimmter zu bewegen. Dazu gehört auch, dass sie am Entscheid zu einer Fremdplatzierung 
aktiv partizipieren können. Die setzt voraus, dass die Schulsozialarbeit mit den Behörden gut vernetzt 
und  in  den  Platzierungsprozess  einbezogen  ist. Nicht  unterstützend wurde  die  Beratung  dann  einge‐
schätzt, wenn sie den Kindern zusätzliche Belastungen aufbürdete. Diese konnten daraus bestehen, dass 
die  Kinder  fehlerhaftes  Erziehungsverhalten der  Eltern  kompensieren  sollten oder die Beratung  löste 
Stress aus, weil  sie  zu Verhalten anregte, das aus  Sicht der Kinder  zu einer Eskalation  führen würde. 
Ebenfalls nütze die Beratung dort wenig, wo  sie  sich darauf beschränkte, eine  kurzfristige Ablenkung 
oder Erholung von der Gefährdungslage zu ermöglichen. Unter den  induktiv entstandenen Kategorien 
verweist die Kategorie Niederschwelligkeit auf die institutionelle Einbettung der Schulsozialarbeit. Schul‐
sozialarbeit muss bekannt sein, Beratungstermine müssen  innerhalb nützlicher Frist unkompliziert ein‐
gerichtet werden können, wenn möglich auch spontan. Und, dies mag für die wenigsten Schulsozialar‐
beitsstellen zutreffen, Schulsozialarbeit soll aus Sicht der Kinder in einem Notfall ausserhalb der Arbeits‐
zeit telefonisch erreichbar sein. Die meisten Kinder schätzen regelmässige Beratungstermine über einen 
längeren  Zeitraum  zu  erhalten.  Gruppengespräche  wurden  ebenfalls  positiv  erwähnt.  Die  Kategorie 
Erstkontakt und Beratungszeitpunkt Krise wies erneut auf die Präsenz und die institutionelle Einbettung 
der Schulsozialarbeit an der Schule hin. Eine gute Vernetzung mit den Lehrpersonen verhilft vielen Kin‐
dern zu einem Erstkontakt, der je nach Kind und nach methodischer Fertigkeit der Schulsozialarbeit dazu 
genutzt wird, von der Gefährdungssituation zu erzählen. Einige Kinder nutzen den angewiesenen Erst‐
kontakt nur zur Begutachten der Schulsozialarbeit und kamen erst zu einem späteren Zeitpunkt freiwillig 
in die Beratung. Die Kategorie Vernetzung  zeigt eindrücklich die Vielfalt der Kooperationspartner von 
Schulsozialarbeit und macht ihre Funktion als Fallführende augenfällig. Fruchtbar erlebten die Kinder die 
gute Vernetzung der Schulsozialarbeit  innerhalb des Schulsystems. Sie ermöglichte problemgerechtere 
Reaktion der Lehrpersonen auf die Belastungen des Kindes. Die Interessensvertretung der Schulsozialar‐
beit bei den Behörden wurde als Erleichterung wahrgenommen und scheint somit eine wichtige Aufgabe 
bei Gefährdungsmeldungen und Platzierungen zu sein, auch wenn den Kindern die Rolle die Schulsozial‐
arbeit wenig klar ist. Sobald es um eine Vernetzung mit den Eltern geht, wird die Auswirkung der Schul‐
sozialarbeit von den Kindern als unberechenbar beschrieben, sie kann ebenso nützen wie schaden. El‐
terngespräche lösen meist Gefühle von Angst und Stress aus, je gewalttätiger die Eltern‐Kindbeziehung, 
desto weniger  schien die  Schulsozialarbeit  zu  erreichen. Die Kategorie Veränderungen beschreibt die 
Möglichkeiten der Schulsozialarbeit positive Veränderungen anzustossen. Erneut beziehen diese sich am 
häufigsten auf den Umgang mit den Peers und auf Selbstverantwortung bezüglich des Arbeitsverhaltens. 
In  der  Eltern‐Kind‐Beziehung  Veränderungen  zu  bewirken  scheint  in  einem weit  geringeren  Umfang 
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möglich,  als  Schulsozialarbeitende  sich  erhoffen. Rückblickend bewerten die  Kinder  die Beratung der 
Schulsozialarbeit überwiegend als hilfreich, nützlich und entlastend,  so die Kategorie Empfehlung der 
Schulsozialarbeit. Die meisten Kinder erlebten die Schulsozialarbeit  im Bezug auf  ihre eigene Situation 
als unterstützend und würden sie deshalb weiterempfehlen. Besonders effektiv scheinen dabei die emo‐
tionale Entlastung und die Ich‐Stärkung zu wirken.  
 

10.6 Beantwortung der empirischen Fragestellung 

Die oben dargestellten Ergebnisse aus dem empirischen Teil dieser Arbeit ermöglichen Antworten auf 
dessen Fragestellung: 

‐ Welche  Elemente  der Beratung  bewerten  Kinder,  die während  einer Gefährdungsphase  durch 
Schulsozialarbeit begleitet werden, als unterstützend?  

Der Unterstützungsgehalt folgender, wichtig erscheinender Beratungselemente kann aus den vorange‐
hend besprochenen Forschungsergebnissen abgeleitet werden. Sie werden hier thematisch gebündelt in 
Bezug  zur  Fragestellung  gesetzt.  Sie  beleuchten  aus  Sicht  der NutzerInnen  unterstützende  Elemente 
schulsozialarbeiterischer Beratung.  

‐ Es zeigt sich, dass strukturelle Faktoren einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Unterstüt‐
zungsgehalt der Beratung haben. Hohe Präsenz, eine gute Vernetzung ausserhalb und die geklärte 
Einbindung innerhalb der Schule sind förderliche Rahmenbedingungen, die in die Beratungstätigkeit 
hineinspielen.  Innerhalb der  Institution muss die Beratung unkompliziert und  schnell eingerichtet 
werden können. Sie muss für das Kind freiwillig sein und genügend Zeit zum Vertrauensaufbau bie‐
ten, dazu bedarf es mehrerer Beratungstermine. Bei der Risikoerfassung von Kindesgefährdungen 
erscheint zudem wichtig, dass die Kinder eine Möglichkeit haben, sich  in Notsituationen auch aus‐
serhalb der Arbeitszeit telefonisch an die Schulsozialarbeit zu wenden.  

‐ Vielen der belasteten Kinder war es zudem nur bei der Schulsozialarbeit möglich, von ihren familiä‐
ren Problemen zu erzählen, andere Ansprechpartner fehlten. 

‐ Eine gute Beratungsbeziehung zeichnet sich durch ein Vertrauensverhältnis, ein empathisches „auf 
das Kind eingehen“ und eine methodisch angemessene Gesprächsführung der Schulsozialarbeit aus. 
Das Vertrauen der Kinder beruht auf der Schweigepflicht und auf dem Gefühl, dass sie verstanden 
werden. Diese Grundbedingungen ermöglichen auch gefährdeten Kindern eine emotionale Entlas‐
tung, welche für sie von grosser Bedeutung zu sein scheint. Die Kinder heben dazu die Bestärkung 
hervor, die  sie durch die Beratung erfahren haben. Diese Beratungseffekte  sind vor allem Beruhi‐
gung, Stärkung und Mut, sie vermochten zu vermehrter Selbstbestimmung und einer aktiven Prob‐
lembewältigung anzuregen.  

‐ Um dem Wunsch nach Mitbestimmung zu genügen, bedarf es von Seiten der Schulsozialarbeit den 
Willen zu Transparenz und Partizipation. Die Kinder schätzten es, wenn  ihnen zu Beginn der Bera‐
tung die Möglichkeiten und Grenzen der Schulsozialarbeit aufgezeigt wurden. Ein aktiver Einbezug in 
den gesamten Beratungsprozess wurde positiv vermerkt. 

‐ Aus  den  Interviews  lässt  sich  auch  ableiten,  dass  eine  gute Vernetzung  der  Schulsozialarbeit mit 
Behörden oder Fachstellen in mehreren Fällen dazu verhalf, das Kindesinteresse aktiv in den Bewer‐
tungsprozess bei der Gefährdungsmeldung oder einer Fremdplatzierung einzubringen.  

‐ Besonders effektiv erlebten die Kinder anscheinend den Nutzen der Schulsozialarbeit, wenn es um 
Problembewältigung  innerhalb des Schulsystems ging.  Integration, Gewaltreduktion und auch Leis‐
tungssteigerungen schienen durch die schulsozialarbeiterische Beratung in einer Mehrheit der Fälle 
erfolgreich angeregt worden zu sein. 
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Ebenfalls geben die Interviews Auskunft zu Elementen der Beratung durch die Schulsozialarbeit, die das 
Kind als wenig unterstützend erlebt hat. Die Frage dazu lautete wie folgt: 

‐ Welche  Elemente  der Beratung  bewerten  Kinder,  die während  einer Gefährdungsphase  durch 
Schulsozialarbeit begleitet werden, als wenig unterstützend?  

Hier  fokussierten die Kinder auf Beratungselemente, die methodische und  institutionelle Grenzen der 
Schulsozialarbeit verdeutlichen: 

‐ Ein Kennzeichen schulsozialarbeiterischen Beratung ist, dass ihr Ruf unter den Kindern eine wichti‐
ge Rahmenbedingung darstellt, die sich auf die Beratung auswirkt. Sie kann  ihn nur teilweise mit‐
prägen. Ob es für Kinder stigmatisierend wirkt zur Schulsozialarbeit zu gehen hängt stark von die‐
sem Spreadeffekt und von der Vernetzung mit der Lehrerschaft ab. Mehrere Kinder betonten, dass 
es für sie schwierig war in die erste Beratung einzusteigen. Dabei spielten die Künstlichkeit der Be‐
ratungssituation, die Angst um den eigenen Ruf bei den Kollegen und die Schwierigkeit sich über‐
haupt einer Beratung zu öffnen eine Rolle.  

‐ Einige Kinder sagen, dass sie gerne mehr Beratungstermine gehabt hätten. 
‐ Versuche der Schulsozialarbeit die Beziehung der Familienmitglieder zu verbessern und Gespräche 

mit Geschwistern oder den Eltern zu organisieren oder auch nur anzuregen, führten nicht in jedem 
Fall zu einer Verbesserung der Situation. Gerade wenn die Eltern‐Kind‐Beziehung durch andere kul‐
turelle Normen geprägt ist, konnten Gesprächsideen wie „Widerstand zeigen“ absurd erscheinen. 

‐ In zwei Fällen machten die Kinder darauf aufmerksam, dass sie die Anregungen in der Beratung als 
nicht motivieren empfanden. Deshalb waren  sie nicht bereit dazu,  sie umzusetzen. Die Beratung 
setzte  auf  Eigenverantwortung  und  erwartete,  dass  die  Kinder  ihre Gewohnheiten  freiwillig  ein‐
schränkten und „vernünftiger“ handeln würden. Ein langfristig lohnenswertes Ziel wie bessere No‐
ten sollte die Entspannung mittels kurzfristiger Ablenkung (Gamen, Internet) ersetzen. Oder ein zu‐
künftig friedlicher Umgang mit den Peers sollte den Jungen davon abhalten, sich mit Dreinschlagen 
die angstvolle Achtung der Kollegen zu verschaffen. Die dahinter liegende Problematik wie mangel‐
hafte Betreuung durch die Eltern oder eigene Gewalterfahrungen sollten vom Kind selber aufgefan‐
gen und überwunden werden, was unrealistisch erscheint. 

‐ Ebenfalls wenig Unterstützungsgehalt wiesen Anregungen auf, die  sich ausschliesslich darauf be‐
schränkten,  dem  Kind  eine  kurze  Erholungspause  von  seinen  Problemen  zu  ermöglichen.  Auch 
wenn solche Tipps positive Effekte haben, den Handlungsspielraum des Kindes ausweiten und ihm 
stärkende Erlebnisse ermöglichen, dürfen sie nicht für sich alleine stehen bleiben. 

‐ Der durch die Schulsozialarbeit organisierte Elterneinbezug in einem Fall mit massiver Gewalt durch 
den Vater  führte  für das betroffene Kind zur Verschlimmerung der Situation. Die physischen und 
psychischen Misshandlungen verstärkten sich, weil der Vater versuchte die Geheimhaltung mit Ge‐
walt durchzusetzen.  
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11. Diskussion der Ergebnisse 

In der Diskussion der Ergebnisse  soll eine Verknüpfung der  im  theoretischen Teil dargestellten Bedin‐
gungen schulsozialarbeiterischer Beratung mit den Ergebnissen der kleinen empirischen Forschung ge‐
macht werden. Dabei wird versucht die Bedeutung der jeweiligen Ergebnisse für die in der Praxis tätigen 
Schulsozialarbeitenden einzuschätzen. Dies wird anhand der  im Theorieteil aufgeworfenen Fragen und 
derjenigen Ergebnisse des empirischen Teils geschehen, die als bedeutungsvoll eingeschätzt werden. Die 
Diskussion wird entlang folgender Unterkapitel geführt;  

‐ rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit, 
‐ Risikoerfassung bei Gefährdung des Kindeswohls, 
‐ Beratungsmethodik.  

 
Damit die Ergebnisse der beiden Teile nicht über – oder unterbewertet werden, wird zu Beginn die me‐
thodische Vorgehensweise nochmals rekapituliert. Sie bildet als erstes Kapitel den Einstieg in die Diskus‐
sion der oben aufgeführten Themenkreise.  
 

11.1 Reflektion der methodischen Vorgehensweise 

Die methodische Vorgehensweise beinhaltet die Themenauswahl, die Wahl der Literatur und die me‐
thodische Vorgehensweise in dieser Arbeit. Sie soll hier rkritisch reflektiert werden.  
 

11.1.1 Themenauswahl und Gewichtung im theoretischen Teil 

Die Auswahl der Themen versuchte diejenigen Bereiche zu berücksichtigen, die in die Gefährdungserfas‐
sung der Schulsozialarbeit hineinspielen. Dass die Darstellung der rechtlichen Grundlagen so viel Raum 
einnehmen würde war ursprünglich nicht so vorgesehen. Die Risikoerfassung tangiert zahlreiche rechtli‐
che Aspekte, die die Praxis der Schulsozialarbeit herausfordern. Sie  sind bezüglich des Entscheidungs‐
spielraums und der Verantwortlichkeit von Schulsozialarbeit in der Risikoerfassung zentral, wie in Kapitel 
3 ausgeführt wurde. Die  institutionellen Rahmenbedingungen konnten weniger gut dargestellt werden 
als beabsichtigt. Bis heute  fehlen hierzu vergleichbare Daten. Dass die Anzahl aktiver Schulsozialarbei‐
tender angegeben werden konnte verdankt  sich dem glücklichen Umstand, dass die HSLU gleichzeitig 
eine entsprechende Umfrage lanciert hatte. Ein Überblick über Stellenprozente, strukturelle Einbettung, 
Aufgabenschwerpunkte und Konzepte bei der Gefährdungserfassung zu erhalten war aussichtslos. Um 
wenigstens konkrete Angaben einiger Kantone (Zürich, Bern, Basel, Luzern) zu erhalten war ein enormer 
Aufwand notwendig. Deshalb wurde versucht die Heterogenität  in der Organisation von Schulsozialar‐
beit darzustellen und  ihre möglichen Auswirkungen auf die Früherkennungsaufgabe der Schulsozialar‐
beit aufzuzeigen. Die Punkte, ob gefährdet erscheinende Kinder überhaupt die Gelegenheit erhalten mit 
der Schulsozialarbeit zu sprechen (vgl. Kap. 10.4.1, Niederschwelligkeit) und ob ein allfälliger Früherken‐
nungsauftrag an Schule geklärt ist (vgl. Kap. 5.2) erschienen dabei zentral. Das Ziel, den Forschungsstand 
in der Schulsozialarbeit wiederzugeben und die eigene Forschung daran auszurichten, konnte realisiert 
werden (Kap. 2.3). Die Auseinandersetzung mit theoretischen Konzepten der Schulsozialarbeit wurde so 
gut wie möglich in die Arbeit integriert (vgl. Baier, aber auch Speck und Olk). Themen sind die fachliche 
Unabhängigkeit der Schulsozialarbeit, die Ermöglichung von Partizipation und Bildungsprozessen, so wie 
Niederschwelligkeit und Wirksamkeit von Beratung. Die theoretische Auseinandersetzung mit der The‐
matik der Risikoerfassung musste auf Wissensbestände der Psychologie ausweichen, da die Soziale Ar‐
beit hierzu eine Auseinandersetzung vermissen lässt. Es war leider nicht möglich die Fülle und Differen‐
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zierung  der  aktuellen  Forschung  zur  Risikoerfassung  auch  nur  annähernd  abzubilden,  deshalb  be‐
schränkt sich die Darstellung auf unverzichtbares Grundlagenwissen, das ein wenig holzschnittartig da‐
herkommen mag. Dies  ist  insofern bedauerlich, da die Lektüre von Deegener, Körner, Kindler, Detten‐
born, Ziegenhain, Maywald und weiteren bewusst machte, wie wichtig vertiefte Kenntnisse  in der Risi‐
koerfassung sind und wie tragisch unbedarfte Praxis sich auf Kinder und  ihre Familien auswirken kann. 
Ein  Praxistransfer  dieses  Wissens  hin  zu  den  abklärenden  Stellen  scheint  gemäss  der  Literatur  in 
Deutschland stattzufinden und wird sich wahrscheinlich zunehmend auf die Abklärung von Kindeswohl‐
gefährdungen  in der Schweiz auswirken. Es erscheint darum gerechtfertigt, dass das Kapitel zur Risiko‐
einschätzung  (vgl.  Kap.  4)  zum  Schwerpunkt des  Theorieteils wurde. Die Darstellung der  Eigenheiten 
schulsozialarbeiterischer Beratung wurde durch die langjährige Praxiserfahrung als Schulsozialarbeiterin 
gestützt.  Auch  wurde  festgestellt,  dass  keine  sozialarbeiterische  Literatur  zur  Gesprächsführung mit 
Kindern existiert, obwohl Soziale Arbeit seit  langem mit der Einschätzung von Kindesgefährdungen be‐
fasst ist. Mangels spezifischer Beratungsliteratur wurde darum auf Grawe et al zurückgegriffen, was sich 
im Nachhinein als Glücksfall erwies. Anhand seiner Wirkfaktorenforschung konnten zahlreiche Verbin‐
dungen zu den eigenen Ergebnissen hegestellt werden (vgl. Kap. 10.3.1 – 10.3.5). Im Zusammenhang mit 
dem Wissenszuwachs in der Risikoerfassung wäre möglicherweise eine kritische Bestandsaufnahme von 
Ausbildungsinhalten  an den Deutschschweizer  Fachhochhochschulen  von  Interesse  gewesen.  Ein  ent‐
sprechendes Kapitel fehlt im Theorieteil der Arbeit.  

11.1.2 Methodisches Vorgehen im empirischen Teil 

Die kritische Reflektion des empirischen Teils greift diejenigen methodischen Fixpunkte heraus, die die 
Forschungsergebnisse  entscheidend  prägen. Dazu  zählen  die  Erstellung  des  Fragebogens,  die Bildung 
und  Darstellung  des  Kategoriensystems,  der  Prozess  der  inhaltsanalytischen  Strukturierung  und  die 
schriftliche Wiedergabe der Ergebnisse. 

Fragebogen 
Länge und Verständlichkeit des Fragebogens haben sich bewährt, der Fragebogen ermöglichte eine gute 
Exploration des Themas und führte zu relevanten Informationen, wie die Ergebnisse aufzeigen. Viele der 
Erkenntnisse stimmen mit den als Aussenkriterium genannten Forschungsergebnissen von Baier & Heeg 
(vgl. Kap. 2.3) überein, was im nächsten Kapitel diskutiert wird. Die Kategorie der kognitiven Unterstüt‐
zung  (Erklärungen)  hat  zu  einem  unbefriedigenden  Antwortverhalten  der  Kinder  geführt  (vgl.  Kap. 
10.3.3).  Inwieweit das auf die Formulierung der Frage zurück zu  führen  ist, muss offen bleiben. Es  ist 
möglich, dass die Kinder die Vorgänge  rund um die Gefährdungsmeldung, die  ihnen  in einigen Fällen 
anscheinend doch erklärt wurden, als nicht besonders wichtig empfanden. Ebenfalls ist möglich, dass sie 
Erklärungen der Schulsozialarbeit bereits unter dem Code  jemanden zum  reden haben subsumiert ha‐
ben.  
 
Einteilung der theoretisch hergeleiteten Kategorien  
Die theoretische Unterscheidung der Kategorien emotionale und kognitive Unterstützung war nicht im‐
mer nützlich. So zeigte sich beispielsweise  in der Code‐Gruppe emotionale Entlastung, dass das Gefühl 
der Entlastung zugleich mit einem Verstehen und Einordnen der eigenen Situation, wie auch mit einem 
Gefühl von Stressabnahme zusammenhing.  
 
Darstellung der Kategorien  
Weiter muss bezüglich der Unterteilung  in theoretische und  induktiv entstandene Kategorien selbstkri‐
tisch  angemerkt werden,  dass  die  Kategorien  Veränderung  und  auch  die  Kategorie  Empfehlung  der 
Schulsozialarbeit bereits  implizit  im Ablauf des Fragebogens angelegt waren und deshalb  fälschlicher‐
weise als  induktiv entstandene Kategorien dargestellt  sind. Dadurch entsteht der Eindruck, als wären 
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doppelt so viele Kategorien induktiv entstanden wie theoretisch. Das lässt auf eine Lücke in der theore‐
tischen Herleitung des Fragebogens schliessen. Er enthielt nicht nur die Frage nach den vier Dimensio‐
nen von Unterstützung und die Frage nach ungenügender Unterstützung, sondern er  interessierte sich 
zusätzlich  dafür,  ob  schulsozialarbeiterischen  Beratung  überhaupt Anregung  zu  positiven  /  negativen 
Veränderungen zu geben vermag. Weiter wollte er die von den SchülerInnen erwähnten Veränderungs‐
effekte bezüglich  ihrer Relevanz  gewichten. Dazu  fragte  er danach, ob das Kind die  Schulsozialarbeit 
einem anderen Kind mit gleichem Problem empfehlen würde. Diese zwei Fragestellungen führten folge‐
richtig  zu  zwei Antwortkategorien, die  nicht  induktiv  entstanden  sind.  Es darf  angenommen werden, 
dass diese theoretische Lücke die Ergebnisse inhaltlich nicht beeinflusst hat.  
 
Inhaltsanalytische Strukturierung 
Der Prozess der Strukturierung des Materials erwies sich als weitaus komplexer als angenommen. Um 
dem Gütekriterium der Reliabilität wenigstens  in Ansätzen zu genügen, wäre eine tiefergehende Über‐
arbeitung notwendig gewesen. Es erscheint unrealistisch, dass der ganze Forschungsprozess alleine von 
einer Person, die zum ersten Mal eine qualitative Forschung durchführt, verantwortet wird und einem 
wissenschaftlichen Niveau genügen soll. Die Reflektion des Kodierprozesses in einem Team würde Quali‐
tät und Reliabilität der Forschung besser absichern.  
 
Darstellung der Ergebnisse 
Die verständliche Darstellung der Ergebnisse erwies sich ebenfalls als Herausforderung. Die Übertragung 
der Ergebnisse aus dem Softwareprogramm Atlas  ti  in  sprachliches Material  ist nicht  selbsterklärend. 
Jeder Gruppierung der  Ergebnisse  geht bereits  eine  Einschätzung des Materials  voraus und  lenkt die 
nachfolgende Interpretation  in eine bestimmte Richtung. Zudem  ist es anspruchsvoll ohne Forschungs‐
erfahrung einzuschätzen, ab wann Ergebnisse aussagekräftig zu werden beginnen. Der Forschungsanla‐
ge fehlten dazu folgende Grundlagen: die Stichprobe war zu klein, die Sättigung der Kategorien war bei 
weitem nicht gegeben, es fehlt eine Masseinheit für einen Vergleich der Ergebnisse. Zur besseren Ver‐
ständlichkeit wurden deshalb in jeder Kategorie die Anzahl der Codes und Quotes offen gelegt, dies soll‐
te die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und deren Gewichtung erleichtern. Die Kodierung hatte somit 
zum Ziel, den Gehalt an Quotes, sowie die Varianz und Ausrichtung der Codes zu beschreiben. Diesem 
Ziel versuchte auch die Darstellung zu folgen. 
 

11.2 Diskussion der rechtlichen Rahmenbedingungen  

Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit in der Risikoerfassung von Kindesgefährdun‐
gen wurden im Theorieteil dargestellt. Hier soll diskutiert werden, in welcher Weise die Spannungsfelder 
der gesetzlichen Grundlagen die Beratungstätigkeit der Schulsozialarbeit in der Risikoerfassung prägen. 
Es werden drei Themenkreise hervorgehoben, die sich im theoretischen Teil gezeigt haben: das implizit 
weiterhin bestehende Züchtigungsrecht der Eltern, die Auswirkungen von Schweige‐ und Meldepflicht, 
sowie der  in  einigen Volksschulgesetzen  vorgesehene  Elterneinbezug bei  einer  vermuteten Kindesge‐
fährdung.  

11.2.1 Fehlendes Verbot von Gewalt in der Erziehung 

Besonders erschwerend wirkt sich die  rechtliche Unklarheit bezüglich des nach wie vor  implizit beste‐
henden  Züchtigungsrechts  der  Eltern  auf  die  Risikoerfassung  aus.  Sie macht  es  für  Schulsozialarbeit 
schwierig, physische Gewalt  gegen  Kinder  als  erhebliche  Kindesgefährdung  zu qualifizieren.  Einzig  im 
Strafrecht besteht die Norm, dass Tätlichkeiten gegenüber Kindern ein Offizialdelikt darstellen. Mit den 
Kinderrechten  zu  argumentieren  ist  auf  einer  allgemeinen  Ebene möglich,  jedoch wenig  verbindlich, 
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wenn dazu  im Zivilgesetz gesetzliche Normen  fehlen. Dies bedeutet  für die Schulsozialarbeit, dass  sie 
mehr Rechtssicherheit geniesst, wenn sie Eltern, die ihre Kinder schlagen, anzeigen würde, als wenn sie 
eine Gefährdungsmeldung macht. Denn laut der unklaren Gesetzeslage kann das das Schlagen allenfalls 
als noch tolerierbare Erziehungsmassnahme gewertet werden. Hilfreicher wäre es, den Eltern eine klare 
Gesetzeslage  im Sinne einer Aufklärung, an der es sich zu orientieren gilt, darlegen zu können. Mögli‐
cherweise  führt  die  aktuelle Gesetzeslage  dazu,  dass  Schulsozialarbeit  physische Misshandlungen  als 
weniger schwerwiegend und folgenreich einschätzt, als sie es gemäss wissenschaftlicher Erkenntnis sind. 
(vgl. Kap. 4.8). Die unklare gesetzliche Grundlage erschwert zudem die Präventionsarbeit in Klassen zum 
Thema Kinderrechte, Recht auf Schutz vor Gewalt (Art. 19 KRK). 

11.2.2 Schweige und Meldepflicht und fehlendes Abklärungsmandat 

Wie in den Zusammenfassungen in Kapitel 3 (Rechtliche Grundlagen) gezeigt, ist die Risikoerfassung von 
Kindesgefährdungen  in  der  Schulsozialarbeit  stark  vom  Spannungsfeld  zwischen  der  dem  Kind  zuge‐
wandten  Schweigepflicht  und  einer  an  ethischen  Referenzpunkten  orientierten Meldepflicht  geprägt 
(vgl. Jud, 2010). Entscheidungen für oder gegen die Weitermeldung einer möglichen Kindeswohlgefähr‐
dung  begrenzen  sich  nicht  auf  den  einzelnen  Beratungsfall,  sondern  beeinflussen  ihren  Ruf  (Spread‐
Effekt, vgl. Baier & Heeg, 2011) und damit  ihre berufliche Grundlage als freiwilliges Beratungsangebot, 
aber  gegenüber  der  abklärenden  Fachstelle.  Nur  die  Schweigepflicht  ermöglicht  es  den  Kindern  der 
Schulsozialarbeit  belastende  Erlebnisse  zu  erzählen  (vgl.  Ergebnisse,  10.3.1).  Erscheint  das Wohl  des 
Kindes gefährdet,  ist die  Schulsozialarbeit aus ethischen und  rechtlichen Gründen  zur Durchbrechung 
der  Schweigepflicht  gezwungen. Die  Schulsozialarbeit  steht  somit  unter Druck  zu  entscheiden, wann 
welches Rechtsgut höher  gewichtet werden muss.  Sie möchte die Gefährdung nicht  leichtfertig oder 
ungesichert weitermelden, dies widersteht  ihrem  fachlichen Selbstverständnis und würde mittelfristig 
ihren  Ruf  und  damit  ihre  Beratungsgrundlage  zerstören.  Dementsprechend  versucht  sie  das Gefähr‐
dungspotential  einigermassen  zutreffend  zu beschreiben. Damit  steht  sie  aber  vor neuen  rechtlichen 
Problemen: sie muss dem Kind Fragen stellen, aber sie darf es nicht ausfragen oder befragen. Das eine 
verbietet sich aus ethischen Gründen (vgl. Maywald 2009; Delfos, 2010) und das andere würde bedeu‐
ten, dass nachfolgende offizielle Befragungen im Sinne des Opferschutzes behindert und eingeschränkt 
würden. Erhält die Schulsozialarbeit Informationen, die sie darin bestärken das Kindeswohl als gefährdet 
einzuschätzen, gibt sie diese meist an die abklärende Stelle weiter. Aufgrund des aufbrechenden Loyali‐
tätskonflikts nach dem Elterneinbezug durch die abklärende Stelle (vgl. Delfos, 2010; Merkblatt des Kan‐
tons Luzern) ist es unwahrscheinlich, dass das Kind nochmals das gleiche Vertrauen aufbringen und sich 
entsprechend öffnen wird. Die Informationen der Schulsozialarbeit an die Abklärungsstelle sind deshalb 
ein wertvolles Gut. Sorgfältig erhoben, zeigen die Informationen die Belastungen des Kindes aus seiner 
Sicht. Seine Veränderungswünsche sind gemäss Art. 3 KRK durch die abklärenden SozialarbeiterInnen in 
der Beratungsarbeit mit der Familie vorrangig zu berücksichtigen. Rechtlich gesehen ist dieser Informa‐
tionstransfer nicht sehr relevant, denn die Aussagen des Kindes wurden nicht  im Rahmen einer Abklä‐
rung erhoben. Dieser Schwierigkeit könnte einfach begegnet werden, wenn das Mandat zur Befragung 
des Kindes  in solchen Situationen an die Schulsozialarbeit delegiert würde. Dies  ist zivilrechtlich  in Art. 
314a ZGB (vorher 3141 ZGB) so möglich. 

Art. 314a ZGB (Fassung ab 1.1.2013) 
1 Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter 
Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. 

Falls das Kind es möchte,  könnte die  Schulsozialarbeit  sogar als Kindesvertretung  im weiteren Abklä‐
rungsverlauf  die  Interessen des  Kindes  vertreten. Der  ernsthafte  Einbezug  der  Kindersicht würde die 
Familienprobleme  ausgewogener  darstellen,  was  einer  einvernehmlichen  Lösungsfindung  zuträglich 
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wäre  (vgl. Dettenborn, 2010). Fraglich  ist, ob Sozialdienste und  Jugendämter bereit  sind  ihre Definiti‐
onsmacht im Abklärungsprozess zu teilen. Dass der oben vorgeschlagene Weg eines Abklärungsauftrags 
an die Schulsozialarbeit möglich ist, zeigt die Organisation der Schulsozialarbeit in Oberösterreich (Aus‐
kunftsperson:  Krejci, W. Abteilungsleiter  Jugendgesundheitsdienst  Linz.  19.12.2011). Bereits  seit  zwei 
Jahren  klären dort  Schulsozialarbeitende mit Mandat der  Jugendwohlfahrt Gefährdungen des Kindes‐
wohls ab. Die anfängliche Skepsis auf Seiten der Schulsozialarbeitenden selber  ist gewichen. Die Erfah‐
rung wird mit dem Hinweis auf die gewonnene Klarheit durch den offiziellen Abklärungsauftrag positiv 
bewertet  (Referat  am Österreichischen Vernetzungstreffen  der  Schulsozialarbeit  in Wiener Neustadt, 
2011). 

11.2.3 Elterneinbezug 

Um das Handeln der Schulsozialarbeitenden um eine weitere Unsicherheit zu bereichern, sehen einige 
Kantone  vor  (vgl. VSG Kanton Bern), dass Gefährdungen des Kindeswohls grundsätzlich  zuerst an die 
verantwortlichen Eltern gemeldet werden müssen, ausser bei einer nicht weiter beschriebenen  „aku‐
ten“ Gefährdung. Wie sehr sich dieser rechtliche Aspekt belastend auf Beratung auswirkt, wurde in den 
Ergebnissen (Kapitel 10.3.1) mit den zahlreichen Nennungen des Codes „Angst“ deutlich. Er betraf aus‐
schliesslich die Reaktion der Eltern. Ist der sofortige Elterneinbezug vorgesehen, sind die Schulsozialar‐
beitenden zweifach zum Handeln aufgefordert; sie müssen erstmals die Gefährdung  in eine akute und 
weniger akute unterscheiden, was ohne Befragung, zu der sie nicht ermächtigt sind, kaum möglich  ist. 
Ist die Gefährdung nicht akut, was der Regelfall sein wird  (vgl. Risikoerfassung Kap. 5.1), muss sie die 
Eltern bezüglich ihrer Gefährdungseinschätzung informieren oder die Lehrerschaft entsprechend anwei‐
sen. Wie  in Kapitel 5.1 dargestellt, setzt ein solches Vorgehen die Kinder nicht nur massiv unter Druck, 
sondern kann auch zu vermehrter Gewalt führen. Ein umfassendes Verständnis von Kindesmisshandlung 
fehlt  (vgl. Kap. 4) und die Auswirkungen von Misshandlung und Vernachlässigung werden weit unter‐
schätzt (genauer  in Kap. 4.6 und 4.8). Um eine möglichst erfolgversprechende  Intervention zu wählen, 
muss die Situation des Kindes zuerst genau erfasst werden können, was durch einen sofortigen Eltern‐
einbezug verhindert wird. Neuere Ablaufschemata im Kindesschutz stehen einem schnellen Elterneinbe‐
zug kritischer gegenüber (Kantone LU und ZH). Das misshandelte oder vernachlässigte Kind ist in erster 
Linie Opfer. Die  Interventionen der Schulsozialarbeitenden sollen daher auf  seinen Schutz  fokussieren 
(vgl. Kap. 3.2.4), dazu gehört, seine Situation richtig einschätzen zu können. Erst in einem zweiten Schritt 
dürfen Interventionen auf die Veränderung des Erziehungsverhaltens und damit auf die Eltern hin aus‐
gedehnt werden (vgl. Ergebnisse 10.3.5, nicht unterstützend).  
 

11.3 Diskussion der institutionellen Rahmenbedingungen  

In wie weit die Schulsozialarbeit dem gesetzlichen Auftrag Kindesgefährdungen zu erfassen überhaupt 
nachgehen kann hängt, wie  in Kapitel 5.2 gezeigt, auch mit  ihrer  institutionellen Einbettung  innerhalb 
der der Schule und demzufolge mit der Aufgabenteilung zwischen  ihr und  ihren Kooperationspartnern 
zusammen. Hierzu gab es  in den Ergebnissen  interessante Hinweise der Kinder, die  in diesem Zusam‐
menhang diskutiert werden sollen. 

11.3.1Niederschwelligkeit 

In den Ergebnissen weisen die Kinder wiederholt daraufhin, dass Schulsozialarbeit bekannt und kurzfris‐
tig erreichbar sein muss  (vgl. 10.4.1). Dieses Ergebnis stimmt mit den von Baier& Heeg  (vgl. Kap. 2.3) 
ermittelten Wirkfaktoren, die als Aussenkriterium zur Validität gewählt wurden, überein. Die Erkenntnis 
mag selbstverständlich erscheinen, ist es aber bei weitem nicht. Im Kanton Bern finden sich Schulsozial‐
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arbeitsstellen, die für bis zu acht Schulen67 gleichzeitig zuständig sind. Die Kinder kennen ihre Ansprech‐
person nicht, da die Schulsozialarbeit alle zwei Wochen einen Tag an ihrer Schule arbeitet und sich nur 
um diese Fälle kümmert, die sie von den Lehrpersonen überwiesen erhält. Freiwillige Termine, sind für 
die Kinder so nicht realisierbar. Die nach Drilling (vgl. Kap. 2.1) definierte Funktion von Schulsozialarbeit 
ist entsprechend nicht umgesetzt, da der selbstbestimmte Zugang zu Beratung für die SchülerInnen blo‐
ckiert ist. Andere Modelle gehen soweit, dass Terminanfragen von einer Schulleitung an die Leitung der 
Schulsozialarbeit gerichtet werden müssen68, die Kommunikationswege zwischen Lehrperson – Schulso‐
zialarbeit und Schulsozialarbeit – Kind sind damit ausgeschaltet. Aus den Erkenntnissen von Kapitel 5.2 
und aus den Ergebnissen  zur Thematik der Niederschwelligkeit  (vgl. Kap. 10.4.1)  lassen  sich  folgende 
Effekte auf die Risikoerfassung folgern:  

‐ Kinder mit  internalisierenden Verhaltensstörungen werden nicht erfasst, da sie weder den Un‐
terricht noch andere Kinder stören 

‐ Es  ist den Kindern nicht möglich, die Schulsozialarbeit  in einer unverbindlichen Gesprächssitua‐
tion kennen zu lernen und zu testen 

‐ Kinder melden erfahrene Misshandlungen nicht selbständig an die Schulsozialarbeit 
‐ Die Schulsozialarbeit kann Kinder nicht von sich aus auf Auffälligkeiten ansprechen, da sie die 

SchülerInnen nicht kennt. Sie erfährt keine Geschichten von anderen Kindern und es entgehen 
ihr in den Pausengesprächen besorgte Äusserungen von Lehrpersonen 

Auch Jud (2012) vermerkt aufgrund seiner Forschungsresultate zur Risikoerfassung in der Schulsozialar‐
beit, dass eine einseitig durch die Schule durchgeführte Früherfassung  internalisierende Verhaltensstö‐
rungen übersehe. Ebenfalls ist das für die Beratung grundlegend wichtige Vertrauensverhältnis (vgl. Kap. 
Ergebnisse 10.3.1, Codegruppe Vertrauen; Kap. 2.3, Wirkfaktoren von Baier & Heeg) ungleich schwieri‐
ger herzustellen, wenn die Kinder nur via angewiesenen Beratungen zur Schulsozialarbeit gelangen kön‐
nen.  

Ein Hinweis aus den Ergebnissen betrifft ebenfalls die niederschwellige Erreichbarkeit (10.4.1). Mehrfach 
wiesen Kinder darauf hin, dass es für sie hilfreich war, dass die Schulsozialarbeit für sie im Notfall telefo‐
nisch erreichbar war, auch ausserhalb der Arbeitszeit. Dies  ist  in den wenigsten Konzepten so vorgese‐
hen. Notfälle ereignen sich oft an Wochenenden oder abends, nämlich dann, wenn die Familie zusam‐
menkommt. Dass  Jugendämter69 und  Schulsozialarbeit  sich darauf  kaum einstellen,  verweist  auf eine 
„Abgrenzungskultur“ in der Sozialarbeit, die wenig mit Professionalität zu tun hat. In den hier dargestell‐
ten Fällen boten die Schulsozialarbeitenden einen Pikettdienst an. Die Verantwortungsübernahme kann 
Resultat einer profunden Fallkenntnis sein, denn viele Kinder aus sozial belasteten Familien  leben  iso‐
liert,  ihr persönlicher Verkehr wird überwacht und  sie haben kaum ein  soziales Netz ausserhalb  ihrer 
Familie, was den hier nicht dargestellten Codes „Selbstreflektion der familiären Situation“ entnommen 
wurde. Es gibt zu denken, wenn der Schutz eines von Gewalt und Vernachlässigung bedrohten Kindes 
vom  persönlichen  Engagement  oder  der  zufälligen  Verfügbarkeit  der  Schulsozialarbeit  abhängt.  Kon‐
taktmöglichkeiten müssen auf einer organisatorischen Ebene eingerichtet werden. Das in den Ergebnis‐
sen  (Kap. 10.4.1.) gezeigte Bedürfnis nach einem Notfalltelefon weist eventuell darauf hin, dass es  für 
Kinder einfacher ist, sich an eine ihnen bekannte Person zu richten, als an eine anonyme Stelle. 

 

67 Schulsozialarbeit Spiez, Stand Mai 2012. Mailauskunft von Hari, C. 10.5.2012. 
68 Schulsozialarbeit Biel, betrifft die Primarstufen. Mailauskunft von Meier, M. 9.5.2012. 
69 Das AKJS in Basel Stadt führt einen solchen Pikettdienst. Mailauskunft von Blülle, S. 9.5.2012. 
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11.3.2 Ungenügende strukturelle Verankerung 

Auf einer strukturellen Ebene zeigt sich, dass die  im Theorieteil dargelegten Probleme der ungenügen‐
den Verankerung der Schulsozialarbeit in die Risikoerfassung (vgl. Kap. 5.2) sich auf die Beratungspraxis 
auswirkt. Der Code „Nicht unterstützend“ weist daraufhin, dass den Kindern die Tipps der Schulsozialar‐
beitenden teilweise zu wenig nachhaltig waren (vgl. 10.3.5). Ihre Wirkung war auf eine kurzfristige Ent‐
spannung der Situation begrenzt, was die Reichweite der Handlungsoptionen von Schulsozialarbeit ab‐
bildet. Wie in der Darstellung der Ergebnisse (ebd.) gezeigt, verweisen auch die als „wenig motivierend“ 
empfundenen Tipps der Schulsozialarbeit auf ihren begrenzten Handlungsspielraum, da die dahinterlie‐
gende Problematik nicht angegangen werden konnte. Ist die Schulsozialarbeit mit der abklärenden Insti‐
tution gut vernetzt, kann dieser Mangel ausgeglichen werden, indem die Abklärungsstelle die Informati‐
onen der Schulsozialarbeit verbindlich einbezieht (vgl. Diskussion Kap. 11.2.2). Gehen aber bei der Fall‐
übergabe an die Abklärungsstelle die mit dem Kind erarbeiteten  Informationen und damit  seine Per‐
spektive auf den Fall verloren, bleibt der Handlungsspielraum der Schulsozialarbeit eng begrenzt. Der 
Sozialarbeiterische Grundsatz der Ermächtigung (Berufskodex Punkt 8 Art. 8) kann sich nicht verwirkli‐
chen. Auch Deegener und Körner (2011, S. 231) befürchten, dass Helfer  im Kindesschutz sich oft damit 
begnügten,  einander  in  zahllosen  Sitzungen  ihre Arbeitsansätze  vorzustellen,  aber wenig Bereitschaft 
dazu bestehe, Erkenntnisse anderer Professioneller  in die eigenen Entscheidungsprozesse  zu  integrie‐
ren. Dies obwohl die Mehrperspektivität ein zentrales Qualitätsmerkmal von Einschätzungsprozessen ist 
(vgl. Kindler, 2011, S. 192). Um hier eine Verbesserung zu erreichen, braucht es nebst der Offenheit ge‐
genüber  einer  anderen  fachlichen  Perspektive  auch  Ablaufschemata,  die  den  Informationsaustausch 
klären.  

11.3.3 Vernetzung und Vertretung der Kindesinteressen 

Im  empirischen  Teil wird  unter  den  induktiv  entstandenen  Ergebnissen  die  Vernetzungsaufgabe  der 
Schulsozialarbeit deutlich (10.4.3). Sie geht in Situationen von Kindesgefährdungen weit über die übliche 
Vernetzung innerhalb des Systems Schule hinaus. Schulsozialarbeit versucht das Kind mit den relevanten 
KooperationspartnerInnen in Kontakt zu bringen, dies kann, wie in dieser Stichprobe gezeigt bedeuten, 
dass sie sich dafür entscheidet eine Gefährdung weiter zu melden. Sie kann aber auch andere dafür ge‐
winnen, diese Aufgabe zu übernehmen (Interview 10, Arzt). Ist die Abklärung  im Gang, hat Schulsozial‐
arbeit nicht selten die Aufgabe, das Kindesinteresse zu vertreten, wenngleich dies meist  inoffiziell ge‐
schieht. In zwei Fällen dieser Stichprobe setzte sich die Schulsozialarbeit bei der Behörde dafür ein, dass 
bei der Fremdplatzierung bestimmte  Interessen des Kindes berücksichtigt wurden  (Platzierung zu Ver‐
wandten;  Interview 7, Schulverbleib  trotz Umzug;  Interview 11). Man kann somit von einer Scharnier‐
funktion der Schulsozialarbeit zwischen Institutionen (Schule, Behörde) und dem Kind reden. Innerhalb 
der Schule ist diese Funktion von Baier (2011) beschrieben und mit Artikel 12 der Kinderrechtskonventi‐
on begründet worden. Dass das Recht auf Beteiligung  in besonderem Ausmass auch  in zivilrechtlichen 
Kindesschutzverfahren zu gewährleisten ist, wurde in Kapitel 3.1.1 dargelegt. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Schulsozialarbeit sich dieser Aufgabe bewusst ist und im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht, bei Ab‐
klärungsstellen  (Sozialdienste, Jugendämter) auf die Beteiligungsrechte der Kinder aufmerksam zu ma‐
chen.  In der Praxis kann daraus die Situation entstehen, dass die Schule, der abklärender Dienst und 
weitere  Involvierte des Helfersystems wie Beistände, Erziehungsberatende, Tagesschulen oder Famili‐
enbegleitungen  über  die  Schulsozialarbeit  miteinander  kommunizieren.  Schulsozialarbeit  kommt  so 
schnell  in die Situation, die am besten  informierte Fachstelle zu sein. Diese Rolle  führt nicht selten zu 
Konflikten und Frustrationen  (vgl. Hochschule  für  Soziale Arbeit, Evaluationsbericht, Empfehlung 2,  S. 
77).  
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11.4 Diskussion der Risikoerfassung durch die Schulsozialarbeit 

Im  theoretischen Teil dieser Arbeit wird der Risikoerfassung bei Kindesgefährdungen  (vgl. Kap. 4) ent‐
sprechend  ihrer Bedeutung viel Platz eingeräumt. Gemäss den  Interviews übernahm die Schulsozialar‐
beit in allen Fällen dieser Stichprobe eine zentrale Rolle bei der Risikoerfassung der Gefährdungssituati‐
on; sie entschied in sieben von neun Fällen, ob überhaupt eine Meldung an die Vormundschaftsbehörde 
gemacht wurde und wenn dies nicht der Fall war, plante sie die Weiterbearbeitung des Falles eigenstän‐
dig. Damit wird die Aufgabe der Schulsozialarbeit als Früherfasserin von Kindesgefährdungen offensicht‐
lich, dies bestätigen auch aktuelle Forschungsresultate von Jud (2012). Offen bleiben dagegen qualitati‐
ve Fragen, wie bspw. welche gefährdeten Kinder durch Schulsozialarbeit nicht erfasst wurden, wie zu‐
treffend ihre Risikoeinschätzung und wie geeignet ihre Handlungsweise war. Auf zwei Themen innerhalb 
der Risikoerfassung soll hier näher eingegangen werden; zum einen ergeben sich aus den Ergebnissen 
heraus Fragen zur fachlichen Kompetenz der Schulsozialarbeit  in der Risikoerfassung und zum anderen 
soll die kritische Haltung Sozialer Arbeit gegenüber der Früherkennung diskutiert werden. 

11.4.1 Erschwerende Faktoren in der Risikoerfassung 

Warum die Schulsozialarbeit sich als Fachkraft für die Risikoerfassung von Kindesgefährdungen an den 
Schulen eignet, wurde bereits  in Kapitel 2.4 erläutert. Nun soll beleuchtet werden, wann Schulsozialar‐
beit dabei auf Probleme stösst, wie eindrücklich in Interview 4 gezeigt (vgl. nicht unterstützend, 10.3.5). 
Dass rechtliche Unklarheiten und die diffuse Rolle der Schulsozialarbeit die Qualität der Risikoerfassung 
beeinflussen, wurde bereits dargestellt. Hier interessiert jedoch die Risikoerfassung als analytischer Pro‐
zess, der genügend aktuelles Fachwissen erfordert und auf angemessenen Fachaustausch angewiesen 
ist. Diese zwei Faktoren werden in der Risikoerfassung als grundlegend angesehen um Fehleinschätzun‐
gen zu vermeiden (vgl. Kindler, 2011). Schulsozialarbeit ist an der Mehrheit der Schulen nicht in ein Kol‐
legium eingebettet, mit dem sie die wahrgenommenen Gefährdungsmomente aus einer fachlichen Sicht 
reflektieren kann. Lehrpersonen können sehr wohl  ihre Einschätzung einbringen, es fehlt  ihnen  jedoch 
die sozialarbeiterische Sicht, welche auf einer Analyse der Problem‐ und Ressourcenlage basiert und sich 
an der Klientautonomie orientiert. Idealerweise hat Schulsozialarbeit deshalb direkten Zugang zur abklä‐
renden Stelle und reflektiert dort ihre Beobachtungen auf einer ähnlichen Ebene. Mit der Einführung der 
neuen Kindes‐ und Erwachsenenschutzbehörden bleibt offen, ob  für  Schulsozialarbeitende  auf Ebene 
der Behörden ein solches Reflektionsgefäss vorgesehen ist.  

Das zweite Kriterium einer guten Risikoerfassung bezieht sich auf das Wissen über Kindesmisshandlung 
und Vernachlässigung. In den Bachelor ‐ Studiengängen kann dies nicht angemessen vermittelt werden, 
dazu  benötigt  die  Schulsozialarbeit  themenspezifische Weiterbildung.  In  den  Ergebnissen  (vgl.  Kap. 
10.3.5)  ist  in  einem  Fall  eine  gravierende  Fehleinschätzung  bezüglich  des  Risikos  dokumentiert.  Die 
Handlungsweise der Schulsozialarbeit deutet dort nebst einem Mangel an Fachwissen auf das Fehlen 
jeglichen Fachaustauschs hin. Auf betroffene Kinder haben Misshandlungen und Vernachlässigung meist 
gravierende  Folgen  (vgl.  Kap.  4.8).  Hilfreich wären  deshalb  strukturierte  Abklärungsinstrumente wie 
Fragebogen,  die  bereits  in  der  Früherkennung  dazu  beitragen  könnten,  dass Risiken  übersehen  oder 
falsch bewertet werden. Hierzu besteht in der Schweiz ein grosser Nachholbedarf, zu sehr wird nach wie 
vor auf die  Intuition der einzelnen Sozialarbeitenden vertraut  (vgl. Kap. 4.1). Weiter besteht aber die 
Gefahr,  dass  an  Schulen,  wo  entsprechend  der  Bevölkerungsstruktur  weniger  Risikogruppen  leben, 
Schulsozialarbeit  seltener mit Kindesgefährdungen konfrontiert  ist. Es  fehlt  ihr  somit an Wissen, Aus‐
tauschgefäss und an Erfahrung in der Risikoerfassung.  

Ein weiterer Punkt, der es der Schulsozialarbeit schwer macht sich in der Früherkennung zu engagieren 
hat mit der Nähe zum betroffenen Kind zu tun. Die Nähe ermöglicht dem Kind die für die Beratungsbe‐
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ziehung relevanten Gefühle von Vertrauen und Empathie zu erfahren (vgl. Ergebnisse Kap. 10.3.1). Um‐
so schwieriger  ist es  für die Schulsozialarbeit das verständliche Bedürfnis des Kindes nach Geheimhal‐
tung zu unterlaufen und dem Kind eine weitere Enttäuschung zuzufügen.  Im Theorieteil wurde dieser 
Moment als Vertrauensbruch  in der Beratung beschrieben (vgl. Kap. 6.3). Im Bezug auf die Risikoerfas‐
sung kann der Schritt aus der Schweigepflicht, der zu einer professionellen Risikoerfassung gehört, des‐
wegen ausbleiben, was vielleicht auch den geringen Rücklauf und  skeptische Rückmeldungen bei der 
Forschungsanlage erklären könnte. Dass der Fokus auf die Klienten und die Arbeitsbeziehung die Profes‐
sionellen eher von der Meldung einer Gefährdung abhält, wurde nachgewiesen (vgl. Jud, 2010). Die Risi‐
koerfassung  ist ein analytisch herausfordernder Prozess.  Informationen des Kindes müssen mit Wissen 
über Misshandlung, Bedürfnisse des Kindes und Entwicklungsrisiken verglichen werden. Das Kind kann 
durch die Ermutigung in der Beratung das Gefühl erhalten, jetzt mit der Situation daheim adäquat um‐
gehen zu können und keine zusätzliche Hilfe zu benötigen. Auch wenn eine gute Beratungsmethodik die 
Autonomie des Kindes  stärkt  (vgl. Kap. 10.3.4,  Ich‐Stärkung),  so  ist es dennoch unzulässig  allein dem 
Kind die Verantwortung  für notwendige Veränderungen  im  System aufzubürden. Wo das Kindeswohl 
gefährdet ist, muss Schulsozialarbeit fähig sein im Sinne des Kindeswohls, und nicht des Kindeswillen, zu 
handeln (vgl. Dettenborn, 2010, S. 86). 

11.4.2 Umstrittene Früherkennung 

In  Kapitel  4.2 wurde  dargelegt,  dass  die  durch  das BAG  propagierte  Früherkennung  die Gefahr  birgt 
Ausgrenzungs‐ und Stigmatisierungstendenzen in unserer Gesellschaft weiter zu befördern. In der Früh‐
erkennung geht nicht um ein strafrechtlich relevantes Verhalten oder um eine Gesundheitsschädigung, 
sondern darum, solchem vorzubeugen. Schulsozialarbeit  ist aufgrund  ihrer Tätigkeit  im System Schule 
bereits mit  zahlreichen  normierenden  Vorstellungen  konfrontiert,  die  Schule  gemäss  ihrer  Sozialisie‐
rungsfunktion  vermittelt  (vgl. Hurrelmann,  2004). Wenn  sie  nun  beginnt  im  Sinne  der  Früherfassung 
verstärkt auf Kinder mit Risikoverhalten zuzugehen, besteht die Gefahr, dass sie sich durch den gesell‐
schaftlichen Normierungsdruck manipulieren  lässt. Sie gerät unter Verdacht  jugendtypisches Verhalten 
massregeln  zu wollen  (vgl. Baier, 2011).  In den Ergebnissen  zeigt  sich an der Angst  zu den  „Psychos“ 
gehen  zu  müssen  eine  mögliche  Stigmatisierung  durch  schulsozialarbeiterische  Beratung  (vgl.  Kap. 
10.4.2). Die entlastende Funktion, die Schulsozialarbeit aufweisen soll, kann also durch ihre Instrumen‐
talisierung als Früherfasserin beeinträchtigt werden. Bedeutet das nun, dass Schulsozialarbeit sich der 
Früherkennung verweigern muss? Es darf bei Sozialarbeitenden davon ausgegangen werden, dass  sie 
durch  ihre Ausbildung auf gesellschaftliche Normierung und Ausgrenzung sensibilisiert sind. Sie begeg‐
nen dem in der Früherkennung enthaltenen Druck zu konformem Verhalten Jugendlicher mit sozialkriti‐
schem Bewusstsein. Im Berufskodex der Sozialen Arbeit (Art. 9, Abs. 5) wird verlangt, dass Sozialarbei‐
tende strukturelle Benachteiligung beachten und sich darum bemühen, unterschiedliche Lebenswelten 
zu  respektieren. Die  zur  frühen  Erkennung  propagierten  Risiken  (vgl.  Kap.  4.1) müssen  dahingehend 
kritisch überprüft werden.  
 

11.5 Diskussion der Beratungsmethodik 

Dieses Kapitel möchte einige Punkte zur Validität und Gewichtung der als unterstützend beschriebenen 
Beratungselemente diskutieren, näher auf die Grenzen schulsozialarbeiterischer Beratung eingehen und 
begründen, warum  der  Bedarf  an  Forschung  zum  Thema  Risikoerfassung  in  der  Schulsozialarbeit  als 
ausgewiesen gelten darf. Die  im empirischen Teil erhobenen Ergebnisse dienen dabei als Referenzrah‐
men. 
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11.5.1 Validität der empirisch erhobenen unterstützenden Beratungselemente 

Die  Ergebnisse des  empirischen  Teils belegen  eindrücklich, dass  Schulsozialarbeit  auch  in  Situationen 
von  Kindeswohlgefährdung  Beratung  bietet,  die  den  Kindern  Entlastung,  Orientierung  und  Stärkung 
ihrer Autonomie zu vermitteln vermag. Die Beratungselemente, die von den Kindern selber als unter‐
stützend hervorgehoben wurden, decken sich grösstenteils mit den als Aussenkriterium gewählten For‐
schungsergebnissen zu Wirkfaktoren schulsozialarbeiterischer Beratung von Baier & Heeg (vgl. 2.3), was 
trotz der kleinen Stichprobe auf eine gute Gültigkeit der Resultate schliessen  lässt.  Insgesamt entspre‐
chen beide Forschungen zudem den allgemeinen Wirkfaktoren von Beratung und Therapie nach Grawe, 
die in Kapitel 6.1 vorgestellt wurden.  

‐ Erwähnenswert  ist beispielsweise die Übereinstimmung der beiden  Forschungsergebnisse mit 
dem von ihnen ermittelten Wirkfaktor Ein Gefühl von „Hilfe erhalten“. Darunter wurde Interes‐
se,  Verständnis,  Zuhören,  Ermutigung,  Entlastung,  sowie  alltagspraktische Unterstützung  ver‐
standen.“ (Baier & Heeg, 2011). Diese Gefühle wurden übereinstimmend als „positive Gefühle in 
der Beratung“ in den Ergebnissen (vgl. 10.3.1). dargestellt.  

‐ Eine  weitere  Übereinstimmung  zeigt  die Wichtigkeit  einer  tatsächlichen  Niederschwelligkeit, 
welche  in Kapitel 10.4.1 umfassend besprochen wurde. Niederschwelligkeit wurde von Baier & 
Heeg (2011, S. 94) ebenfalls als zentraler Wirkfaktor ermittelt, auch in der Evaluation der Schul‐
sozialarbeit er Stadt Bern zeigte sich überraschend deutlich, dass Niederschwelligkeit ein grund‐
legender Wirkfaktor ist (vgl. Hochschule für Soziale Arbeit Bern, 2008, Empfehlung 5, S. 77). 

‐ Weiter  scheint  die  gute  Beziehung  zwischen  Schulsozialarbeitenden  und  SchülerInnen  zentral. 
Die Beziehung muss von Vertrauen, Sympathie und Empathie geprägt  sein und die Schweige‐
pflicht muss eingehalten werden  (Baier & Heeg, 2011). Diese Resultate entsprechen  in hohem 
Mass den Ergebnissen aus der Kategorie Gefühle in der Beratung (vgl. 10.3.1). Für die Kinder ist 
es unwesentlich, ob die erwachsene Person, der sie sich anvertrauen eine Schulsozialarbeiterin 
ist oder jemand anderes, sie gehen zu einem vertrauenswürdigen Menschen, nicht zu einer Stel‐
le. Dieser Mensch muss  sich durch die oben geschilderten Qualitäten auszeichnen, ansonsten 
gelingt die Beratung nicht. Auch bei Grawe (1994) sind die allgemeinen Wirkfaktoren von Bera‐
tung als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung guter Beratung beschrieben.  

‐ In Gefährdungssituationen  ist die  Schweigepflicht  von noch  grösserer Bedeutung  für die Ver‐
trauensbildung als  in normalen Beratungssettings, was  in den Ergebnissen durch die hohe Be‐
setzung des Begriffs Angst deutlich wurde (10.3.1, negative Gefühle in der Beratung). Die Angst 
bezog sich darauf, die Eltern könnten erfahren, dass die Kinder  in der Beratung  ihr Schweigen 
gebrochen hatten (ebd.). 
 

Was die Qualität von Beratung  in der Risikoerfassung betrifft, die über die allgemeinen Wirkfaktoren 
hinaus gezielt Unterstützung  für gefährdete Kinder bietet,  ist aus der Theorie wenig bekannt. Die Psy‐
chologinnen Delfos (2010) und Gammer (2009) betonen die Anpassung während der Gespräche an die 
psychische  Verfassung,  an  den  Entwicklungsstand  und  die  Bereitschaft  des  Kindes,  sich mitzuteilen. 
Dementsprechend ist es legitim, dem Kind Fragen zu stellen, wenn es der Erhellung der von ihm geschil‐
derten Situation dient. Weiter empfehlen sie kreative Beratungsmethoden anzuwenden, die nicht allei‐
ne auf das Gespräch begrenzt  sind, da dies einige Kinder überfordere  (vgl. 6.2). Aus den Ergebnissen 
(10.3.4)  lässt  sich ableiten, dass es  für die Kinder  in der Beratung besonders wichtig war Ermutigung, 
aber auch Trost und Beruhigung zu erfahren. Sie  fühlen sich dadurch  in  ihrer Autonomie bestärkt und 
getrauten sich besser  ihre eigenen Gefühle auszudrücken und  ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. An‐
hand der Bedürfnisse können mit dem Kind zusammen Ziele formuliert werden. Auch Delfos (2010) be‐
tont die Wichtigkeit, das Beratungsziel zu klären. In der Beratung durch Schulsozialarbeit ist dies vorran‐
gig, da diese oft nur kurz dauert und als Übergang zur Abklärung auf dem Sozialdienst oder dem Jugend‐
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amt fungiert. Dieser Punkt ist in Zusammenhang mit dem KRK Artikel 12 besonders wichtig, da Schulso‐
zialarbeit  die  Pflicht  hat  dem  Kind  eine  angemessene  Beteiligung  an  der  Bearbeitung  seiner Gefähr‐
dungssituation zu ermöglichen. Dazu muss das Kind erstmals formulieren können, wo es Veränderungs‐
bedarf  sieht. Die Beratungsarbeit  ist  somit dem  Schutzauftrag der  Schulsozialarbeit, der  sich aus den 
rechtlichen Grundlagen ergibt,  vorgelagert.  Je  schlechter  Schulsozialarbeit  ihre Beratungsarbeit wahr‐
nimmt, desto weniger wird das Kind sich  in das anschliessende zivilrechtliche Abklärungsverfahren ein‐
bringen können. 

11.5.2 Grenzen schulsozialarbeiterischer Beratung 

Auffallend wenig Verbesserungspotenzial zeigen die Ergebnisse bezüglich der Eltern‐Kindbeziehung (vgl. 
Kap. 10.3.5). Dies ergibt  sich aus dem eingeschränkten Handlungsspielraum der Schulsozialarbeit, wie 
bereits in Kap. 11.3.2 diskutiert. Verbindliche Settings mit den Eltern sind für Schulsozialarbeit schwer zu 
realisieren, anders innerhalb des Systems Schule, wo die Kinder über erfolgreiche Interventionen berich‐
ten (10.4.4). Die „nicht motivierenden Tipps“ (10.3.5) verweisen ebenfalls auf die ungenügende Reich‐
weite der Schulsozialarbeit. Die hinter dem unerwünschten Verhalten des Kindes  liegende Problematik 
konnte in vielen Fällen nicht angegangen werden, weil sie eigentlich Erziehungsaufgaben der Eltern war. 
Ist Schulsozialarbeit mit der Mandat führenden Behörde gut vernetzt, kann eine entsprechende Thema‐
tik (unzureichende Betreuung, gewaltförderndes Umfeld, genügend Schlaf, Medienkonsum) in Koopera‐
tion angegangen werden. Ansonsten enthalten Anregungen zu Verhaltensänderungen die Gefahr, ein‐
seitig vom Kind Anstrengungen einzufordern, welche einem  für das Kind wenig  interessanten Ziel die‐
nen.  Insbesondere, wenn die Schule mittels angewiesener Termine bei der Schulsozialarbeit sozialadä‐
quates  Verhalten  durchzusetzen  versucht.  Hier  ist  eine  Instrumentalisierung  der  Schulsozialarbeit  zu 
befürchten, die ihr zwar Aufträge verschafft, aber zugleich Klienten vergraulet.  
 
Als wichtige Erkenntnis kann aus den Ergebnissen abgeleitet werden, dass destruktive Beziehungsmus‐
ter in sehr hierarchischen Familiensystemen nicht über das schwächste Familienmitglied aufzulösen sind 
(vgl.  Kap.  10.3.5, Verschlimmerung).  Solche  Beratungsgespräche  verlangen  nach  einem  verbindlichen 
Mandat und damit nach der Möglichkeit, den dominierenden Rollenträgern Eingeständnisse abzuringen. 
Schulsozialarbeiterische Beratung in Fällen mit physischer Misshandlung kann immer zu einer Gewaltes‐
kalation seitens der Eltern, insbesondere der Väter führen (vgl. Kap. 4.3, Elterneinbezug). Dies ist in die 
Beratung mit  einzubeziehen. Das Kind  kann  seine  Situation  als  Experte  seiner  Lebenswelt  am besten 
einschätzen. Seine Sicht ermöglicht es der Schulsozialarbeit Strategien vorzusehen, die dem gefährdeten 
Kind Schutz bieten. 

11.5.3 Mangel an Forschung und Theorieentwicklung 

Die  im Theorieteil gezeigte Spannung zwischen der Beratungsaufgabe und der Risikoerfassung wurden 
bisher  in der Forschung kaum thematisiert. Die Ergebnisse (vgl. Kap. 10.3.5) zeigen, dass Schulsozialar‐
beit den Kindern helfen kann, die Hilfe jedoch nur in einem begrenzten Rahmen wirksam ist. In der Bera‐
tungssituation  ist schwierig einzuschätzen, welche  Interventionen das Kind auch  längerfristig nicht un‐
terstützen, sondern zu zusätzlichem Stress führen. Dazu benötigt Schulsozialarbeit empirisch gesichertes 
Wissen. Forschungsanlagen müssten Zugang zu Kindern erhalten, die unzufrieden mit der Beratung wa‐
ren oder sie abgebrochen haben. Allein mit kooperativen Schulsozialarbeitenden und freiwilligen Schü‐
lerInnen zu arbeiten  führt zu verzerrten Resultaten  (vgl. Kap. 9.3.1). Auch Längsschnittstudien würden 
helfen den Unterstützungsgehalt von Beratungseffekten einzuordnen.  

Nebst der Forschung muss Schulsozialarbeitsliteratur das Thema Risikoerfassung aufgreifen und  in sei‐
ner Komplexität diskutieren. Es fällt auf, dass  in der Schulsozialarbeitsliteratur die Beratungsarbeit mit 
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Kindern in Gefährdungssituationen bisher ignoriert wurde (vgl. Baier & Heeg 2011, Baier & Deinet 2011, 
Baier & Schnurr 2008, Drilling 2001, Pötter & Segel 2009, Speck & Olk 2010, Vögeli‐Mantovani 2005, 
Vogel 2006). Der Wissenszuwachs bezüglich Kindesmisshandlung und Risikoerfassung hat sich allein  in 
der Disziplin Psychologie  abgespielt und  ist  an der  Schulsozialarbeit, wie  auch  an der  Sozialen Arbeit 
insgesamt, vorbeigegangen. Dies mag damit zusammenhängen, dass Schulsozialarbeit  in  ihrer Pionier‐
phase hauptsächlich mit sich selber beschäftig war und sich der Organisation und der Auftragssituation 
widmete (dargelegt bei Speck & Olk, 2010). Es galt die fachliche Unabhängigkeit zu verteidigen und ge‐
genüber den Ansprüchen der Schule die Freiwilligkeit der Beratung zu begründen (vor allem bei Baier in 
Baier & Deinet, 2011). Im Kindesschutz  ist der Auftrag der Schulsozialarbeit kein freiwilliger mehr, son‐
dern  ergibt  sich  aus  dem  Anspruch  des  Rechtsstaates  (vgl.  Kap.  3),  der  sich  auf  den  unbestimmten 
Rechtsbegriff  des  Kindeswohls  beruft.  Da  Forschungserkenntnisse  aus  der  Risikoerfassung  insgesamt 
erst  in den  letzten  Jahren aus dem englischen Sprachraum an die Praxis herangetragen wurden, steht 
die Auseinandersetzung der Schulsozialarbeit mit dieser Thematik noch aus.  

Vermutlich  kann dahinterliegend  auch ein unterschiedlicher  Interessensfokus  von  Sozialer Arbeit und 
Psychologie  ausgemacht  werden.  Theorien  Sozialer  Arbeit  beschäftigen  sich  häufig  mit  der  Gesell‐
schaftsstruktur, im Besonderen mit den ihr inhärenten Integrations – oder Ausschlussmechanismen für 
die Individuen (vgl. dazu Sommerfeld et al., 2011, S. 271 – 274). Sie orientieren sich dabei an humanisti‐
schen Konzepten von Freiheit, Gleichheit und Demokratie (ebd.).  Individuelle Gewalt wird folglich vor‐
wiegend im Kontext „unterprivilegierter Lebenslagen“ gedeutet (ebd. 272). Daraus ergibt sich die sozial‐
arbeiterische Logik, eine Verbesserung der Lebenslage mindere automatisch innerfamiliäre Gewalt. Da‐
bei geht vergessen, dass zu den familiären Ressourcen auch  individuelle Verhaltensmuster und die Be‐
ziehungsfähigkeit  der  Eltern  gezählt werden müssen, welche  ungleich  schwerer  vermittelbar  sind  als 
bspw.  ein  Hortplatz.  Kurz,  der  von  der  Psychologie  favorisierte  Blick  auf  innerfamiliäre  Beziehungen 
muss durch Sozialarbeit vermehrt beachtet werden. Denn erst dadurch erhalten Opfer familiärer Gewalt 
die Möglichkeit  selber  zu  sprechen. Kurz – Adam meint dazu, durch den öffentlichen Diskurs würden 
Opfer von  innerfamiliärer Gewalt als Subjekte, nicht mehr nur als Opfer eines  im Mittelpunkt des Inte‐
resses stehenden Familiensystems wahrgenommen (2011, S. 106f). Sie sieht darum den Kontrollauftrag 
des Jugendamtes als einen Akt sensibler Wahrnehmung gegenüber den Opfern. Die Kontaktmöglichkeit, 
die  Schulsozialarbeit den Kindern bietet, eröffnet  ihnen wie  in den  Ergebnissen  (Kap. 10)  gezeigt die 
Möglichkeiten, ihre Sicht und ihr Erleben darzustellen, sie trägt somit zu der fortschreitenden Enttabui‐
sierung der Familie als rechtsfreien Raum bei. Im Gegenzug zur Sozialen Arbeit beschäftigt sich Psycho‐
logie traditionell mit  individuellen Verhaltensweisen von Menschen. Sie klassiert70 und sucht nach ent‐
sprechenden Mittel, Störungen aufzulösen. Darunter fallen auch Risikofaktoren, die zu Kindesmisshand‐
lungen führen (besonders im angloamerikanischen Sprachraum71). Die rege Forschungstätigkeit hat dazu 
beigetragen, dass Prognostik bei Kindesmisshandlung heute mehr ist als ein Bauchgefühl, sie zieht empi‐
risch gesicherte Erfahrungswerte mit ein. Dementsprechend sind auch die  Interventionen zielgruppen‐
gerechter und besser nachvollziehbar. Geht es um Kindesschutz, kann der sozialarbeiterische Ansatz der 
Ressourcenorientierung nicht  genügen, ebenfalls  ist  fehlendes Methodenwissen  in der Gesprächsfüh‐
rung  stossend. Es braucht einen erweiterten Fokus, der Wissensbestände aus Psychologie und Rechts 
integriert und die Situationsanalyse um diese erweitert. Ein Grossteil der Kindesschutzfälle wird durch 
Sozialarbeitende erfasst und bearbeitet. Der Mangel an Theoriebildung kann von Schulsozialarbeitenden 
dahingehend interpretiert werden, dass die Erfassung von Kindesgefährdungen nicht zu ihren Aufgaben 
gehört. 
 

 

70 ICD‐10, International statistical classification of diseases and related health problems; WHO. 
71 Administration of Children and Families. U.S. Departement of Health and Human Services. 
http://www.acf.hhs.gov/index.html 
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12. Empfehlungen 

Aus der Diskussion und der Beantwortung der Forschungsfragen  lassen sich konkrete Schlussfolgerun‐
gen für die Schulsozialarbeit ableiten. Da die Landschaft der Schulsozialarbeit, wie  in Kapitel 2 gezeigt, 
sehr heterogen ist, treffen nicht alle hier vorgestellten Empfehlungen für jeden Kanton, jede Gemeinde 
oder  jede Schule gleichermassen zu. Vielerorts sind beispielsweise die kooperativen Bemühungen zwi‐
schen Schule, Schulsozialarbeit und den Behörden bereits geklärt und gut eingespielt. Auf die Gefahr hin 
für bestimmte Schulsozialarbeitsstellen bereits Selbstverständliches einzufordern, möchte  ich dennoch 
versuchen einen möglichst vollständigen Überblick zu geben, welche Verantwortungsträger in welchem 
Bereich  zur Professionalisierung der  schulsozialarbeiterischen Beratung  in Situationen von vermuteter 
Kindesgefährdung beitragen können. Ziel hinter den Empfehlungen  ist der Umkehrschluss aus der The‐
se: je besser die Rahmenbedingungen für die Risikoerfassung der Schulsozialarbeit, desto mehr Wirkung 
entfaltet  ihre Beratung für die einzelnen Kinder. Da die Früherkennung eine gemeinsame Aufgabe von 
Stellen in der Risikoerfassung, abklärenden Stellen, Ausbildungsstätten sowie strategischer und operati‐
ver Planung  ist, sind die Empfehlungen entsprechend der Verantwortungsbereiche gebündelt. Ein opti‐
males Zusammenwirken  könnte eine  sensible Risikoerfassung  im Sinne des Kindeswohls einen  Schritt 
voranbringen. Schulsozialarbeit ist darin nur ein kleines Teilgebiet, das jedoch zu Fragen und Austausch 
anzuregen vermag. 
 

12.1 Empfehlungen an die strategischen Verantwortungsträger 

KES ‐ Behörden 

• Ab ersten  Januar 2013 werden Meldungen  zu Kindesgefährdungen  im  zivilrechtlichen Bereich an 
die Kindes‐ und Erwachsenenschutzbehörden gehen. Aufgrund der Fachlichkeit wird von ihrer Seite 
ein erhöhtes Interesse gegenüber der Risikoerfassung erwartet. Das Beteiligungsrecht von Kindern 
an  ihren Verfahren  soll vermehrt verwirklicht werden. Um die Früherfassung an Schulen, welche 
häufige Melderinnen sind zu verbessern, sollte die KESB die institutionelle Einbindung von Schulso‐
zialarbeit  in  die  Risikoerfassung  verlangen. Gleichzeitig  übernimmt  sie  die  Verantwortung  dafür, 
dass die  Schulsozialarbeit bezüglich der Risikoerfassung  geschult  ist und  stellt  geprüfte Einschät‐
zungsraster zu Verfügung, die helfen, das Ausmass einer allfälligen Misshandlung oder Vernachläs‐
sigung festzustellen. Das würde das Kind vor sich wiederholenden Befragungen schützen und zu ei‐
nem Informationsfluss führen, der die Sicht des Kindes tatsächlich berücksichtigt. 

• Die KESB beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von validen Rastern zur Risikoerfassung. Sie zieht 
dazu vorhandenes, aktuelles Wissen bei und gibt Empfehlungen an die operativ Leitenden ab. 

• Die KESB setzt die Schulsozialarbeit als Mandatsträgerin bei Abklärungen von Kindesgefährdungen 
ein, sofern keine wichtigen Gründe dagegen sprechen und die Schulsozialarbeit entsprechend  in‐
struiert ist. Sie tut dies aufgrund des vorhandenen Vertrauensverhältnisses des Kindes, bereits vor‐
handener Kontakte zwischen Familie und Schulsozialarbeit oder, weil die Sicht der Schule in diesem 
Fall grundlegend wichtig ist. Falls die Familie sich weigert, ist sie berechtigt die Abklärung durch ei‐
ne andere Stelle vornehmen zu lassen. Ziel der Abklärung durch die Schulsozialarbeit ist, die Aussa‐
gen des Kindes besser in das Verfahren einzubeziehen.  

• Die KESB setzt Schulsozialarbeitende als Kindesvertretung in Kindesschutzverfahren ein, sofern ein 
Kind dies wünscht und die Schulsozialarbeit über die nötige Qualifikation verfügt. 
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Fachhochschulen Sozialer Arbeit 

• Die Schulsozialarbeit muss als expandierendes Berufsfeld der Sozialen Arbeit an den Fachhoch‐
schulen  in der Grundausbildung berücksichtigt werden.  Ihre sozialarbeiterische Funktion muss 
für  interessierte Studierende geklärt werden, dies aufgrund  ihrer spezifischen Konstellation  im 
System  Schule. Dies wäre  im Rahmen  eines Wahlfachs  Schulsozialarbeit umsetzbar. Dabei  ist 
darauf zu achten, dass der Wissenstransfer durch gut ausgebildete PraktikerInnen wahrgenom‐
men wird und Beratungsmethodik bei Kinder und Jugendlichen einen Schwerpunkt bildet.  

• Die Fachhochschulen engagieren sich in der Generierung von Praktikumsplätzen in der Schulso‐
zialarbeit.  

• Die Risikoerfassung von Kindesgefährdungen gehört  in die Grundausbildung von Schulsozialar‐
beitenden. Sie  lässt  sich einerseits aus der Meldepflicht der  Sozialarbeit begründen  (vgl. Kap. 
5.1) und andrerseits durch das Ausmass von Kindesmisshandlung und den sich daraus ergeben‐
den Folgen für die Gesellschaft (vgl. Kap. 4.8).  

• Die Forschungsabteilungen der Fachhochschulen bemühen sich aktiv um einen Wissenstransfer 
aus Forschungen  im Kindesschutz (vgl. Berufskodex, Art. 5.9)  in die Praxis. Sie fördern oder re‐
gen eigene Forschungsprojekte zur Risikoerfassung an.  

• Die  Fachhochschulen ermöglichen  Schulsozialarbeitenden  spezifische, auf  ihr Berufsfeld abge‐
stimmte Weiterbildungen, die mit einem anerkannten Diplom abgeschlossen werden, bspw. CAS 
Schulsozialarbeit, CAS Kindesschutz. 

• Die Fachhochschulen tragen aktiv zur Vernetzung der Schulsozialarbeitenden bei, da die Verein‐
zelung  zu  hoher  Fluktuation  und  zur  Vereinnahmung  der  Schulsozialarbeit  durch  das  System 
Schule  führen kann. Sie bieten Unterstützung,  indem sie Räume  für Treffen und Tagungen zur 
Verfügung stellen und sie organisieren Foren für Theorie‐Praxis Austausch. 

• Die Fachhochschulen stellen Schulsozialarbeitende als Dozierende ein und wertschätzen damit 
das Berufsfeld als eigenständig und für die Soziale Arbeit relevant. 

 

12.2 Empfehlungen an die operativen Verantwortungsträger 

Leitende von Sozialdiensten, Jugendämtern, Jugendsekretariaten und Schulleitende 

• Die bewusste  institutionelle Einbindung von Schulsozialarbeit  in die Früherkennung bei Kindes‐
gefährdungen  stützt das Recht  der  Kinder  auf Beteiligung  (Art.  12  KRK)  und hebt durch  eine 
Mehrperspektivität die Qualität der Abklärung von Kindesgefährdungen. Dazu bedarf es einer 
bewussten  Steuerung  durch  die  operativen  VerantwortungsträgerInnen.  Die  Einbindung  der 
Schulsozialarbeit  in die Früherkennung erfordert eine Konkretisierung der Abläufe, eine aktive 
Kommunikation  zwischen den unterschiedlichen  in der  Früherfassung  tätigen  Fachstellen und 
schliesslich die Durchsetzung der erarbeiteten Konzepte. 

• Um die Kooperation in der Risikoerfassung zu stützen, ist ein regelmässiger Fachaustausch zwi‐
schen den Stellen, die Risiken erfassen und den Abklärungsstellen einzurichten. Dieser soll auf‐
grund der qualitätssteigernden Mehrperspektivität gemeinsame Fallbesprechungen beinhalten. 

• Sowohl die  in der Risikoerfassung angesiedelten Stellen (Schulsozialarbeit, Lehrpersonen, Müt‐
terberaterinnen, Familienbegleitungen, Sozialpädagoginnen an Kindertagesstätten) wie auch die 
Sozialarbeitenden der Abklärung sollen Zugang zu regelmässiger Weiterbildung  in der Risikoer‐
fassung erhalten.  

• Stellen, die wiederkehrend Risiken erfassen, sollen geprüfte Risikoerfassungsinstrumente erhal‐
ten und daran geschult werden.  
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• Da Beratungsgespräche mit Kindern in Gefährdungssituationen heikel sind und besonderen An‐
forderungen unterliegen, sind Intervisionen oder Supervisionen zu ermöglichen, die auf Video 
aufgezeichnete Beratungen reflektieren. 

• Abklärende Stellen etablieren eine Gehstruktur zu  Institutionen, die  regelmässig Risiken erfas‐
sen, wie bspw. Schulen und Kindertagesstätten. Die Abklärungsstellen informieren über die Risi‐
koerfassung, über  rechtliche Grundlagen, über Gesprächstechniken mit betroffenen  Familien. 
Ziel ist die Stärkung der Kooperation im Sinne der Gewährleistung des Kindeswohls.  

• Die operative Leitung ist dafür besorgt, dass für gefährdete Kinder und ihre Familien ein Notfall‐
dienst eingerichtet wird und dass dieser bekannt ist.  

 

12.3 Empfehlungen für Schulsozialarbeitende in der Risikoerfassung  

Viele Schulsozialarbeitende leisten bereits Beachtliches in der Früherkennung von Kindesgefährdungen. 
Sie tun dies mit grosser Sorgfalt und hoher Professionalität. Dennoch soll hier als Abschluss ein für die 
Praxis zusammengestelltes Merkblatt zur Verfügung gestellt werden, das die Erkenntnisse dieser Arbeit 
der Schulsozialarbeit zugänglich macht. Das Merkblatt ist vor dem Hintergrund einer mehr als fünfjähri‐
gen Praxis  in der Schulsozialarbeit zu verstehen, die sich  in vielem von der Praxis an anderen Schulen 
und in anderen Kantonen unterscheidet. Es fokussiert entsprechend der Thematik dieser Arbeit auf die 
schulsozialarbeiterische Beratung bei vermuteter Kindesgefährdung. Der theoretische Hintergrund leitet 
sich aus den Büchern von Carol Gammer (2009) und Martine Delfos (2010) ab. Zentrale Ergebnisse aus 
dem  Forschungsteil dieser Arbeit wurden  integriert. Die Gliederung des Merkblatts  folgt  den  Phasen 
einer schulsozialarbeiterischen Beratungssequenz. Der direkten Umsetzbarkeit zuliebe sind Kommunika‐
tionsbeispiele  teilweise  dem  schweizerdeutschen Dialekt  angeglichen.  Ziel  des Merkblatts  ist  es,  den 
Schulsozialarbeitenden  in der Risikoerfassung Handlungssicherheit zu geben und die als unterstützend 
ausgewiesenen Elemente der schulsozialarbeiterischen Beratung zu verstärken. 
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12.3.1 Merkblatt zur Gesprächsführung Schulsozialarbeitender in der Risikoerfassung 

 

1. Einstieg in die Thematik 
 
Der  Einstieg  ins Gespräch  ist  gemäss  den  empirischen  Erkenntnissen  für  die  Kinder  oft  peinlich  und 
schwierig. Die Schulsozialarbeit kann das Kind ermutigen  zu  reden,  soll aber offen und ungezwungen 
bleiben und das Kind zu nichts drängen. 
 
Fragen 
„Was wolltest du mir erzählen?“ „Was beschäftigt dich?“. „Du hast einen Termin mit mir abgemacht. 
Gibt es etwas, dass dich stresst?“ 
 

‐ Welche Probleme nennt das Kind?  
‐ Wie wirkt das Kind auf mich?  

 
Beraterische Tätigkeit  
Sämtliche Hinweise auf Misshandlungen / Vernachlässigungen wenn möglich im Wortlaut protokollieren 
und entsprechend kennzeichnen. Bei Unklarheiten nachfragen und dem Kind sagen, dass man unsicher 
ist, ob man seine Aussage richtig verstanden habe.  

Auf das vom Kind genannte Problem eingehen und es würdigen. Seine Gefühle erfragen. Sich für seine 
Gedanken interessieren. Verständnis und Trost spenden 

Beachten 

• Ist die Beratung angewiesen, dem Kind mitteilen, dass es da eine Person gibt (Namen nennen), die 
sich aus folgenden Gründen grosse Sorgen um das Kind macht (Gründe aufzählen). Das Kind fragen, 
wie es selber die genannten Themen einschätzt.  

• Funktion der Schulsozialarbeit erklären.  

• Dem Kind die Möglichkeit geben, die Schulsozialarbeit als Unterstützung zu beanspruchen oder ab‐
zulehnen.  

• Versuchen, zu einem Arbeitsbündnis zu kommen. 
 

2. Risikoerfassung 
 
In dieser Gesprächsphase ist es zentral wichtig, dass die Schulsozialarbeit dem Kind in seinen Gedanken 
folgt, es reden lässt und sich ausschliesslich auf Verständnisfragen beschränkt. Das Gesprächstempo ist 
dem Kind angepasst und es wird auf seine Gefühlsäusserungen geachtet. Paraphrasieren, Zeichen von 
Interesse und Wohlwollen vermitteln, das Kind möglichst wenig unterbrechen.  
 
Fragen 
Um Erlaubnis fragen, ob die SSA weitere Fragen zu der Situation des Kindes stellen darf. Erklären, warum 
das helfen könnte: „Ich kann dann deine Situation besser verstehen, da  ich  ja deine Familie überhaupt 
nicht kenne.“ „Ich frage mich, wie das für dich ist?“ 
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Falls vorhanden ein Frageraster anwenden, um die Gefährdung einschätzen zu können. Die Fragen dem 
Gesprächsfluss anpassen und nicht stereotyp herunterbeten. Nicht gestellte Fragen entsprechend mar‐
kieren. Allfällige Misshandlungen durch das Kind gewichten  lassen: „Kannst du mir  sagen, welche von 
diesen Sachen, die du mir erzählt hast, dich am meisten stört? 

Fragen nach der akuten Gefährdung stellen, um notfalls Schutzmassnahmen ergreifen zu können (Not‐
platzierung). „Was denkst du, wird passieren, wenn du nachher nach Hause gehst?“. „Falls dein Vater 
heute Abend wieder betrunken ist, was glaubst du, was dann passieren wird?“.  

Beraterische Tätigkeit 
Dem Kind zusichern, dass es Antworten verweigern darf und dass es zeigen darf, wann es nicht mehr 
weiterreden möchte. Auf non‐verbale Zeichen wie wegschauen, Desinteresse, einsilbige Antworten ach‐
ten. Metakommunikation darüber  führen: „Ich habe den Eindruck, dass du nicht  so gerne über dieses 
Thema redest, da du gerade mit dem Handy herum spielst. Wie geht es dir jetzt gerade so?“ Aufmerksam 
nachfragen, ob das Kind das Thema nicht interessant findet und welches Thema ihm selber wichtig ist. 

Falls das Kind verbal wenig zum Ausdruck bringen kann/will, andere Methoden wie Erdmännchen, Eco‐
gramme, Tiere, Holzmännchen einsetzen um die Situation des Kindes und seine Gefühle besser verste‐
hen zu können. Dies dem Kind auch so erklären und fragen, ob dazu Lust hat. 

Beachten 

• Dem Kind Zeit lassen, Gesprächspausen aushalten und zulassen. Selber wenig reden, keine eigenen 
Beispiele machen.  

• Dafür sorgen, dass das Kind sich wohl fühlt.  

• Keine Beurteilung der Situation.  

• Keinen Kommentar zum Verhalten der Eltern abgeben, das löst nur Schuldgefühle aus. Ausschliess‐
lich das Erleben des Kindes paraphrasieren und seine Gefühlsexploration unterstützen. 

• Falls das Kind weint oder andere starke Emotionen zeigt, diese beruhigend kommentieren: „Wenn 
dich das  jetzt  traurig macht, verstehe  ich das gut. Du darfst hier auch gerne weinen, das  ist kein 
Problem. Taschentücher reichen. „Du hast ganz vieles aushalten müssen bisher. Ich staune, wie du 
das überhaupt geschafft hast“. Die Gefühle, die das Kind zeigt, spiegeln: „Ich verstehe gut, dass du 
das schlimm findest.“ 

• Wenn das Kind scheinbar Nebensächliches erzählt nicht unterbrechen, sondern nachfragen, was es 
der Schulsozialarbeit damit erklären möchte. Da werden häufig wichtige Zusammenhänge deutlich. 

• Eigene Emotionen: Schilderungen von psychischer, physischer oder sexueller Gewalt oder von Ver‐
nachlässigung  sind manchmal  schwierig  auszuhalten.  Sie wühlen  auf  und  lösen  Emotionen  aus. 
Dennoch  ist es wichtig, keine unbedachten Kommentare abzugeben,  insbesondere keine Verurtei‐
lungen der Eltern. Emotionale Äusserungen wie „das  ist  ja  furchtbar!“ können das Kind ebenfalls 
zum Schweigen bringen, da es sein Erleben nicht beurteilt haben möchte, sondern Verständnis da‐
für sucht. 
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3. Problemanalyse und erste Zielformulierung 
In dieser Gesprächsphase übernimmt die Schulsozialarbeit die Führung. Sie bündelt erste Erkenntnisse 
und fokussiert auf die Zielformulierung. Sie informiert das Kind über nächste Schritte  im Beratungspro‐
zess. 
 
Beraterische Tätigkeit 
Ergebnisse laut zusammenfassen und beim Kind nachfragen, ob sie stimmen, ob es Ergänzungen / Ände‐
rungen anbringen möchte.  

Mit dem Kind, unabhängig von der Vollständigkeit der Situationsanalyse Ziele formulieren: „Für dich ist 
also besonders wichtig, dass…“ Die Ziele aufschreiben und dem Kind vorlesen. Nachfragen: „hast du das 
so gemeint? Habe ich das richtig verstanden?“. 

Klären, auf welche Weise die SSA das Kind unterstützen kann. Falls sich eine Gefährdungsmeldung ab‐
zeichnet, bereits  im ersten Gespräch darüber  informieren. Erklären, was mit einer „Meldung“ gemeint 
ist und warum die Schulsozialarbeit verpflichtet ist die Meldung zu machen. „So wie du mir deine Situa‐
tion erklärt hast, sehe  ich, dass du viele Probleme hast, die du alleine nicht  lösen kannst. Deine Eltern 
müssen mithelfen deine Situation zu verbessern. Das kann an dieser Stelle besser erreicht werden als hier 
bei mir.“  Erklären,  dass  es  darum  geht,  dass  das  Kind  ohne Angst, Gewalt  und  Isolation  aufwachsen 
kann, dass es ein Recht darauf hat  

Information zur Gefährdungsmeldung geben 
Mögliche Folgen einer Gefährdungsmeldung für das Kind erklären: „Du wirst zu einem Gespräch einge‐
laden werden, Ort und Name der abklärenden Stelle nennen. Dort ist dann eine Frau so wie ich hier, die 
wird mit dir reden und versuchen zu verstehen, wie es dir in deiner Familie geht“.  

Mögliche Folgen einer Meldung für die Eltern aufzeigen: „Deine Eltern werden einen Brief erhalten und 
zu einem Gespräch eingeladen werden. Sie werden dort über Erziehung reden und darüber, was für ein 
Kind  wichtig  ist  und  was  es  nur  ängstigt  oder  stresst.“  „Sie  werden  dort  erfahren,  was  du  daheim 
brauchst um glücklich zu sein und gut lernen zu können.“ 

Fragen 
Das  Kind nach der  Information über die Gefährdungsmeldung unbedingt  fragen, ob  es bezüglich der 
Meldung Befürchtungen hat und wenn  ja, welche? Auf die Ängste des Kindes eingehen. Unrealistische 
Ängste ausräumen: „Deine Eltern kommen sicher nicht ins Gefängnis. Du musst auch nicht in ein Kinder‐
heim  gehen“,  (dies  nur  dort  sagen, wo  es  tatsächlich mit  grosser  Sicherheit  ausgeschlossen werden 
kann). „Sondern es geht darum, dass die Situation zuhause für dich besser wird und du keine Angst mehr 
haben musst.“ 
 

4. Gesprächsende: Stärkung, Schutz und Metakommunikation 

Da die Beratungssequenzen in der Schulsozialarbeit meist kurz sind, ist oftmals ein Gespräch nicht aus‐
reichend um das Gefährdungsrisiko richtig zu erfassen. Das Erstgespräch bildet meist nur ein Einstieg in 
das Thema. Es  ist deshalb nicht notwendig die Situation nach dem Ersttermin erschöpfend verstanden 
zu haben. Wichtiger scheint es, zu einem Arbeitsbündnis zu gelangen und das Kind möglichst beruhigt 
und ermutigt aus der Beratung zu entlassen. Dies braucht Zeit, die die Schulsozialarbeit einplanen muss.  
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Beraterische Tätigkeit 
Eine Viertelstunde vor Gesprächsende Emotionen beruhigen (spielen, zeichnen, auf angenehme Themen 
ausweichen, Hoffnung ermöglichen und dem Kind viele positive Feedbacks zu seinen Ressourcen geben: 
„Wow, du hast deine Situation  so gut erklärt, unglaublich!“ „Du kommst mir  so  stark vor, wie du mit 
deinen Schwierigkeiten kämpfst und doch nicht aufgibst“. „Es wird besser werden, denn du hast dir so 
mutig Hilfe geholt.“ „Mir ist aufgefallen, dass du anscheinend sehr intelligent bist, oder ganz tolle Freun‐
dInnen hast, die zu dir stehen, oder unglaublich sportlich bist und kämpfen kannst, etc.“ Dem Kind ver‐
mitteln, dass es etwas Besonderes ist und dass man das bemerkt hat (vgl. Kap. 10.3.4, Ich – Stärkung). 

Symbol  für Besserung der Situation auswählen, bspw. das Kind einen Halbedelstein  (Kraftstein) aussu‐
chen  lassen  und  sich  über  seine  Bedeutung  unterhalten.  Andere  Symbole  können  Plastikdinosaurier 
oder Plastiktiere sein, die es  in seinen Schwierigkeiten beschützen oder besonders schöne Postkarten, 
von denen es eine auswählen darf.  
 
Beachten 

• Schweigepflicht  thematisieren: Falls mit dem Kind ausgemacht wurde, dass die Schulsozialarbeit 
jemanden beiziehen /  informieren wird, dann nachfragen, was das Kind auf  jeden Fall geheim be‐
halten möchte (bestimmte Aussage). Falls dem Kind gesagt wurde, dass die Schulsozialarbeit seine 
Situation jemandem melden muss, die Ziele einer Meldung nochmals wiederholen. Auch hier wenn 
möglich dem Kind bezüglich bestimmter Aussagen die Schweigepflicht zusichern. 

• Schutz: dem Kind Notfallnummern geben und wenn nötig einen realistischen Notfallplan ausarbei‐
ten. Hier ist leider zu sagen, dass manchmal sehr wenig zum Schutz der Kinder unternommen wer‐
den kann. 

• Metakommunikation über die Beratungssituation: Vor Gesprächsabschluss das Kind nach seinen 
momentanen Gefühlen  fragen.  Fragen, was  die  Schulsozialarbeit  vielleicht  hätte  anders machen 
sollen (Hinweis auf Verbesserung für nächste Gespräche).  

• Freiwilligkeit betonen: Das Kind fragen, ob es an einen nächsten Termin kommen mag. Sagen, was 
an einem nächsten Termin das Thema sein könnte. Vorschlagen, dass das Kind auch kommen darf, 
wenn es nicht über das Thema sprechen möchte, sondern nur ein Spiel spielen will. Darauf hinwei‐
sen, dass beim nächsten Termin die Zielerreichung weiterentwickelt werden könnte.  

 

5. Nachbearbeitung des Gesprächs 

Eine  sorgfältige Nachbearbeitung  ist  in der Risikoerfassung Teil der Beratungsqualität. Hier  sei darauf 
verwiesen, dass ein  anonymer  Fachaustausch  allfällige Verzerrungen  korrigieren  kann und darum  ge‐
nutzt werden soll. Weiter ist wichtig zu bedenken, dass die Schulsozialarbeit nicht dazu verpflichtet ist, 
die Gefährdung  richtig einzuschätzen,  sondern Kinder, die  ihr  in  ihrer  gesunden Entwicklung bedroht 
scheinen, der Behörde zu melden. Verpflichtet  ist die Schulsozialarbeit allerdings dazu, alles zu unter‐
nehmen, damit die Rechte und Anliegen des Kindes von der abklärenden Stelle richtig wahrgenommen 
und  in das Verfahren einbezogen werden. Kommt die Schulsozialarbeit  zum Schluss, dass die Gefähr‐
dung besser ausserhalb eines zivilrechtlichen Verfahrens bearbeitet werden soll (bspw. durch Schullei‐
tung und  Schulsozialarbeit), muss  sie  physische  und  sexuelle Gewalt der  Eltern  gegenüber dem  Kind 
absolut ausschliessen können. 

Aktenführung 
‐ Beratungs‐Protokoll vervollständigen 
‐ Informationslücken festhalten 
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Reflektion 
‐ Welche weiteren  Probleme  rund  um  das Verhalten  des  Kindes  sind mir  bereits  bekannt  und 

durch wen? Aktenführung ergänzen. 

Informationen einholen 
‐ Wie ist das Kind in seine Klasse integriert?  
‐ Wie sind die schulischen Leistungen des Kindes?  
‐ Ist das Kind bei den Behörden bereits bekannt  (freiwillige Beratung und Unterstützung, Abklä‐

rung Gefährdung, Beistandschaft, Jugendgericht)? 

Fachaustausch 
‐ Anonyme Reflektion des Falles mit Fachperson. Eigene  Intuition reflektieren, Besonderheit des 

Falles skizzieren. 
‐ Zieldefinition anpassen 
‐ Dringlichkeit erster Massnahmen einschätzen. Nächste Schritte festlegen und begründen. 
‐ Allfällige Vernetzung mit Kooperationspartnern planen 
‐ Informationslücken festhalten 
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Mülinenstrasse 37 
3006 Bern 
Tel. 079 958 95 09 
simone.gaberell@bluewin.ch 
   
Bern, 1. Juli 2011 
 
 
 
 
Forschungsprojekt zur Beratungspraxis von Schulsozialarbeit in Gefährdungssituationen 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen  
Ich bin seit 5 Jahren in der Schulsozialarbeit tätig und studiere daneben noch Soziale Arbeit im Mas‐
terstudiengang.  Im Rahmen der Masterthesis habe  ich mich für ein Forschungsprojekt entschieden, 
das die Handlungsmethodik  von  Schulsozialarbeitenden, die bei Kindern und  Jugendlichen eine Ge‐
fährdung des Kindeswohls feststellen, untersucht. Aus meiner Praxis weiss  ich, dass solche Beratun‐
gen besonders belastend sind. Oftmals sind die Rahmenbedingungen  innerhalb der Schule ungenü‐
gend geklärt und die Zusammenarbeit mit den Behörden anspruchsvoll. In meiner Forschung lege ich 
den Fokus auf das Erleben der Kinder / Jugendlichen. Dazu benötige ich Interviewpartner, die ich nur 
mit Deiner Hilfe erreichen kann.  Ich bitte Dich deshalb, mich zu unterstützen und meine beigelegte 
Anfrage an Kinder und Jugendliche abzugeben. Herzlichen Dank! 
 
Stichprobe: 
Ich sollte mit möglichst verschiedenen Kindern /  Jugendlichen  Interviews führen können. Alter, Ge‐
schlecht, Nationalität und Gefährdungsrisiko sollten sich unterscheiden. Alleine finde ich keine Inter‐
viewpartner,  ich bin auf die Mithilfe von Dir ‐ ☺ ‐ angewiesen. Ist es Dir möglich, meinen dem Mail 
beigelegte Brief allen Jugendlichen / Kindern abzugeben, die: 
 

‐ bei Dir während des Schuljahrs 2010/11 in einer / mehreren Beratungen waren, und 
‐ bei denen Du eine Gefährdung des Kindeswohls festgestellt, und 
‐ diese mündlich oder schriftlich weitergemeldet hast, und 
‐ die während diesem Zeitraum mindestens die vierte Klasse besuchten? 

 
Wichtig: 
Für mich ist es sehr wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen, die den obigen Kriterien entsprechen, 
einen meiner Briefe erhalten, ohne Ausnahme, auch wenn die Beratung sich später negativ entwi‐
ckelt haben sollte!  
Da die Kinder und Jugendlichen bezüglich der Beurteilung ihrer Beratungserfahrung urteilsfähig sind, 
ist das Einverständnis der Eltern nicht zwingend nötig. 
 
Bitte melde mir doch per Mail zurück, ob sich jemand zu einem Interview bereit erklärt hat. Die Kin‐
der erhalten einen Kinogutschein für ihre Hilfe, das Interview wird in ihrem Schulhaus oder – falls Du 
einverstanden bist ‐ in Deinem Büro stattfinden.  
 
 
 
Herzlicher Dank und hoffentlich bis bald 
 
 
 
Simone Gaberell 



Simone Gaberell   
Mülinenstrasse 37   
3006 Bern 
Tel.: 031 352 88 56  
E‐Mail: simone.gaberell@bluewin.ch 
 

Juni 2011 
 
 
Liebe SchülerIn, lieber Schüler 
Deine Schulsozialarbeiterin oder Dein Schulsozialarbeiter hat Dir diesen Brief gegeben. Ich würde 
sehr gerne mit Dir ein Interview machen. Mich interessiert, wie Du die Beratung der Schulsozialarbeit 
erlebt hast. Vielleicht hast Du Spass daran, von einer Forscherin interviewt zu werden?  
 
Wer bin ich?  
Ich bin selber auch Schulsozialarbeiterin, habe zwei Töchter und mache noch ein Studium. Von mei‐
ner Arbeit in der Schule her kenne ich schwierige Situationen, in denen Jugendliche und Kinder sich 
alleine und gestresst fühlen. Du hast anscheinend mit Deiner Schulsozialarbeiterin oder Deinem 
Schulsozialarbeiter über Deine Probleme gesprochen, das war sehr stark von Dir!  
 
Was möchte ich erforschen? 
Als Forscherin möchte ich herausfinden, ob die Schulsozialarbeit Dir in der Beratung helfen konnte. 
 
Wem kann die Forschung nützen?  
Mein Ziel ist, dass Schulsozialarbeitende in der Beratung wissen, worauf sie achten müssen, damit die 
Beratung den Kindern oder Jugendlichen nützt.  
 
Interview: 
Wenn Du Lust auf ein Interview hast, dann melde Dich schnell bei deiner Schulsozialarbeiterin / dei‐
nem Schulsozialarbeiter. Das Interview dauert etwa eine Stunde, ich werde zu dir in die Schule kom‐
men. Dein Name wird nicht genannt, niemand wird je erfahren, was du gesagt hast.  
 
 

Lohn: Du erhältst einen Kinogutschein! 
 
Ich würde mich sehr freuen, dich befragen zu dürfen ☺ ! 
 
 
Simone Gaberell 
 
 
 
Ich möchte gerne interviewt werden! 
 
Name: _____________________________________________________________ 
 
Klasse:_____________________________________________________________ 



Bewertung des Unterstützungsgehalts von Beratung durch Schulsozialarbeit während einer 
festgestellten Gefährdung des Kindeswohls 
 
 
Interview mit SchülerIn Nr. : ____________ 
 
 

1. Aufklärung über Rechte und Ziel des Interviews 
 

1.1 Ziel des Interviews: Beratungsqualität verbessern, Forschungsarbeit 
1.2 Vorgehen: bei den SchülerInnen selber nachfragen, wie es  ihnen  in der Beratung gegangen 

ist, was ihnen geholfen hat und was eher weniger 
1.3 Gewährung der Anonymität 
1.4 Recht darauf, bestimmte Fragen nicht zu beantworten 
1.5 Lohn (Kinogutschein) 

 
 

2. Angaben zu Person und Umfeld 
 

2.1 Interviewsituation  
 
Datum des Interviews 
 

 

Ort des Interviews 
 

 

Zeitdauer des Interviews 
 

 

Räumlichkeit 
 

 

Einschätzung  der  Stimmung  des 
interviewten Kindes 

 

Spezielles 
 

 

 
 

2.2 Angaben zur Person der Stichprobe 
 
Alter 
 

 

Geschlecht 
 

 

Schuljahr und Schultyp 
 

 

Schuljahr  während  der  Bera‐
tungsphase 

 

Nationalität 
 

 

Erstsprache / Muttersprache 
 

 

Beratungsgrund 
 

 



3. Interviewfragen 
 

3.1 Du  bist  also  vor  einiger  Zeit  bei  deiner  Schulsozialarbeiterin  XY  zu Gesprächen  gegangen. 
Magst  du  mir  erzählen,  wie  das  für  dich  war,  bei  ihr  in  der  Beratung  zu  sein? 
(Einstiegsfrage möglichst offen, S. erstellt selber einen Rangfolge der wichtigen Elemente)  

 
 
 
3.2 Was  von  dem,  wo  du  mir  jetzt  gerade  erzählt  hast  war  für  dich  besonders  wichtig?  

(Rangfolge herausarbeiten) 
 
 
 
3.3 Folgefrage(n) an der Erzählung orientiert auf emotionale oder sachliche Elemente  in erster 

Priorität eingehend 
 
 
 
Teil zwei, vier Aspekte der variable „unterstützend) 
 
 
 
3.4 Du hast nun schon ganz viele Dinge erzählt, die dir in der Beratung bei Frau / Herrn XY aufge‐

fallen sind. Kannst du mir noch ein wenig erklären, wie du dich jeweils bei Herrn/Frau XY ge‐
fühlt hast in der Beratung? (emotionale Unterstützung)  

 
 
 
3.5 Gibt es etwas, an das du dich erinnerst, wo du nach der Beratung gerade ausprobiert oder 

gemacht hast? (alltagspraktische Unterstützung) 
 
 
 
3.6 Erinnerst du dich an etwas, das dir deine Schulsozialarbeiterin oder dein Schulsozialarbeiter 

besonders gut erklären konnte? So, dass du es anschliessend besser verstanden hast? (kogni‐
tive Unterstützung) 

 
 
3.7 Gibt es etwas, das sich bei dir selber verändert hat wegen den Gesprächen? (Verhaltensver‐
änderung, Autonomiegewinn, Ich‐Stärkung) 
 
 
 
Teil drei: Gesamtbeurteilung 
 
 
3.7 Mich würde interessieren, wie es dir vor und nach der Beratung gegangen ist. Dazu habe ich 

eine Zeichnung gemacht, die  ich dir  zeigen möchte.  (Likertskala)  (Einschätzung Gesamtein‐
fluss der Beratung) 
 
 
 



Du kannst dort ein Kreuz machen, wie deine Situation vor der Beratung für dich war: 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Und ein zweites Kreuz, wie du deine Situation heute einschätzest:  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

3.8 Denkst du, dass diese Veränderung mit deinen Gesprächen bei der Schulsozialarbeiterin zu 
tun hat? Kannst du mir das erklären? 

 
 
3.9 Wenn du nun so zurückdenkst, was hat dir bei Herrn / Frau XY am wenigsten genützt? 
 
 
 
4. Was denkst du, warum war das für dich nicht so gut? 
 
 
 
4.1 Würdest du einem anderen Kind / Jugendlichen mit einem ähnlichen Problem eher empfeh‐

len zur SSA in die Beratung zu gehen oder eher nicht empfehlen? 
 
 
 
4.2 Magst du mir noch erklären warum du das denkst? 
 
 
 
Abschluss und Dank  



Anhang  

4. Postscripts zu den Interviewsituationen  
 
Bestimmte Interview‐Aussagen wurden hier in Form von Notizen festgehalten. Sie dokumentieren 
Auffälligkeiten, Gedanken der Interviewerin oder Umgebungsmerkmale, die einen Einfluss auf das 
Interview und den Forschungsgegenstand gehabt haben könnten.  
 
1. Interview 
Testinterview 
 
2. Interview  
L. zeigte wenig Reflektionsfähigkeit, ist wahrscheinlich diesbezüglich in seiner Entwicklung gebremst. 
Die Aggressionsproblematik, weswegen er bei der SSA  ist und die eine Gefährdungsmeldung durch 
die Schule auslöste, zeigt sich bei  ihm  in der steten Themenwahl „Streit mit anderen“, wo er selber 
das Bedürfnis verspürt sich zu rechtfertigen und vor allem daran interessiert ist, wer gegen wen ge‐
kämpft hat. Andere Themen  sind  ihm kein Anliegen. Der Zuweisungsgrund  ist bei Knaben ein  sehr 
typischer. 
 
3. Interview 
M. erzählt von sich aus sehr wenig, sie  ist es nicht gewohnt, frei zu reden. Dennoch wird  in diesem 
Interview die Rolle der SSA als Problemlöserin und zugleich Problemverursacherin deutlich.  
 
4. Interview 
Achtung; hier erstmals die Likertskala angepasst auf neu 5, anstelle von 6 Punkten! 
Hinweis,  für die Kinder  ist es einfacher, die Beratung zu  reflektieren, wenn  sie  ihre Geschichte ein 
wenig mehr mit einbeziehen können (siehe Hinweise im Testinterview). Werde dem zukünftig mehr 
Raum geben. Rolle SSA als Autonomieverstärkerin und Triage in Gefährdungssituation. A. konnte sich 
schlecht von ihrer Geschichte lösen, das Interview wurde dadurch sehr lang und enthält grosse narra‐
tive Anteile, die kaum mit der Beratung zu tun haben, allerdings sehr interessant sind. 
 
5. Interview 
Nicht berücksichtigt. 
 
6. Interview 
O. schildert, dass er die Schulsozialarbeiterin testete, ob sie sich an die Abmachungen gehalten hatte 
im Elterngespräch. Er  fragte die Eltern nach etwas, was er  ihr verboten hatte zu sagen, und da die 
Eltern davon tatsächlich nichts wussten, war er beruhigt. Interpretation, es ging um Fehlverhalten in 
der Schule, da die Eltern davon nichts wissen konnten.  
O.  erzählt  sehr  offen,  jedoch  vermeidet  er  es,  die Art  der  Strafen  seiner  Eltern  zu  schildern. Das 
scheint ihm peinlich zu sein oder die wieder erlangte Souveränität und die verbesserte Ausgangslage 
zu gefährden. Er ist bemüht darzustellen, dass nun alles viel besser geworden ist und seine Probleme 
gelöst sind. Er hat die SSA bereits selber einem Kollegen mit ähnlicher Problematik empfohlen. 
 
7. Interview 
M. beschreibt ihr Dilemma als der Beratungsphase vorausgehend: Soll sie sich wirklich öffnen und die 
SSA einbeziehen? Soll sie wirklich ihre Familiensituation aufdecken?  
Bei M. hat die Beratung  einerseits und die  Intervention des  JA, das über die Polizei eingeschaltet 
wurde andererseits zu einer Fremdplazierung geführt. Diese konnte dank der  Intervention der SSA 
innerhalb des Bekanntenkreises von M. organisiert werden. Dank der SSA war M. in die Planung der 



Platzierung einbezogen, was sie selber sehr bestärkte (wie geschildert). Diese Hilfestellung der SSA ist 
ihr jedoch nicht bekannt. 
 
8. Interview 
Dieses Interview spielt sich in einer sehr ländlichen Umgebung XXX ab. J. fällt etwas auf, weil sie zum 
Teil die Fragen falsch versteht. Besonders im Schlussteil des Interviews wirkt sich dies aus (SSA wei‐
terempfehlen?). J. kann sich nicht zu einer klaren Aussagen durchringen, sie meint, dies komme auf 
die Aktivität der SchülerIn an,  je aktiver diese, desto eher könne sie  ihre Probleme selber  lösen. Sie 
glaubt, dass die Veränderung  ihrer Situation  in erster Linie auf sie selber zurück zu  führen  ist  (Ent‐
wicklung).  Zugleich  betont  sie  den Autonomiegewinn,  den  sie  durch  die  SSA‐Beratung  erfuhr. Die 
Erreichbarkeit der SSA ist ihr das Wichtigste und den entscheidenden Tipp im Umgang mit dem alko‐
holabhängigen Vater erhielt  sie ebenfalls durch die SSA. Diese Widersprüchlichkeit  fällt der SSA  in 
den Beratungen ebenfalls auf. 
 
9. Interview 
Der Konflikt, dass V. von der SAR erwartet, ihr zu helfen und zugleich nicht will, dass bestimmte The‐
men  (Gewalt  zuhause)  angesprochen werden,  setzt  sich  im  Interview  fort.  V. markiert  zu  Beginn 
deutlich,  ihr Problem habe ausschliesslich darin bestanden, dass  ihre Mutter von  ihr erwartet habe, 
dass sie  in  ihrer Freizeit tamilisch studiert und dort gute Prüfungen ablege. An einer Interviewstelle 
scheint V. zu überlegen, ob sie weitere Probleme offenbaren solle und entschliesst sich dagegen. Da 
sich dieser Moment sehr deutlich zeigt, fragt die Interviewerin anschliessend die SAR nach weiteren 
Themen der Beratung, insbesondere nach Gründen, warum eine Gefährdung des Kindeswohls ange‐
nommen wurde. Sie erfährt, dass V. zuhause geschlagen und von sozialen Kontakten isoliert wurde. 
 
10. Interview 
F. schildert die Spannung zwischen Erleichterung und Angst vor den Reaktionen des Vaters nach der 
Einreichung der Gefährdungsmeldung deutlich. Dies hat sein Verhältnis zur SSA nicht gestört, wahr‐
scheinlich weil seine Mutter nichts gegen die Besuche bei der SSA hatte. Die SSA hat die Meldung 
nicht eingereicht, war  jedoch massgeblich darin  involviert. Die Rolle der SSA als Gesprächspartnerin 
und die Funktion der Entlastung vor dem Geheimhaltungsdruck werden deutlich. 
 
11. Interview 
B. erzählte zwar recht offen, versucht jedoch die Gründe, die zu seiner Platzierung führten im Dunkel 
zu halten. Er betont mehrmals, wie gut es ihm in der Klasse, mit seinen Kollegen geht, immer schon 
gegangen sei. Die Bedeutung dessen wird erst klar im Zusammenhang mit seiner Beurteilung der SSA: 
das Wichtigste war für ihn in diesem Zusammenhang, dass er in dieser Schule bleiben durfte, deshalb 
muss  auch  das  „gute  Funktionieren“  hervorgehoben  werden.  Weiter  kann  er  keine  Tipps  oder 
Ratschläge für im Alltag nennen, die er vom Schulsozialarbeiter erhalten habe. Später sagt er jedoch, 
dass der Schulsozialarbeiter versucht habe,  ihm Ratschläge zu geben, wie er seine Hausaufgaben zu 
Hause erledigen könnte. Die Stimmung des Gesprächs ist etwas distanzierter als bei den vorherigen, 
da das Protokollieren zwischen den Gesprächspartnern steht und teilweise den Blickkontakt verhin‐
dert und auch ein spontanes Reagieren beeinträchtigt. Dennoch konnten wichtige Elemente der Be‐
ratung bezüglich des Unterstützungsgehalts herausgearbeitet werden. 



Zusammenstellung der GAT-Transkriptionskonventionen (Basistranskript) 

Verlaufsstruktur 
[ ] 
[ ] Überlappungen und Simultansprechen  

= schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Einheiten 
Pausen  
(.)  Mikropause  

(-), (--), (----)  kurze, mittlere, längere 
Pause  

(2.0)  geschätzte Pause  
(bei mehr als 1 Sek. Dauer)  

(2.85)  gemessene Pause  
Sonstige segmentale 
Merkmale   
und=äh  Verschleifungen innerhalb einer Einheit  
:  Dehnung (Mehrfache Aufführung je nach Dauer möglich)  
äh, öh, etc.  Verzögerungssignale  
' Abbruch 
Rezeptionssignale  
hm, ja, nein, nee  einsilbige Signale  
hm=hm, ja=a  zweisilbige Signale  

hm'hm'  Signale mit Glottalverschlüssen (meistens 
verneinend)  

Akzentuierung  
akZENT  Primär- bzw. Hauptakzent 
ak!ZENT!  extra starker Akzent  
Tonhöhenbewegungen
?  hoch steigend  
,  mittel steigend  
-  gleichbleibend  
;  mittel fallend  
.  tief fallend  
Sonstige Konventionen
((hustet))  parasprachliche Handlungen und Ereignisse  
<<hustend> >  sprachbegleitende Handlungen und Ereignisse  
<<erstaunt> >  interpretierende Kommentare  
( )  unverständliche Passage je nach Länge  
(solche)  vermuteter Wortlaut  
al(s)o  vermuteter Laut / Silbe  
(solche / welche)  mögliche Alternativen  
((...)) Auslassung im Transkript 
-->  Verweis auf im Text behandelte Transkriptzeile  



Lachen  

so(h)o  Lachpartikeln beim 
Reden  

haha hehe hihi  silbisches Lachen  

((lacht laut))  Beschreibung des 
Lachens  

Aus Gründen des Datenschutzes sollten auf dem zu archivierenden Material keine Namen des 
Interviewten sein. Reale Namen auf dem Archivmaterial werden durch Code-Namen ersetzt. 
Wegen Korrekturmöglichkeiten ist für die Erstellung des Transkripts die Verwendung eines 
Textverarbeitungsprogramms zu empfehlen. Für jedes zu transkribierende Dokument sollte 
im Rahmen des Textverarbeitungsprogramms (z.B. MS-Word) eine separate Datei angelegt 
werden. Das jeweilige Transkript besteht im Optimalfall erstens aus den verschriftlichten 
Gesprächsteilen und zweitens, aus dem ausgefüllten Postskript.  

 

Quelle (siehe auch Literaturverzeichnis) 

 
Linden, A. (2007). Pädagogische Hochschule Freiburg. Einstiegstexte in Methoden der 
Qualitativen Sozial‐, Unterrichts‐ und Schulforschung. Transkriptionsregeln. 



Theoretisch hergeleitete Kategorien 
 
Kategorie  Anzahl 

Codes 
Code – Namen  Anzahl 

Quotations 
Gefühle in der Beratung  18  Angst

Traurig, hilflos, verzweifelt 
„also ein wenig kontrollieren…“ (in vivo Code) 
Angenehme Stimme 
Besserung 
Einrichtung angenehm 
Empathie 
Ernst genommen werden 
Geheimnisse verraten (Unsicherheit) 
Geschenk erhalten (erfreut) 
Hoffnung auf Normalisierung 
Jetzt kommt er dran 
Sicherheit 
SSA regelt das 
Unklarer Nutzen der SSA 
Überwindung 
Vertrauen 
Witzig 
 

64 

Unterkategorie zu Gefühlen 
in der Beratung: 
emotionale Entlastung 

11  Bessere Befindlichkeit
Einbezug Sozialraum 
Geheimhaltedruck auflösen 
Loslassen, Last kleiner 
Mit dem Kind geredet 
Nicht allein mit dem Problem 
Entlastung Problemdruck 
Schuldgefühle thematisieren 
Schweigepflicht 
Streit aufgelöst 
Weniger Stress 
 

43 

Tipps (alltagspraktische 
Unterstützung) 

15  Ablenkung und Abschirmung
Eltern ausweichen 
Nicht Eltern anschreien 
Nicht hinhören 
Nicht streiten 
Plan mit Zielen 
Rechtzeitig zu Hause sein 
Richtiger Zeitpunkt für Hausaufgaben 
(herausfinden) 
Schulweg selbständig 
Selber aufstehen 
Sich abgrenzen, nein sagen 
Sich den Eltern widersetzen 
Sich wehren 
Weniger am PC sein 
Wie verhalten 
 

22 

Erklärungen (kognitive 
Entlastung) 

10  Ablauf Elterngespräch
Ablauf der Meldung 
Ablauf Notplatzierung 
Beizug Mutter und Brüder 
Eigene Situation verstehen 

21 



Gesuch Schulverbleib
Gruppendynamik in der Klasse 
Umzug 
Verhalten Alkoholiker 
Was ist Auftrag der SSA 
 

Ich ‐ Stärkung  11 
 

normaler, selbständiger
Abgrenzung  
Beruhigung, Sicherheit 
Lustiger, offener 
Mehr riskiert, mehr Selbstvertrauen 
Rückhalt, Unterstützung Mut 
Selbstwirksamkeit 
Freizeitbeschäftigung 
Stärker, weniger verletzlich 
Weniger scheu 
Wut abbauen  
 

40 

Nicht unterstützend  12  Emotional belastend
Falsche Stelle 
Nicht unterstützend „für Aktive“  
Kein Hobby mehr 
Kulturell nicht möglich 
Nicht motiviert 
Nutzen hielt nicht an 
Stigmatisierung 
Traut sich nicht anzurufen 
Unrealistisch 
Überforderung 
Verschlimmerung der Situation 
 

41 

 
 



Induktiv entstandene Kategorien 
 
Kategorie  Anzahl 

Codes 
Code – Namen  Anzahl 

Quotations 
Niederschwelligkeit  7  Anrufen im Notfall möglich

Einzige bekannte Anlaufstelle 
Gehen wann ich wollte 
Immer erreichbar 
Viele Gespräche 
Wollte mehr Termine 
Anrufe möglich 
 

12 

Erstkontakt  8  Erstkontakt durch Mutter
Erstkontakt in Begleitung 
Noch schön 
Angst vor Stigmatisierung 
Schwer, Vertrauen fehlte noch 
Selbstmelderin 
Zweitkontakt (als) Selbstmelderin 
 

30 

Beratungszeitpunkt  1  Krise, richtiger Moment
 

3 

Veränderung  10  Veränderung durch SSA ausgelöst
Besser in Schule 
Bessere Integration in Klasse 
Eltern – Kind – Beziehung besser 
Hausaufgaben besser erledigen 
Mehr Freiraum 
Schlechtere Befindlichkeit 
Schuldgefühle 
Weniger das Opfer 
Weniger Gewalt 
 

27 

Unspezifischer Nutzen  1  Unspezifisches Empfinden von Nutzen 
 

7 

Empfehlung SSA  6  Bei Problemen zuhause
Fachstelle wichtiger 
Hilfreich 
Nicht alles (der SSA) erzählen 
Zuerst sich selber helfen 
Spreadeffekt positiv 
 

20 

Vernetzung  5  Arzt
Behörde 
Lehrperson 
Platzierung 
Eltern 
 

24 

Eigener Entscheid  1  Eigener Entscheid Platzierung
 

3 

Selbstwahrnehmung 
bezüglich Familienprobleme 
 

1  Selbstwahrnehmung bezüglich Familienprobleme  26 

Selbstreflektion Klasse  2  Selbstreflektion Klasse
Sich abgrenzen lernen 
 

11 



 



Code Families 
______________________________________________________________________ 
 
HU: 30.10.2011 
File:  [C:\Users\User\Documents\A_Masterthesis\Auswertung Interviews\30.10.2011.hpr6] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2011-12-07 10:28:18 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Beratungszeitpunkt 
Created: 2011-11-26 17:47:05 (Super)  
Codes (1): [Beratungszeitpunkt Krise: richtiger Moment] 
Quotation(s): 3 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Eigener Entscheid 
Created: 2011-11-26 17:41:31 (Super)  
Codes (2): [Eigener Entscheid Platzierung] [Kontakt SSA: Test Schweigepflicht] 
Quotation(s): 5 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Emotionale Entlastung 
Created: 2011-11-26 17:40:04 (Super)  
Codes (11): [Emotionale Entlastung: bessere Befindlichkeit] [Emotionale Entlastung: Einbezug Sozialraum] [Emotionale 
Entlastung: Geheimhaltedruck auflösen] [Emotionale Entlastung: loslassen, Last kleiner] [Emotionale Entlastung: mit dem Kind 
geredet] [Emotionale Entlastung: nicht alleine mit Problem] [Emotionale Entlastung: Problemdruck] [Emotionale Entlastung: 
Schuldgefühle] [Emotionale Entlastung: Schweigepflicht] [Emotionale Entlastung: Streit aufgelöst] [Emotionale Entlastung: weniger 
Stress] 
Quotation(s): 43 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Empfehlung SSA: 
Created: 2011-12-02 15:08:57 (Super)  
Codes (6): [Empfehlung SSA: bei Problemen zuhause] [Empfehlung SSA: Fachstelle wichtiger] [Empfehlung SSA: hilfreich] [Empfehlung 
SSA: nicht alles erzählen] [Empfehlung SSA: zuerst selber helfen] [Spreadeffekt: positiv] 
Quotation(s): 20 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Erklärungen 
Created: 2011-11-26 17:40:20 (Super)  
Codes (10): [Erklärung Ablauf Elterngespräch] [Erklärung: Ablauf der Meldung] [Erklärung: Ablauf Notplatzierung] [Erklärung: 
Beizug Mutter und Brüder] [Erklärung: eigene Situation verstehen] [Erklärung: Gesuch Schulverbleib] [Erklärung: Gruppendynamik in 
Klasse] [Erklärung: Umzug] [Erklärung: Verhalten Alkoholiker] [Erklärung: was ist Auftrag von SSA] 
Quotation(s): 21 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Erstkontakt 
Created: 2011-11-26 17:41:56 (Super)  
Codes (8): [Erstkontakt durch LP] [Erstkontakt durch Mutter] [Erstkontakt in Begleitung] [Erstkontakt mit SSA: noch schön] 
[Erstkontakt: Angst vor Stigmatisierung] [Erstkontakt: schwer, Vertrauen fehlte noch] [Erstkontakt: Selbstmelderin] [Erstkontakt: 
Zweitmeldung Selbstmelderin] 
Quotation(s): 30 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Gefühle in der Beratung 



Created: 2011-11-26 17:42:27 (Super)  
Codes (18): [Gefühle in Beratung: Angst] [Gefühle in Beratung: traurig, hilflos, verzweifelt] [Gefühle in der Beratung: Also ein 
wenig kontrollieren m..] [Gefühle in der Beratung: angenehme Stimme] [Gefühle in der Beratung: Besserung] [Gefühle in der 
Beratung: Einrichtung angenehm] [Gefühle in der Beratung: Empathie] [Gefühle in der Beratung: Ernst genommen werden] [Gefühle 
in der Beratung: Geheimnisse verraten] [Gefühle in der Beratung: Geschenk erhalten] [Gefühle in der Beratung: Hoffnung auf 
Normalisierung] [Gefühle in der Beratung: jetzt kommt er dran] [Gefühle in der Beratung: Sicherheit] [Gefühle in der Beratung: SSA 
regelt das] [Gefühle in der Beratung: unklarer Nutzen der SSA] [Gefühle in der Beratung: Überwindung] [Gefühle in der Beratung: 
Vertrauen] [Gefühle in der Beratung: witzig] 
Quotation(s): 64 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Ich-Stärkung 
Created: 2011-11-26 17:34:49 (Super)  
Codes (12): [Ich- Stärkung: normaler, selbständiger] [Ich-Stärkung: Abgrenzung] [Ich-Stärkung: Beruhigung, Sicherheit 
geben] [Ich-Stärkung: lustiger, offener] [Ich-Stärkung: mehr riskiert, mehr Selbstvertrauen] [Ich-Stärkung: Mut machen, hinter einem 
stehen] [Ich-Stärkung: Rückhaltung, Unterstützung, Mut] [Ich-Stärkung: Selbstwirksamkeit] [Ich Stärkung: Freizeitbeschäftigung] [Ich 
Stärkung: stärker, weniger verletzlich] [Ich Stärkung: weniger scheu] [Ich Stärkung: Wut abzubauen] 
Quotation(s): 40 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Nicht unterstützend 
Created: 2011-11-26 17:37:18 (Super)  
Codes (12): [Nicht unterstützend: emotional belastend] [Nicht unterstützend: falsche Stelle] [Nicht unterstützend: für 
"Aktive"] [Nicht unterstützend: kein Hobby mehr] [Nicht unterstützend: kulturell nicht möglich] [Nicht unterstützend: nicht motiviert] 
[Nicht unterstützend: Nutzen hielt nicht an] [Nicht unterstützend: Stigmatisierung] [Nicht unterstützend: Traut sich nicht anzurufen] 
[Nicht unterstützend: unrealistisch] [Nicht unterstützend: Überforderung] [Nicht unterstützend: Verschlimmerung der Situation] 
Quotation(s): 41 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Niederschwelligkeit 
Created: 2011-11-26 17:37:56 (Super)  
Codes (7): [Niederschwelligkeit: Anrufen im Notfall möglich] [Niederschwelligkeit: einzige bekannte Anlaufstelle] [Niederschwelligkeit: 
gehen wann ich wollte] [Niederschwelligkeit: immer erreichbar] [Niederschwelligkeit: viele Gespräche] [Niederschwelligkeit: wollte 
mehr Termine] [Niedeschwelligkeit: Anrufen möglich] 
Quotation(s): 12 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Selbstreflektion Klasse 
Created: 2011-11-27 12:30:42 (Super)  
Codes (2): [Selbstreflektion Klasse] [Selbstreflektion: sich abgrenzen lernen] 
Quotation(s): 11 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Selbstwahrnehmung bezüglich Familienprobleme 
Created: 2011-11-26 17:43:24 (Super)  
Codes (1): [Selbstwahrnehmung bezüglich Familienprobleme] 
Quotation(s): 26 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Tipps 
Created: 2011-11-26 17:39:00 (Super)  
Codes (15): [Tipp: Ablenkung und Abschirmung] [Tipp: Eltern ausweichen] [Tipp: nicht die Eltern anschreien un..] [Tipp: Nicht 
hinhören] [Tipp: nicht streiten] [Tipp: Plan mit Zielen] [Tipp: Rechtzeitig zu Hause sein] [Tipp: richtiger Zeitpunkt für Hausaufgaben] 
[Tipp: Schulweg selbständig] [Tipp: selber aufstehen] [Tipp: sich abgrenzen, nein sagen] [Tipp: sich den Eltern widersetzen] [Tipp: sich 
wehren] [Tipp: weniger am PC sein] [Tipp: wie verhalten] 
Quotation(s): 22 
______________________________________________________________________ 
 



Code Family: Unspezifischer Nutzen 
Created: 2011-11-26 17:45:12 (Super)  
Codes (2): [Unspezifisches Empfinden von Nutzen] [Veränderung durch SSA ausgelöst] 
Quotation(s): 9 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Veränderung 
Created: 2011-11-27 12:31:40 (Super)  
Codes (10): [Veränderung durch SSA ausgelöst] [Veränderung: Besser in der Schule] [Veränderung: bessere Integration in 
Klasse] [Veränderung: Eltern - Kind Beziehung besser] [Veränderung: Hausaufgaben besser erledigen] [Veränderung: mehr Freiraum] 
[Veränderung: schlechtere Befindlichkeit] [Veränderung: Schuldgefühle] [Veränderung: weniger das Opfer] [Veränderung: weniger 
Gewalt] 
Quotation(s): 27 
______________________________________________________________________ 
 
Code Family: Vernetzung 
Created: 2011-11-26 17:44:37 (Super)  
Codes (5): [Vernetzung Arzt] [Vernetzung Behörde] [Vernetzung Lehrperson] [Vernetzung Platzierung] [Vernetzung: Elterngespräch] 
Quotation(s): 24 
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